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Vorbemerkungen
Vorlage

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemalRR Art. 126d Abs. 1 Bundes—
Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht Uber Wahrnehmungen, die er bei einer
Gebarungslberprifung getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl),
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung-
nahme der Uberpriften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfallige GegenauRe-
rung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.

Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmannische
Auf—und Abrundungen.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage Uber die Website
des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at verfligbar.
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WIRKUNGSBEREICH

Bundeskanzleramt

Bundesministerium flr Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und Tourismus
Bundesministerium flr Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz
Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie

System der Wettbewerbsbehorden aulierhalb
des Finanzmarkts

Prifungsziel

Der RH Uberprifte von Juli 2016 bis Méarz 2017 mit Unterbrechungen das System der
Wettbewerbsbehorden auBerhalb des Finanzmarkts beim Bundeskanzleramt,
Bundesministerium flr Justiz, Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Tech-
nologie, Bundesministerium fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, bei der
Bundeswettbewerbsbehorde, beim — dem Bundesminister fir Justiz unmittelbar
unterstellten — Bundeskartellanwalt und bei der ebenfalls beim Bundesministerium
flr Justiz angesiedelten Aufsichtsbehorde fir Verwertungsgesellschaften sowie bei
den Regulierungsbehorden der Sektoren

Energie (Energie—Control Austria fir die Regulierung der Elektrizitats— und Erdgas-
wirtschaft (E-Control)),

Medien, Telekommunikation und Post (Kommunikationsbehorde Austria
(KommAustria) und Rundfunk und Telekom Regulierungs—GmbH (RTR-GmbH)) und
Schiene (Schienen—Control Osterreichische Gesellschaft fiir Schienenverkehrsmarkt-
regulierung mit beschrankter Haftung (Schienen—Control GmbH)).

Ziel der GebarungsUberprifung war die Beurteilung

der rechtlichen bzw. strategischen Vorgaben fir die organisatorische Umsetzung der
Wettbewerbskontrolle (Struktur der Behérdenorganisation),

der systembezogenen Ziele sowie entsprechenden Aufgaben der Wettbewerbs-
behorden,

der Unabhangigkeit vom bzw. der Steuerung und Aufsicht durch den Bund als Eigen-
timer der Wettbewerbsbehorden,

der Ressourcenausstattung hinsichtlich der wirtschaftlichen Unabhangigkeit sowie
der Leistungsfahigkeit der Wettbewerbsbehorden sowie

der Zusammenarbeit zwischen den Wettbewerbsbehdrden.
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Kurzfassung

Die Zustandigkeit fur Wettbewerbsangelegenheiten und fir die (Regulierungs—)
Angelegenheiten des Energiewesens waren bis 7. Janner 2018 im Bundesministe-
rium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft angesiedelt. Mit Inkrafttreten der
BMG—Novelle 2017 ressortieren die Wettbewerbsangelegenheiten zum Bundesmi-
nisterium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und die (Regulierungs—)Ange-
legenheiten flir das Energiewesen zum Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und
Tourismus. Der RH Uberprifte daher das Bundesministerium fiir Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft, der Adressat der Empfehlungen hinsichtlich der Wettbe-
werbsangelegenheiten ist jedoch das Bundesministerium fir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort, jener hinsichtlich der (Regulierungs—)Angelegenheiten des
Energiewesens das Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus.

Die Angelegenheiten des Kartellverfahrens, des Bundeskartellanwalts sowie der Auf-
sichtsbehdrde fur Verwertungsgesellschaften waren bis 7. Janner 2018 im Bundes-
ministerium fr Justiz angesiedelt. Mit Inkrafttreten der BMG—Novelle 2017 ressor-
tieren diese Angelegenheiten zum Bundesministerium fir Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz. Der RH Uberprifte daher das Bundesministerium fir Jus-
tiz, der Adressat der Empfehlungen ist jedoch das Bundesministerium fir Verfas-
sung, Reformen, Deregulierung und Justiz. (TZ 1)

Der Uberprifte Zeitraum umfasste die Jahre 2013 bis 2016. Soweit erforderlich,
nahm der RH auch auf frihere Entwicklungen Bezug. (TZ 1)

Der oOsterreichische Gesetzgeber beschritt nach Malgabe der Liberalisierungs-
schritte der EU je Sektor bzw. des jeweiligen Zustandigkeitsbereichs der Ministerien
mangels einer umfassenden Wettbewerbsstrategie unterschiedliche Wege bei der
Umsetzung der EU-Vorgaben. Der in den letzten 20 Jahren gewachsene Aufgaben-
katalog der Wettbewerbsbehorden war mittlerweile unibersichtlich und unstruktu-
riert. (TZ3,TZ 8, TZ 10)

Daraus resultierte eine komplexe Wettbewerbsbehdrdenstruktur mit unterschiedli-
chen Rechts— und Organisationsformen der einzelnen Einrichtungen. (TZ 10 bis
TZ 15)

Mit Inkrafttreten der BMG-Novelle 2017 teilte sich die Zustandigkeit flr (Regulierungs-)
Angelegenheiten fir das Energiewesen sowie fir Wettbewerbsangelegenheiten auf
das Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus sowie auf das Bundesminis-
terium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Somit stellte sich das Schema der
Wettbewerbsbehordenstruktur ab dem 8. Janner 2018 wie folgt dar:

www.parlament.gv.at
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System der Wettbewerbsbehorden aullerhalb des Finanzmarkts

Schema der Wettbewerbsbehdrdenstruktur ab 8. Janner 2018

Bundes-
ministerium
far
Verfassung,

Bundes-
ministerium
fur Digitali-

Bundes-

o : ministerium
Bundesministerium

EiLelzs- fir Verkehr, i

Innovation und Technologie

Nachhaltig-
keit und
Tourismus

Reformen,
Deregulier-
ung und
Justiz

sierung und
Wirtschafts-
standort

kanzleramt

Post- Telekom- Schienen—

Nl Control—- Control— Control KarFeII-
Austria o o o gericht
Kommission [l Kommission [ Kommission
E—Control
Schienen— Bundeswett- Bundes-
RTR-GmbH Control bewerbs- kartell-
GmbH behorde anwalt
. Reguhg— Wett-
Fachbeirate rungsbeirat, bewerbs-
Energie- L
. kommission
beirat
Regulierung Wettbewerb allgemein
Quelle: RH

Die weisungsfreie Bundeswettbewerbsbehdrde sowie der weisungsgebundene
Bundeskartellanwalt waren grundsatzlich fir samtliche Wettbewerbsangelegenhei-
ten zustdndig, wogegen die Regulierungsbehdrden sektorenspezifisch tatig waren.
(TZ 10)

Die Regulierungsbehorden folgten organisatorisch dem ,,zweigliedrigen osterreichi-
schen Regulierungsbehordenmodell” (unabhéngige, weisungsfreie Kommission und
Gesellschaft mit beschrankter Haftung als deren Geschaftsapparat). Dieses war
kaum geeignet, um den EU-Anforderungen nach nur einer einzigen Regulierungsbe-
hoérde je Sektor zu entsprechen. Weiters waren die Unabhéangigkeit gefahrdende
Eingriffe des Bundes als Eigentiimer des Geschaftsapparats der Regulierungsbehér-
den moglich. Lediglich im Energiebereich gab es eine Losung, die den EU-Anforde-
rungen (eine Regulierungsbehorde je Sektor) grundsatzlich entsprach (E-Control als
Anstalt offentlichen Rechts mit eigener Rechtspersonlichkeit). (TZ 10 bis TZ 15,
TZ17)

Die Verwaltung der personellen und finanziellen Ressourcen der Bundeswettbe-
werbsbehorde oblag dem Bundesministerium flir Wissenschaft, Forschung und

Wirtschaft als haushaltsfihrende Stelle. (TZ 20)

Die Wettbewerbsbehorden wendeten im Jahr 2016 insgesamt etwa 42 Mio. EUR fir
Personal und Verwaltung auf. Etwa 71 % der Aufwendungen der Wettbewerbsbe-
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hoérden finanzierten die beitragspflichtigen Marktteilnehmer. Ein Viertel wurde vom
Bund sowie ein geringer Anteil von rund zwei Prozent aus sonstigen Einnahmen
bereitgestellt. (TZ 21, TZ 22)

Aus der komplexen Wettbewerbsbehdrdenstruktur resultierten einerseits zahlreiche
organisatorische Doppelgleisigkeiten und andererseits wirtschaftliche Fehlentwick-
lungen durch teils nicht ausreichende budgetére Restriktionen, verstarkt durch feh-
lende kaufméannische Steuerungsinstrumente. AuRerdem barg der bestehende
Dualismus von Bundeswettbewerbsbehdrde und Bundeskartellanwalt Notwendig-
keiten fir Kompetenzbereinigungen und Verwaltungsvereinfachungen. Die zustan-
digen Bundesministerien unterzogen das System der Wettbewerbsbehorden bislang
keiner Organisationsbeurteilung auf Basis einer gesamthaften Aufgabenkritik. (TZ 4,
TZ 6, TZ 26 bis TZ 30)

Die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfillung durch die Wettbewerbsbehorden war
aufgrund unzureichender kaufmannischer Steuerungsinstrumente bzw. fehlender
Grundlagen nicht beurteilbar. Die Bundeswettbewerbsbehérde war im internationa-
len Vergleich ressourcenméRig unterdurchschnittlich ausgestattet. Die Ausgaben-
obergrenzen der Regulierungsbehdrden waren teils zu grofRzligig bemessen bzw.
fehlten. (TZ 22, TZ 24,TZ 25, TZ 27, TZ 29)

Organisationsreformansatze von mehreren Bundesregierungen sowie von Instituti-
onen — wie z.B. dem Osterreich—Konvent, einzelnen Sozialpartnern und Wirtschafts-
forschungseinrichtungen — in Bezug auf die (Weiter—)Entwicklung des Osterreichi-
schen Wettbewerbsrechts und der dementsprechenden Behdrdenstruktur zielten
auf eine Gesamtreform der Wettbewerbsbehdrden ab. Bereits gesetzte EinzelmaR-
nahmen reichten jedoch fiir eine umfassende Reform der Behordenstruktur nicht
aus. (TZ 30)

www.parlament.gv.at
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

ZENTRALE EMPFEHLUNGEN

Es wére eine umfassende Aufgabenkritik und darauf aufbauend eine Neuord-
nung der Aufgaben insbesondere im Bereich der Regulierungsbehérden durch-
zufUhren. Dabei waren u.a. die zahlreichen nicht—regulatorischen Aufgaben
hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung zu Uberprifen, um eine organi-
satorisch klare Struktur herbeizufiihren sowie mogliche Interessenkonflikte zu
vermeiden.

Es ware eine umfassende bundesweite Wettbewerbsstrategie zu erarbeiten
und umzusetzen, die u.a. den zusammengefassten Regelungsrahmen fir die
Ziele, Aufgaben und Organisation der Osterreichischen Wettbewerbs— und
Regulierungsbehorden bilden sollte.

Es ware auf eine umfassende Strukturreform der Wettbewerbsbehorden (im
Zuge der empfohlenen Entwicklung einer bundesweiten Wettbewerbsstrate-
gie) nachdricklich hinzuwirken. Dementsprechend wére eine einzige recht-
lich selbststandige Einrichtung mit einer modernen, effizienten Organisati-
onsstruktur mit Anbindung an ein einziges Bundesministerium zu erwagen.

In Verbindung mit dieser umfassenden Strukturreform der Wettbewerbsbehor-
den ware eine verbindliche mehrjahrige Finanzierungsvereinbarung als Finan-
zierungsinstrument zu entwickeln.

Um Doppelgleisigkeiten in Zukunft zu vermeiden, sollte auf das Zusammenfih-

ren der Kompetenzen der Bundeswettbewerbsbehorde und des Bundeskartell-
anwalts in der Bundeswettbewerbsbehorde hingewirkt werden. (TZ 31)

www.parlament.gv.at
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Zahlen und Fakten zur Prifung

Wettbewerbsbehorden

Wettbewerbsgesetz (WetthG), BGBI. 1 62/2002 i.d.g.F.

Kartellgesetz 2005 (KartG 2005), BGBI. | 61/2005 i.d.g.F.
KommAustria—Gesetz (KOG), BGBI. 1 32/2001 i.d.g.F.
Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003), BGBI. | 70/2003 i.d.g.F.
Postmarktgesetz (PMG), BGBI. | 123/2009 i.d.g.F.

Eisenbahngesetz 1957 (EisbG), BGBI. 60/1957 i.d.g.F.
Energie—Control-Gesetz (E-ControlG), BGBI. | 110/2010i.d.g.F.

wesentliche
Rechtsgrundlagen

2013 2014 2015 2016 ;:;’;;'L"i':;‘g‘li

Personalstand (Jahresdurchschnitt)

in Vollzeitdquivalenten? in %
Bundeswettbewerbsbehdrde 28 28 30 33 +19
Bundeskartellanwalt 2 2 2 2 -
E—Control 109 113 115 117 +8
RTR-GmbH 109 107 103 103 -6
Schienen—Control GmbH 13 14 15 16 +18
Gesamtaufwand

in Mio. EUR in %

Bundeswettbewerbsbehorde 2,67 2,76 3,32 3,25 +22
Bundeskartellanwalt? - - - - -
E—Control 19,80 21,25 22,24 23,08 +17
RTR-GmbH 13,69 13,88 13,32 13,66 -0,2
Schienen—Control GmbH 1,53 1,51 1,71 1,87 +22

Rundungsdifferenzen moglich
L ohne Mitglieder der jeweiligen Kommission
2 systembedingt nicht darstellbar (siehe TZ 22)

Quellen: BMWFW; E—Control; RTR—GmbH; Schienen—Control GmbH; RH

13
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Priafungsablauf und —gegenstand

(1) Der RH Uberprufte von Juli 2016 bis Marz 2017 mit Unterbrechungen das System
der Wettbewerbsbehorden auRerhalb des Finanzmarkts beim Bundeskanzleramt,
beim Bundesministerium fur Justiz, beim Bundesministerium flr Verkehr, Innovation
und Technologie, beim Bundesministerium fir Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft und bei

der Bundeswettbewerbsbehorde,

der Energie—Control Austria flr die Regulierung der Elektrizitdts— und Erdgaswirt-
schaft (E-Control),

der Kommunikationsbehorde Austria (KommAustria),

der Rundfunk und Telekom Regulierungs—GmbH (RTR—GmbH),

der Schienen—Control Osterreichische Gesellschaft fiir Schienenverkehrsmarktregu-
lierung mit beschrankter Haftung (Schienen—Control GmbH)

sowie beim dem Bundesminister fir Justiz unmittelbar unterstellten Bundeskartell-
anwalt und bei der ebenfalls beim Bundesministerium flr Justiz angesiedelten Auf-
sichtsbehorde fir Verwertungsgesellschaften.

Die Zustandigkeit fir Wettbewerbsangelegenheiten und fir die (Regulierungs—)
Angelegenheiten des Energiewesens waren bis 7. Janner 2018 im Bundesministe-
rium flr Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft angesiedelt. Mit Inkrafttreten der
BMG—Novelle 2017 ressortieren die Wettbewerbsangelegenheiten zum Bundesmi-
nisterium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und die (Regulierungs—)Ange-
legenheiten flr das Energiewesen zum Bundesministerium fur Nachhaltigkeit und
Tourismus. Der RH Uberprifte daher das Bundesministerium fir Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft, der Adressat der Empfehlungen hinsichtlich der Wettbe-
werbsangelegenheiten ist jedoch das Bundesministerium fir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort, jener hinsichtlich der (Regulierungs—)Angelegenheiten des
Energiewesens das Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus.

Die Angelegenheiten des Kartellverfahrens, des Bundeskartellanwalts sowie der Auf-
sichtsbehorde fur Verwertungsgesellschaften waren bis 7. Janner 2018 im Bundes-
ministerium flr Justiz angesiedelt. Mit Inkrafttreten der genannten BMG-—
Novelle 2017 ressortieren diese Angelegenheiten zum Bundesministerium fur
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz. Der RH Uberprifte daher das Bun-
desministerium flr Justiz, der Adressat der Empfehlungen ist jedoch das Bundesmi-
nisterium fur Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz.

(2) Der Uberprifte Zeitraum umfasste die Jahre 2013 bis 2016. Soweit erforderlich,
nahm der RH auch auf frihere Entwicklungen Bezug.

BGBI. | 164/2017 vom 28. Dezember 2017, in Kraft getreten am 8. Janner 2018
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(3) Ziel der Gebarungsiberprifung war die Beurteilung

der rechtlichen bzw. strategischen Vorgaben fir die organisatorische Umsetzung der
Wettbewerbskontrolle (Struktur der Behérdenorganisation),

der systembezogenen Ziele sowie entsprechenden Aufgaben der Wettbewerbs-
behorden,

der Unabhangigkeit vom bzw. der Steuerung und Aufsicht durch den Bund als Eigen-
timer der Wettbewerbsbehorden,

der Ressourcenausstattung hinsichtlich der wirtschaftlichen Unabhéangigkeit sowie
der Leistungsfahigkeit der Wettbewerbsbehdrden sowie

der Zusammenarbeit zwischen den Wettbewerbsbehdrden.

Nicht-Ziel war die Uberpriifung von einzelnen Verfahren und Entscheidungen (z.B.
Kartell- bzw. Wettbewerbsverfahren).

(4) Der RH fasste die Einrichtungen unter folgenden Begriffen zusammen:

Regulierungsbehdrden: E—Control, KommAustria, RTR-GmbH, Telekom—Control—
Kommission, Post—Control-Kommission, Schienen—Control GmbH, Schienen—Con-
trol Kommission und Aufsichtsbehdrde fir Verwertungsgesellschaften;
Wettbewerbsbehorden: Regulierungsbehérden sowie Bundeswettbewerbsbehérde
und Bundeskartellanwalt.

(5) Zu dem im Janner 2018 Ubermittelten Prifungsergebnis nahmen die E—Control,
die KommAustria, die RTR-GmbH sowie die Schienen—Control GmbH im Feb-
ruar 2018 Stellung. Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium fir Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort, das Bundesministerium fir Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz, das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Tech-
nologie sowie die Bundeswettbewerbsbehorde Ubermittelten im April 2018 ihre
jeweiligen Stellungnahmen. Das Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und Touris-
mus teilte im Juni 2018 mit, auf eine Stellungnahme zu verzichten.

Der RH erstattete seine GegendufRerungen im Juni 2019.
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Rechtsgrundlagen
Rechtsvorschriften der Europaischen Union

(1) Der Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV)? legte in sei-
nen Art. 1013 und 102* die grundsatzlichen, fir das Funktionieren des Binnenmarkts®
erforderlichen Wettbewerbsregeln fest.

(2) Zur Durchfihrung dieser vertraglich festgelegten Wettbewerbsregeln diente die
Verordnung (EG) 1/2003¢, welche die Wettbewerbsbehdrden und Gerichte der Mit-
gliedstaaten neben der Europdischen Kommission zur umfassenden Anwendung der
EU-Wettbewerbsregeln ermachtigte. Bezlglich aller enthaltenen Bestimmungen
(z.B. zu Zustandigkeiten, Ermittlungsbefugnissen, Sanktionsmaoglichkeiten, Zusam-
menarbeit mit der EU) setzte die Verordnung die Existenz nationaler Wettbewerbs-
behorden bereits voraus, was den Mitgliedstaaten ein hohes MaR an Flexibilitat bei
der Gestaltung ihrer Wettbewerbssysteme einrdumte.

(3) Neben den allgemeinen Wettbewerbsregeln der Art. 101 und 102 AEUV enthielt
der Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union auch (wettbewerbs—)poli-
tische Ziele fur einzelne Wirtschafts—Sektoren (z.B. fir transeuropéische Netze’, Ener-
gie und Verkehr®). Auf deren Grundlage ergingen zahlreiche Umsetzungsauftrage der

Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV), ABI. 2016/C 202/01; seine Umbenennung aus
dem vormaligen Vertrag zur Griindung der Europdischen Gemeinschaft (EGV) sowie seine inhaltliche Ande-
rung gemeinsam mit dem Vertrag Uber die Europaische Union (EUV) war durch den Vertrag von Lissabon
—unterzeichnet am 13. Dezember 2007, in Kraft seit 1. Dezember 2009 — erfolgt.

Art. 101 AEUV: Verbot aller Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlisse von Unternehmensvereini-
gungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu
beeintrachtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung des Wettbewerbs
innerhalb des Binnenmarkts bezwecken oder bewirken, wie z.B. Preisabsprachen, Aufteilung von Markten
oder Abnahmebedingungen als Voraussetzungen fir Vertragsabschlisse.

Art. 102 AEUV: Verbot der missbrauchlichen Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnen-
markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu
fuhren kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeintrachtigen, wie z.B. das Erzwingen von unange-
messenen Preisen, die Einschrankung der Erzeugung bzw. des Absatzes zum Schaden der Verbraucher oder
die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertiger Leistung.

Art. 26 AEUV zum Binnenmarkt: Die Union erlasst die erforderlichen MaRnahmen, um nach MaRgabe der
einschlagigen Bestimmungen der Vertrage den Binnenmarkt zu verwirklichen bzw. dessen Funktionieren zu
gewahrleisten. Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemaR den Bestimmungen der Vertrage gewahrleistet ist.

Verordnung (EG) 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchfiihrung der in den Art. 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABI. L 1 vom 4. Janner 2003; die Verordnung nimmt noch Bezug
auf die Art. 81 und 82 des Vertrages zur Grindung der Europdischen Gemeinschaft (EGV), die nunmehr den
Art. 101 und 102 des Vertrages Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV) entsprechen.

Die transeuropaischen Netze (englisch: Trans—European Networks — kurz: TEN) umfassen Verkehrsnetze,
Energienetze und Telekommunikationsnetze. Der Auf— und Ausbau der transeuropéaischen Verkehrs—, Ener-
gie— und Telekommunikationsnetze hat drei wichtige Aufgaben: moderne, leistungsfahige und multimodale
Netze kénnen dazu beitragen, die Ziele der , Europa 2020“Strategie zu erreichen, den Binnenmarkt zu voll-
enden und den territorialen und sozialen Zusammenhalt in der EU zu starken.

insbesondere Art. 90 AEUV (Verkehrspolitik), Art. 170 AEUV (Auf- und Ausbau transeuropdischer Netze),
Art. 194 AEUV (Energiepolitik)
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EU in Form von Verordnungen und insbesondere Richtlinien an die Mitgliedstaaten zur
Liberalisierung bzw. damit erforderlichen Regulierung der betreffenden Markte. Unter
anderem war geregelt, wie die nationalen Regulierungsbehorden aufgebaut sein sol-
len. Dabei ging die EU von einer funktionell-strukturellen Trennung der Regulierung
von der Betreiber— und Eigentimerfunktion aus (Marktunabhangigkeit).

Die Marktliberalisierung in Osterreich fand im Wesentlichen iiber die letzten zwei
Jahrzehnte je Sektor in unterschiedlicher Geschwindigkeit und Intensitat statt.
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Folgende Tabelle stellt eine Auswahl der wichtigsten EU—Richtlinien in Bezug auf die

Regulierung dar:

Tabelle 1:

EU—Richtlinien zur Regulierung der Sektoren Telekommunikation, Medien, Post, Energie
und Schiene (Auswahl)

19

Telekommunikation, Medien, Post

Energie

Schiene

RL96/19/EG

RL 2002/19, 20, 21,
22/EG

RL 2002/77/EG

RL 2008/6/EG

RL 2009/136/EG
RL 2009/140/EG

RL 2014/61/EU

RL96/92/EG

RL 98/30/EG

RL 2003/54, 55/EG

RL 2009/72, 73/EG

RL91/440/EWG

RL95/18, 19/EG

RL2001/12, 13,
14/EG

RL 2004/49, 50,
51/EG

RL 2007/58, 59/EG

RL2012/34/EU

Einflhrung des vollstandigen Wettbewerbs auf den Telekommunikationsmarkten; 1995
und 1996 wurden mehrere EU—Richtlinien erlassen, die in Osterreichisches Recht
umzusetzen waren, um den Binnenmarkt fur Telekommunikationsdienste u.a. durch Ein-
flihrung eines offenen Netzzugangs vollstandig zu liberalisieren

JTelekomreformpaket”: u.a. gemeinsamer Rechtsrahmen fir elektronische Kommunikati-
onsnetze und —dienste (RL 2002/21/EG ,,Rahmenrichtlinie”), Gestaltung der kunftigen
Regulierungspolitik Osterreichs, administrative Anpassungen im Telekommunikationsrecht

Weiterentwicklung im Sinne der RL fiir den Wettbewerb auf den Markten fur elektroni-
sche Kommunikationsnetze und —dienste

,,3. Postrichtlinie”: Anderung der RL 97/67/EG zur Vollendung des Binnenmarkts der
Postdienste, vollstandige Liberalisierung des Postmarkts; der Regulierungsbehorde wer-
den neue Aufgaben Ubertragen

zur Anderung bzw. Weiterentwicklung der RL 2002/22 und 58/EG
zur Anderung bzw. Weiterentwicklung der RL 2002/19, 20 und 21/EG

MaRnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen
fur die elektronische Kommunikation; damit verbunden Adaptierung der
Bestimmungen, die das von der RTR—-GmbH durchzufiihrende Verfahren regeln

Elektrizitatsbinnenmarktrichtlinie; Liberalisierung des Elektrizitatsbinnenmarkts
bezlglich Netzzugang (Stromaufbringung): Beseitigung der ausschlieRlichen Rechte der
Elektrizitdtserzeugung, Verwirklichung eines marktorientierten Wettbewerbs, Schaffung
einer Regulierungsbehorde fur Elektrizitat

Erdgasbinnenmarktrichtlinie; Liberalisierung des Erdgasbinnenmarkts: effektivere
Durchsetzung eines marktorientierten Wettbewerbs im Erdgassektor, Schaffung einer
Regulierungsbehorde fir Erdgas; bildet gemeinsam mit der RL 96/92/EG das

, 1. Binnenmarktpaket”

,2. Binnenmarktpaket”: weitere Rahmenbedingungen fir den Energiesektor (Versor-
gungssicherheit, Energieeffizienz), vollkommene Offnung des Elektrizitats— und Erdgas-
binnenmarkts, zusatzliche Vorgaben fir die Ausgestaltung der Regulierungsbehorde

»3. Binnenmarktpaket”: weitreichende Vorschriften fir den Elektrizitdts— bzw. Erdgas-
binnenmarkt, Vorgaben fiir die Organisation, den Behérdenaufbau, das Budget und Per-
sonal der Regulierungsbehorde

Liberalisierung des europdischen Eisenbahnwesens; Schaffung der grundlegenden
Voraussetzungen fur Wettbewerb im Eisenbahnsektor

Weiterentwicklung bzw. Harmonisierung im Sinne der RL 91/440/EWR
,1. Eisenbahnpaket”: Erweiterung der Unabhangigkeit der Infrastrukturbetreiber vom
Staat, Entflechtung, Aufsicht und Zugangsrechte

,2. Eisenbahnpaket”: Erweiterung des Netzzugangs im Guterverkehr

»3. Eisenbahnpaket”: weitere Ausdehnung des Netzzugangs auf den Personenverkehr

Zusammenfassung bzw. Uberarbeitung der RL 91/440/EWG, 95/19/EG und
2001/14/EG (so genannter ,recast”): Schaffung eines einheitlichen européischen
Eisenbahnraums; zusatzliche Vorgaben flr die Ausgestaltung der Regulierungsbehorde
zur Starkung ihrer Stellung und Unabhéangigkeit

Quellen: EUR-Lex; RIS; RH
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Die EU-Wettbewerbsregeln bildeten den Ausgangspunkt bzw. den zwingenden
Regelungsrahmen, der nach Ansicht des RH bei nationalen UmsetzungsmaRnahmen
einerseits ein hohes Mal an Flexibilitdt bei der organisatorischen Gestaltung der
nationalen Wettbewerbsbehtrden einrdumte und andererseits Marktunabhangig-
keit im Sinne einer funktionell—strukturellen Trennung der Regulierung von der
Betreiber— und Eigentimerfunktion einforderte.

Der RH verwies kritisch darauf, dass sich die dsterreichischen nationalen Regelungen
—wie in TZ 3 sowie TZ 10 bis TZ 15 dargestellt — sowohl in materiell-als auch orga-

nisationsrechtlicher Hinsicht im Bereich der Regulierung auseinanderentwickelten
bzw. Parallelstrukturen mit vermeidbaren Zusatzkosten (z.B. im Bereich der
geschaftsfihrenden Leitungsorgane (siehe TZ 27) und des Gesamtaufwands (siehe
TZ 24)) entstanden waren und daher Reformbedarf bestand.

Die KommAustria merkte in ihrer Stellungnahme an, dass der Osterreichische
Gesetzgeber den ihm zur Verflgung stehenden Spielraum nicht nur unionsrechts-
konform genutzt, sondern mit der Neuordnung der Medienregulierung 2010 auch
die KommAustria in Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben als weisungsfreie
Verwaltungsbehdrde eingerichtet habe. Im europdischen Vergleich sei auch hervor-
zuheben, dass insoweit ein europaweit anerkanntes System der gemeinsamen
Regulierung von privaten und offentlich—rechtlichen Medien in einer einzigen
Behorde geschaffen worden sei.

Der RH betonte gegenlber der KommAustria, dass sich seine Kritik auf die Parallel-
strukturen im Bereich der Regulierung bezog, weil sich die 6sterreichischen nationa-
len Regelungen sowohl in materiell— als auch organisationsrechtlicher Hinsicht im
Rahmen der eingerdumten hohen Flexibilitdat bei der nationalen Umsetzung der
EU—-Vorgaben auseinanderentwickelt hatten.

Nationale Rechtsvorschriften

Zur innerstaatlichen Umsetzung des europdischen Wettbewerbsrechts diente
bereits 1993 das EWR-Wettbewerbsgesetz®, das den Bundesminister fiir wirtschaft-
liche Angelegenheiten zur zustandigen osterreichischen Behorde fir die Durchfiih-
rung der Européischen Wettbewerbsregeln in Osterreich machte. Die Zustandigkeit
fir Wettbewerbsangelegenheiten lag laut Bundesministeriengesetz'® in den Jah-
ren 2014 bis 2017™ beim Bundesministerium fir Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft, in dessen Wirkungsbereich auch (Regulierungs—)Angelegenheiten des Ener-
giewesens fielen. Weitere im Zusammenhang mit Wettbewerbs— und
Regulierungsaufgaben involvierte Bundesministerien waren das Bundeskanzleramt
BGBI. 125/1993

BGBI. 76/1986 i.d.g.F.
1. Médrz 2014 bis 7. Janner 2018
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(Regulierung im Bereich Medien), das Bundesministerium fur Justiz (Kartellverfah-
ren, Bundeskartellanwalt) und das Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und
Technologie (Regulierung in den Bereichen Schiene, Post und Telekommunikation).
Mehrere Bundesministerien waren z.B. beim gemeinsamen Vorgehen der Bundes-
wettbewerbsbehoérde und der Regulierungsbehérden bei Unternehmenszusam-
menschlissen in regulierten Sektoren betroffen.

Infolge der schrittweisen Liberalisierung der Markte auf EU-Ebene fanden die not-
wendigen nationalen Umsetzungsschritte statt. Der RH fasst in der nachstehenden
Tabelle die wesentlichen nationalen Gesetze betreffend Aufbau, Organisation, Auf-
gaben und Verfahren der Gberpriften Wettbewerbsbehdrden zusammen:

Tabelle 2: Nationale Rechtsgrundlagen der Wettbewerbsbehorden (Auswahl)

Regelungsbereich ‘ Gesetz

Wettbewerbs—und = Wettbewerbsgesetz (WettbG)

Kartellrecht Kartellgesetz 2005 (KartG 2005)
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 (UWG)
Verbraucherbehérden—Kooperationsgesetz (VBKG)
Alternative—Streitbeilegung—Gesetz (AStG)
Aulerstreitgesetz (AuRStrG)

sektorenspezifische  Telekommunikation, Medien, Post

Regelungen Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003)
KommAustria—Gesetz (KOG)
Postmarktgesetz (PMG)
E—Commerce—Gesetz (ECG)
Bundesgesetz Giber Funkanlagen und Telekommunikations—
endeinrichtungen (FTEG)
Privatradiogesetz (PrR—G)
Audiovisuelle Mediendienste—Gesetz (AMD-G)
Bundesgesetz iiber den Osterreichischen Rundfunk (ORF-G)
Fernseh—Exklusivrechtegesetz (FERG)
Medienkooperations— und —férderungs—Transparenzgesetz (MedKF-TG)
Presseforderungsgesetz 2004 (PresseFG 2004)
Publizistikforderungsgesetz 1984 (PubFG)
Rundfunkgebiihrengesetz (RGG)
Zugangskontrollgesetz (ZukG)
Postgesetz 1997

Energie

Energie—Control-Gesetz (E—ControlG)

Erdolbevorratungsgesetz 2012 (EBG 2012)
Bundes—Energieeffizienzgesetz (EffG)

Elektrizitatswirtschafts— und —organisationsgesetz 2010 (EIWOG 2010)
Energielenkungsgesetz 2012 (EnLG 2012)

Okostromgesetz 2012 (OSG 2012)

Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011)

Preistransparenzgesetz

Energie—Infrastrukturgesetz (E—InfrastrukturG)
Verrechnungsstellengesetz

Schiene

Eisenbahngesetz 1957 (EishG)

Eisenbahn—Beforderungs— und Fahrgastrechtegesetz (EisbBFG)
Bundesbahngesetz

Privatbahngesetz 2004 (PrivbG)

Quellen: RIS; RH
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Der RH wies darauf hin, dass das Bundesministerium fir Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft gemalk Bundesministeriengesetz in den Jahren 2014 bis 2017 fur
Wettbewerbspolitik federfliihrend war. Dessen ungeachtet bestand aber auch eine
Zustandigkeit des Bundeskanzleramts, des Bundesministeriums flr Justiz und des
Bundesministeriums fir Verkehr, Innovation und Technologie fiir Wettbewerbs—und
Regulierungsangelegenheiten in den jeweiligen Sektoren bzw. im kartellrechtlichen
Verfahren. Die Zustandigkeit von vier Bundesministerien und eine aufgrund der jahr-
zehntelangen (Weiter—)Entwicklung der Rechtsmaterie sowohl auf EU- als auch auf
nationaler Ebene sehr umfangreiche und zersplitterte Rechtslage fir Wettbewerbs—
bzw. Regulierungsangelegenheiten standen nach Ansicht des RH einer einheitlichen
Vorgangsweise in Wettbewerbsangelegenheiten entgegen. Der RH verwies in die-
sem Zusammenhang auch auf seine Kritik bzw. Empfehlung in TZ 8 zur Einfihrung
einer bundesweiten Wettbewerbsstrategie.

Die E—Control merkte in ihrer Stellungnahme im Zusammenhang mit den erwahnten
Rechtsgrundlagen an, dass neben dem Okostromgesetz insbesondere auch Netzko-
dizes und Leitlinien als direkt anwendbare Verordnungen der Kommission zu erwah-
nen seien. Daraus wiirden sich fir die E-Control als nationale Regulierungsbehoérde
zusatzlich zu den unmittelbar gesetzlich geregelten Aufgaben 136 Verwaltungsver-
fahren ergeben, die schwierige inhaltliche Analysen und in der Regel eine Abstim-
mung mit den Gbrigen Regulatoren auf regionaleuropéischer oder EU-Ebene erfor-
dern wuirden. In den kommenden Jahren sei mit einem stetigen Anstieg von
Verwaltungsverfahren aufgrund unionaler delegierter Rechtsakte zu rechnen, die
wiederum die Anderung und Neuerlassung nationaler Genehmigungen zur Folge
haben wirden (z.B. Allgemeine Geschéftsbedingungen der Netzbetreiber oder auch
Uberarbeitung der Netzentgeltstruktur).

Nach Ansicht des RH zeigten insbesondere die von der E—Control angeflihrten
schwierigen inhaltlichen Analysen und die erforderliche Abstimmung mit den Ubri-
gen Regulatoren auf regionaleuropéischer oder EU-Ebene im Zusammenhang mit
den —zusatzlich zu den unmittelbar gesetzlich geregelten Aufgaben — daraus
erwachsenden Verwaltungsverfahren, wie wichtig angesichts der europdischen
Bedeutung der Wettbewerbspolitik sowie der Abhangigkeit der vergleichsweise klei-
nen und offenen dsterreichischen Volkswirtschaft von duReren Einflussfaktoren die
EinfGhrung einer umfassenden Wettbewerbsstrategie ist.
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Aufgaben und Instrumente der
Wettbewerbsbehorden

Aufgaben

(1) In Osterreich entwickelten sich in den letzten 20 Jahren entsprechend den Vor-
gaben der europdischen Union (siehe TZ 2) sektorenspezifische Regulierungsbehor-
den sowie die Bundeswettbewerbsbehdrde und der Bundeskartellanwalt mit einer
umfassenden Zustdndigkeit im Bereich des Wettbewerbs— und Kartellrechts.

Ziele der Regulierung waren im Zuge der Liberalisierung und Privatisierung friiherer
staatlicher Monopole —insbesondere in infrastrukturgebundenen Sektoren (Tele-
kommunikation, Medien, Post, Energie, Schiene)— vor allem, den Zutritt neuer
Anbieter zum Markt und zu den Infrastrukturen zu ermaoglichen, fur die Bevolkerung
kostenglinstige Leistungen in hoher Qualitat zu gewahrleisten sowie die Erbringung
gemeinwirtschaftlicher Leistungen sicherzustellen (z.B. Universaldienst in den Sek-
toren Telekommunikation und Post, Versorgungssicherheit im Bereich Energie).

Mit der Bundeswettbewerbsbehdrde verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, einen funk-
tionierenden Wettbewerb (auf bereits offenen Markten) sicherzustellen und Wett-
bewerbsverzerrungen oder —beschrdankungen entgegenzutreten. Der Bundeskartell-
anwaltwar zur Vertretung der 6ffentlichen Interessenin Wettbewerbsangelegenheiten
berufen.

(2) Den Wettbewerbsbehdrden kamen insbesondere Aufgaben vor dem kartell-
rechtlichen Verfahren sowie Regulierungsaufgaben zu. Der RH stellt im Folgenden
eine Auswahl der in diversen Gesetzen geregelten Aufgaben der Wettbewerbs-
behorden dar, um die Vielfaltigkeit des Aufgabenspektrums zu verdeutlichen:
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Tabelle 3:

Bundes-
wett-
bewerbs-
behorde

Bundes-
kartell-
anwalt

Aufgabe/n

sektoren-
Ubergreifend

Aufgaben vor kartellrechtlichen Verfahren
Aufgreifen von Kartellen ja ja

Aufgreifen von sonstigen
VerstoRen (z.B. Missbrauch
einer marktbeherrschen-
den Stellung)

Zusammenschlusskontrolle ja ja

(Unterlassungs—)Anspri-
che hinsichtlich kaufman-
nischem Wohlverhalten,
Sicherung der Nahversor-
gung und der
Wettbewerbsfahigkeit

Unterlassungsanspriiche
hinsichtlich unlauterem ja
Wettbewerb

Regulierungsaufgaben

Regulierung des
Marktzutritts

Regulierung des Zugangs
zu Infrastruktur, Kapazita-
ten bzw. Frequenzen

Aufgaben zur Markt— bzw.
Netzentwicklung

Marktanalyse bzw. Markt- i
monitoring )
Aufsicht tber die
Marktteilnehmer

Uberwachung der Ent-
flechtung (,,Unbundling”)

Entgeltregulierung

Prifung von allgemeinen
Bedingungen

Sicherstellen gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtun-
gen bzw. Versorgungs-
sicherheit

Erstellung von Markt-
regeln bzw. technischen
Regeln

E—Control

Energie
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Aufgaben der Wettbewerbsbehérden (Auswahl)

Schienen—
Control
Kommis-
sion/Schie-
nen—Con-
trol GmbH

Schiene

Telekom— FOSE
Control—
Control— .
. Kommis-
Kommis-
sion/RTR—
GmbH

Sektor

Telekom Post
Ja Ja
Ja Ja
Ja Ja
ja
ja
Ja Ja
Ja Ja
ja
ja ja
Ja Ja
Ja Ja
ja

Komm-
Austria

Medien

ja

Quellen: Wettbewerbsbehorden; RH



25

4.2

111-295 der Beilagen XXV1. GP - Bericht - Hauptdokument

(3) Die Regulierungsbehorden hatten im Uberpriften Zeitraum auch zunehmend
nicht-regulatorische Aufgaben wahrzunehmen, die zum Teil organisatorisch und
finanziell getrennt von den Ubrigen Aufgaben abzuwickeln waren. Darunter fielen
insbesondere die Fonds— und Forderungsverwaltung bei der KommAustria (z.B.
Presse— und Publizistikférderung) und der RTR—-GmbH (z.B. Digitalisierungsfonds,
Fernsehfonds Austria) (siehe TZ 23).

Weitere nicht—regulatorische Aufgaben waren beispielsweise:

Aufgaben nach dem Okostromgesetz 2012, dem Energielenkungsgesetz 2012, dem
Bundes—Energieeffizienzgesetz bei der E-Control,

Endkunden—Services (z.B. Tarifkalkulator bei der E—Control),

die Tatigkeit als Schlichtungsstelle fiir Verbraucher bei der E-Control, der RTR-GmbH
und der bei der Schienen—Control GmbH angesiedelten Agentur fir Passagier— und
Fahrgastrechte sowie

Aufgaben im Zusammenhang mit elektronischen Signaturen bei der RTR—-GmbH.

(4) Darlber hinaus hatten die Bundeswettbewerbsbehérde und die Regulierungsbe-
horden (vor allem die E—=Control und die KommAustria, teilweise auch die Schienen—
Control GmbH) in unterschiedlichem Umfang auch Pflichten zur Veroffentlichung
u.a. von:

Grundlagen (z.B. Férderungsrichtlinien),

Tatigkeitsberichten,

Entscheidungen (Verordnungen, Bescheide, Uberpriifungsergebnisse) und
sonstigen Marktinformationen (Marktteilnehmer, Bedingungen, statistische Daten
etc.).

Die Vielfalt und das Anwachsen der Aufgaben waren Anlass fir zahlreiche einzelne
Reformvorschldge aus Politik und Wissenschaft (siehe TZ 30), die aber nicht zu einer
Reorganisation des Systems der Wettbewerbsbehorden auf Basis einer umfassen-
den Aufgabenkritik fihrten.

Der RH hielt fest, dass der in den letzten 20 Jahren gewachsene Aufgabenkatalog der
Wettbewerbsbehdrden bedingt durch die in TZ2 und TZ 3 erdrterten komplexen
Rechtsgrundlagen mittlerweile uniUbersichtlich und unstrukturiert geworden war,
was nicht zuletzt auf die Wahrnehmung zahlreicher nicht-regulatorischer Aufgaben
und das Fehlen einer Beurteilung der Behdrdenstruktur auf Basis einer Aufgabenkri-
tik zurlckzufihren war.

Der RH empfahl daher dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fir Digita-

lisierung und Wirtschaftsstandort, dem Bundesministerium flr Nachhaltigkeit und
Tourismus, dem Bundesministerium fir Verfassung, Reformen, Deregulierung und
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Justiz, dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie, der Bun-
deswettbewerbsbehorde, der E—=Control, der KommAustria, der RTR—GmbH und der
Schienen—Control GmbH, eine umfassende Aufgabenkritik und darauf aufbauend
eine Neuordnung der Aufgaben insbesondere im Bereich der Regulierungsbehorden
(siehe TZ 30) durchzufiihren. Dabei waren u.a. die zahlreichen nicht-regulatorischen
Aufgaben hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung zu Gberprifen, um eine
organisatorisch klare Struktur herbeizufiihren sowie mogliche Interessenkonflikte
(siehe TZ 23) zu vermeiden.

(1) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort seien die Aufgaben der Bundeswettbewerbsbehorde durch EU-Vorgaben
gepragt und grundsétzlich Vollzugsaufgaben. Fragestellungen hinsichtlich Aufgaben-
kritik wirden sich unter Umstanden daraus ergeben, dass die Europaische Kommis-
sion im Rahmen des European Competition Network die Wettbewerbsbehérden
auch mit anderen Aufgaben betraut sehe. Im Ubrigen werde auf das aktuelle Regie-
rungsprogramm 2017 — 2022 verwiesen, wonach im Sinne eines ,schlanken Staa-
tes” die Auflésung von Doppelstrukturen vorgesehen und daflr u.a. die Zusammen-
fihrung der Kompetenzen von Bundeswettbewerbsbehtérde und Kartellanwalt
hervorgehoben ist.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fir Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz seien die Aufgaben der allgemeinen Wettbewerbsbehorden und
der Regulierungsbehorden gesetzlich determiniert und durch européisches Recht
vorgegeben. Dabei habe sich der Gesetzgeber bei der Entscheidung Uber die Zuord-
nung nicht—regulatorischer Aufgaben an die betroffenen Behoérden von sachlichen
Uberlegungen leiten zu lassen. In Entsprechung der Vorgaben im Regierungspro-
gramm 2017 — 2022 werde gemeinsam mit den betroffenen Stakeholdern die
Reform des institutionellen Rahmens des Osterreichischen Kartellrechtsvollzugs
beraten.

(3) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und Tech-
nologie wirden sich die Kritikpunkte des RH Gberwiegend nicht auf die Schienen—
Control Kommission und die Schienen—Control GmbH beziehen. Die nicht-regulato-
rische Aufgabe der Schienen—Control GmbH als Agentur fir Passagier— und
Fahrgastrechte habe sich bewahrt und sei auch in anderen Mitgliedstaaten nicht
uniblich. Diese Tatigkeit — die getrennt von der Funktion der Geschéaftsfihrung fir
die Schienen—Control Kommission finanziert werde — unterstitze auch die Regulie-
rungsarbeit der Schienen—Control Kommission. Es ergebe sich daher kein Anlass fur
eine Neuordnung der Aufgaben der Schienen—Control Kommission und der
Schienen—Control GmbH.

(4) Laut Stellungnahme der E—Control hatten die Bundeswettbewerbsbehorde, der
Bundeskartellanwalt und die Regulierungsbehorden unterschiedliche gesetzliche
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Zielsetzungen und Instrumente und wirden — zu einem Grol3teil von Unionsrecht
durchdrungene — génzlich unterschiedliche Rechtsvorschriften vollziehen.

AusschlieBlich beim Aufgreifen von Kartellen und sonstigen VerstéRen sei eine Uber-
schneidung sachlich gerechtfertigt, weil in den sektorspezifischen Markten erhebli-
ches Detailwissen erforderlich sei. Dies habe sich bei von der E—Control aufgegriffe-
nen kartellrechtlichen  Sachverhalten gezeigt; hingegen habe die
Bundeswettbewerbsbehorde diese Kartellverfahren vor dem Kartellgericht im Ener-
giebereich zur Ganze der spezialisierten Regulierungsbehoérde Gberlassen.

(5) Die KommAustria legte in ihrer Stellungnahme dar, dass Medienregulierung nicht
dem Bereich der Wettbewerbsregulierung zuzuordnen sei und daher eine pauschale
Zurechnung der KommAustria zu den Wettbewerbsbehdrden nur zum Teil zutreffe.
Der umfassende Aufgabenkatalog mache deutlich, dass der Bereich der Wettbe-
werbsregulierung zwar eine Aufgabe, aber nicht die pragendste der Aufgaben der
KommAustria sei. Zusatzlich zu den vom RH angeflhrten Aufgaben habe sie eine
bedeutende Rolle als Verwaltungsstrafbehorde; in diesem nicht dem Wettbewerbs-
recht zuzuordnenden Bereich flhre sie jahrlich mehr als 50 Verfahren. Weiters sei
auch die Aufgabe im Rahmen der Frequenzverwaltung zu erganzen. Die KommAus-
tria erteile jahrlich zahlreiche Bewilligungen im Bereich der Zuordnung von Ubertra-
gungskapazitaten, Bewilligungen von Sendeanlagen und koordiniere den Bereich
der nationalen und internationalen Frequenzverwaltung.

In Bezug auf nicht-regulatorische Aufgaben hob die KommAustria insbesondere
hervor, dass auch sie als Schlichtungsstelle im Bereich Medien zustandig sei. Weiters
fUhrte sie Aufgaben nach dem Medienkooperations— und —férderungs—Transparenz-
gesetz und behordliche Aufgaben der Verwaltung der Rundfunkfrequenzen abseits
von Zulassungs— und Zuordnungsverfahren (Rundfunkfrequenzmanagement) als
ihre nicht—regulatorischen Aufgaben an.

(6) Laut Stellungnahme der RTR—-GmbH sei Medienregulierung nicht ausschlielRlich
Wettbewerbsregulierung, sondern Steuerung einer Branche insgesamt. Bei der Defi-
nition des Aufgabenkatalogs von RTR—GmbH und KommAustria werde vom weiten
Verstandnis des Gesetzgebers ausgegangen. Auch internationale Vergleiche mit
anderen Medienregulierungsbehorden wiirden zeigen, dass sich Medienregulierung
nicht auf den Bereich der Wettbewerbsregulierung reduziert.

Fir den Fachbereich Medien seien die Aufgaben der Medienregulierung sowie die Aufga-
ben der Férderungsverwaltung im KommAustria—Gesetz (KOG) strukturell klar abge-
grenzt. Die KommAustria sei als Regulierungsbehorde mit regulatorischen Aufgaben
sowie Aufgaben der Verwaltungsfiihrung eingerichtet. Daneben nehme die KommAustria
Aufgaben der Forderungsverwaltung fiir den nicht von ihr regulierten Bereich der Presse
nach dem Presseférderungsgesetz 2004 und dem Publizistikforderungsgesetz wahr.
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Die RTR—-GmbH sei demgegeniber als Geschaftsapparat ohne behdérdliche Funktion
eingerichtet. Organisatorisch und strukturell getrennt kimen der RTR—-GmbH Aufga-
ben der Forderungsverwaltung im Bereich Rundfunk zu. Mit dieser Organisation der
RTR—GmbH sei es moglich, Interessenkonflikte zwischen den von der KommAustria
regulierten Unternehmen und den von der RTR-GmbH geforderten Unternehmen
hintanzuhalten, weil jeweils unterschiedliche Personen fiir die RTR-GmbH bzw. fir
die KommAustria Entscheidungstrager seien.

Gleichzeitig konnten aber Synergien zwischen Regulierungs— und Forderungswesen
genutzt werden, weil beide Einrichtungen in einem Haus angesiedelt seien und sich so
Wissen tber den Rundfunkmarkt teilen lieRe. Die RTR-GmbH nehme in Bezug auf ihre
Aufgaben laufend interne organisatorische Anpassungen und Verbesserungen vor.

(7) Laut Stellungnahme der Schienen—Control GmbH bestehe kein Anlass fir eine
Neuordnung der Aufgaben der Schienen—Control Kommission und der Schienen—
Control GmbH. Die angesprochenen nicht—regulatorischen Aufgaben der Schienen—
Control GmbH wiirden sich aus dem Unionsrecht ergeben.

Es sei naheliegend gewesen, die Aufgabe der Tatigkeit als Agentur fir Passagier— und
Fahrgastrechte der Schienen—Control GmbH zu Ubertragen. Die Schienen—Con-
trol GmbH sei bereits im Jahr 2015 die Schlichtungsstelle fir Endkundenbeschwerden
im Eisenbahnbereich gewesen. Diese Aufgabe unterstlitze die Regulierungsarbeit der
Schienen—Control Kommission. Die Betrauung der Regulierungsbehérde mit der
Behandlung von Endkundenbeschwerden habe sich auch in anderen Mitgliedstaaten
der EU bewahrt; dies wiirde auch eine Umfrage unter den europaischen Eisenbahnre-
gulierungsbehdrden bestatigen.

(1) Der RH erwiderte dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort, dem Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie und dem Bun-
desministerium fir Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz sowie der Bundes-
wettbewerbsbehorde, der E—Control, der KommAustria, der RTR—-GmbH und der
Schienen—Control GmbH, dass vor dem Hintergrund der komplexen Rechtsgrundlagen
und zufolge seiner Prifungsfeststellungen der Aufgabenkatalog der Wettbewerbsbe-
hérden bzw. die Behdrdenstruktur mittlerweile unibersichtlich und unstrukturiert
geworden war. Er verwies zudem auf die im Regierungsprogramm 2017 — 2022
geplante Auflésung von Doppelstrukturen bzw. eine Reform des institutionellen Rah-
mens des dsterreichischen Kartellrechtsvollzugs. Der RH bekréftigte deshalb seine
Empfehlung und erachtete eine gemeinsame Vorgangsweise der betroffenen Ministe-
rien sowie der Wettbewerbsbehorden fiir zweckmilig.

(2) Im Ubrigen verwies der RH gegeniiber der KommAustria und der Schienen-Con-
trol GmbH auf seine Prifungsfeststellungen in den TZ 10, TZ 13 und TZ 17.
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Instrumente und Befugnisse zur Aufgabenerfillung
5.1 (1) Den Wettbewerbsbehorden standen zur Erfillung ihrer Aufgaben zahlreiche Ins-
trumente und Befugnisse zur Verfligung. Folgende Tabelle stellt eine Auswahl der

wichtigsten Instrumente und Befugnisse der Wettbewerbsbehdrden dar:

Tabelle 4: Instrumente und Befugnisse der Wettbewerbsbehorden (Auswahl)

Schienen—

Telekom— Post—
Bundes- Control
Bundes- ) Control— Control—
: wett- Kommis- - - Komm-
Instrument/Befugnis kartell- E—Control . ; Kommis- Kommis- -
bewerbs- sion/Schie- . . Austria
" anwalt sion/RTR— | sion/RTR—
behorde nen—Con- GmbH GmbH
trol GmbH
B ) Sektor
sektorenlibergreifend ) ) :
Energie Schiene Telekom Post Medien

Verfahren beim Kartellgericht
Amtspartei beim Kartellgericht ja ja

Antrag beim Kartellgericht gemaR KartG 2005
(u.a. betreffend Zusammenschlisse, die Ver- ja ja
hangung von GeldbuRen und Zwangsgeldern)

Antrag beim Kartellgericht in allen tbrigen
Verfahren gemaR KartG 2005 sowie Stellung- ja ja ja ja ja ja ja
nahmerecht beim Kartellgericht

Antrag auf Abschopfung eines rechtswidrig

erworbenen wirtschaftlichen Vorteils la la ja
Ermittlungsbefugnisse
Auskunftsrechte gegentber den und Meldepflich- . . . . . .
Ja Ja Ja Ja Ja Ja
ten der rechtsunterworfenen Unternehmen
Durchfiihrung einer Hausdurchsuchung ja ja
Beiziehung Sachverstandiger, Beauftragung von .
Ja Ja ja ja ja ja
Gutachten
Auskunfts— und Einsichtsrechte gegentber 5 a a ia 3 3 R
anderen Wettbewerbsbehdrden ) ) ! ! ! ] ]
rechtliche Instrumente gegeniiber Marktteilnehmern
Erlassung von Verordnungen ja ja ja ja
Erledigung der Aufgaben durch Bescheid ja ja ja ja ja

Genehmigung, Anderung, Untersagung bzw.

Unwirksamkeitserklarung von Allgemeinen

Bedingungen sowie Auferlegung von ja ja ja ja ja
Bedingungen, Verpflichtungen oder einem

bestimmten Verhalten

Genehmigung bzw. Untersagung der Tatigkeit ja ja ja ja
personelle/organisatorische Eingriffe bei Marktteilnehmern

Zustimmung oder Einwdnde hinsichtlich
Bestellungen oder Abberufungen/Abberufung ja ja
Organ

Vorgaben fiir Kostenrechnung bzw.
Buchhaltung

Unabhéngige Kostenrechnung durch
Regulierungsbehorde

Zielvorgaben fiir Kosten ja

Quellen: RIS; Wettbewerbsbehorden; RH
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Die Bundeswettbewerbsbehdrde und die Regulierungsbehorden verflgten Gber
umfassende Auskunfts—und Einsichtsrechte gegeniber rechtsunterworfenen Unter-
nehmen, die ihrerseits Anzeige—, Melde— und Vorlagepflichten hatten. Der Bundes-
kartellanwalt hatte keine eigene Ermittlungsbefugnis gegentber rechtsunterworfe-
nen Unternehmen, sondern konnte u.a. die Bundeswettbewerbsbehorde um die
Durchfiihrung von Ermittlungen ersuchen. Beide waren antragsbefugte Amtspar-
teien' im kartellrechtlichen Verfahren. Bundeswettbewerbsbehérde und E-Control
waren berechtigt, nach Beschluss des Kartellgerichts Hausdurchsuchungen bei den
rechtsunterworfenen Unternehmen durchzufthren.

Wahrend die Regulierungsbehorden in Erfullung ihrer regulatorischen Aufgaben
erstinstanzliche Entscheidungskompetenzen hatten und abschlieRend Bescheide
erliefen, verflgte die Bundeswettbewerbsbehdrde Uber keine derartigen Befug-
nisse’, obwohl in diesem Zusammenhang schon vor rund zehn Jahren im Regie-
rungsprogramm 2007 — 2010 eine Absichtserklarung enthalten war, solche Befug-
nisse gegebenenfalls einzurdumen (siehe TZ 8).

(2) Im Vergleich zu den verwaltungsverfahrensrechtlichen Befugnissen der Regulie-
rungsbehdrden im Zusammenhang mit der Marktregulierung stellten sich die Befug-

nisse der Bundeswettbewerbsbehdrde im kartellrechtlichen Verfahren wie folgt dar:

Abbildung 1: Vergleich der Befugnisse im Verfahren

Marktregulierung Kartellrechtliches Verfahren

Regulierungsbehorden Bundeswettbewerbsbehorde
Ermittlungs— und Ermittlungsbefugnisse
Bescheiderlassungsbefugnisse

Oberlandesgericht Wien
« KommAustria als Kartellgericht erster Instanz
¢ Post—Control-Kommission
¢ Telekom—Control-Kommission
® RTR—-GmbH
¢ Schienen—Control Kommission
e Schienen—Control GmbH antragsbefugt:
* E-Control e Regulierungsbehérden

Amtsparteien:
¢ Bundeswettbewerbsbehdrde
¢ Bundeskartellanwalt

Oberster Gerichtshof
Bundesverwaltungsgericht als Kartellobergericht
in zweiter und letzter Instanz

Quelle: RH

2 Amtsparteien haben von Gesetzes wegen immer Parteistellung im kartellrechtlichen Verfahren.

B Fir die Bundeswettbewerbsbehdrde bestand nur die in § 11a WettbG geregelte Mdoglichkeit, die Erteilung

von Auskinften und die Vorlage von Unterlagen mit Bescheid anzuordnen.
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Alle kartellrechtlichen Entscheidungen in Osterreich waren vom Oberlandesgericht
Wien als Kartellgericht erster Instanz — und nicht von der Bundeswettbewerbsbe-
horde —zu treffen. Uber Rechtsmittel (Rekurse) gegen Beschliisse des Kartellgerichts
entschied in zweiter und letzter Instanz der Oberste Gerichtshof als Kartell-
obergericht. Beide hatten in Angelegenheiten nach dem Kartellgesetz 2005
(KartG 2005) im Verfahren auBer Streit zu entscheiden.

(3) Die Bundeswettbewerbsbehorde hatte im Kartellverfahren — vor allem im Zusam-
menhang mit anmeldepflichtigen Zusammenschlissen von Unternehmen im Sinne
des KartG 2005™ — umfangreiche Ermittlungs— und Antragsbefugnisse. Eine Prifung
des Zusammenschlusses beim Kartellgericht musste binnen vier, maximal sechs
Wochen — nach dem Einlangen der Anmeldung bei der Bundeswettbewerbsbehdrde
—von der Bundeswettbewerbsbehdrde beim Kartellgericht beantragt werden.

Das Kartellgericht hatte den Antrag anhand eines gesetzlich definierten umfangrei-
chen Kriterienkatalogs zu prifen, konnte gegebenenfalls Sachverstandige hinzuzie-
hen und hatte innerhalb von finf, maximal jedoch sechs Monaten Uber den Antrag
zu entscheiden.

Innerhalb der Antragsfrist von vier bzw. sechs Wochen hatte die Bundeswettbe-
werbsbehdrde alle notigen Ermittlungshandlungen zu setzen. Dabei beurteilte sie
im Hinblick auf ein allfalliges Gerichtsverfahren gemaR dem Kriterienkatalog, ob das
Risiko der Entstehung oder Starkung einer marktbeherrschenden Stellung bestand
und deshalb ein Prifungsantrag beim Kartellgericht einzubringen oder der Zusam-
menschluss durch Fristablauf oder einen Prifungsverzicht durch sie selbst freizuge-
ben war.

(4) Die Bundeswettbewerbsbehorde fihrte regelmaRig auch informelle ,Préanotifika-
tionsgesprache” mit den Anmeldern von Zusammenschlissen durch, wenn Zweifel
Uber die Notwendigkeit einer Anmeldung vorlagen oder der Zusammenschluss z.B.
sehr komplex war, um in der zur Verflgung stehenden vier— bzw. sechswdchigen
Frist die ,wettbewerblichen Fragen” (z.B. Auflagen fir den geplanten Zusammen-
schluss) zu beantworten, um das aufwendige und kostenintensive Verfahren (insbe-
sondere fir Sachverstandigen—Leistungen) vor dem Kartellgericht moglichst zu ver-
meiden. Diese Gesprache erfolgten unentgeltlich und belasteten die Ressourcen der
Bundeswettbewerbsbehorde zusatzlich.

Im Jahr 2016 fanden 28 Pranotifikationsgesprache statt. Die Bundeswettbewerbsbe-
horde schloss 386 der 420 Zusammenschluss—Anmeldungen im Jahr 2016 innerhalb
der vierwochigen Frist ab. Bei jenen Féllen, in denen die Bundeswettbewerbsbe-

horde Prifungsantrdge an das Kartellgericht stellte, war dies laut deren Auskunft in

§ 7 ff. KartG 2005
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Lvielen Fallen” deswegen erforderlich, ,da die zum Zeitpunkt des Fristablaufs vorlie-
genden Informationen nicht ausreichten, um die Gefahr der Entstehung oder Stéar-
kung einer marktbeherrschenden Stellung mit hinreichender Sicherheit
auszuschliellen”.

(5) Auch ,Settlements” waren ein gesetzlich vorgesehenes Mittel, um Kartellver-
stolRe rasch und wirksam abzustellen und so kirzere, kostenglinstigere Verfahren
vor dem Kartellgericht zu ermoglichen: Dabei handelte es sich um einen Beschluss
des Kartellgerichts, der ohne Durchfiihrung eines vollumfanglichen Beweisaufnah-
meverfahrens auf der Grundlage eines vom Unternehmen nicht bestrittenen, bis zur
Beschlussreife ermittelten Sachverhalts erging.

Der RH hielt fest, dass die Regulierungsbehoérden in Erflllung ihrer regulatorischen
Aufgaben erstinstanzliche Entscheidungskompetenzen hatten und abschliefRend
Bescheide erlielen, wogegen die Bundeswettbewerbsbehorde nur Gber Ermitt-
lungsbefugnisse verflgte. Kritisch sah der RH, dass die Bundeswettbewerbsbehoérde
haufig kartellrechtliche Verfahren weitgehend vorbereitete, obwohl der Gesetzge-
ber diese Aufgabe dem Kartellgericht zuwies, bzw. daflr erhebliche Ressourcen
(Uber den zeitlichen Entscheidungsrahmen von maximal sechs Wochen hinausge-
hend) einsetzte, ohne Uber eine Entscheidungsbefugnis zu verfugen (siehe TZ 30).
Problematisch erwies sich dabei die hochstens sechswochige Bearbeitungsfrist fir
die Bundeswettbewerbsbehorde, weil sie mehrfach nicht den tatsachlichen Erhe-
bungserfordernissen entsprach.

Der RH empfahl daher dem Bundesministerium fir Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz im Zusammenwirken mit dem Bundesministerium fur Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort, Reformschritte im Sinne der Schaffung einer erstins-
tanzlichen Entscheidungskompetenz der Bundeswettbewerbsbehorde im
kartellrechtlichen Verfahren — dem Kartellgericht vorgelagert — einzuleiten. Dabei
sollte der Bundeswettbewerbsbehorde eine dem tatsdchlichen Arbeitsanfall sachge-
rechte Frist zur Verfligung stehen.

(1) Das Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort wies in seiner
Stellungnahme darauf hin, dass die erstinstanzliche Entscheidungskompetenz der
Bundeswettbewerbsbehdrde im kartellrechtlichen Verfahren auch anldsslich der
Vorarbeiten zum Kartell- und Wettbewerbsrechts—Anderungsgesetz 2017 disku-
tiert, jedoch von den Sozialpartnern und der Industriellenvereinigung einhellig
abgelehnt und das bestehende System unterstitzt worden sei.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fur Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz wiirde die Ubertragung einer erstinstanzlichen Entscheidungsbe-
fugnis an die Bundeswettbewerbsbehorde nicht dem rechtsstaatlich unerlasslichen
System der Checks and Balances zwischen der Behorde und den Gerichten entspre-
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chen. AuRerdem sei nicht belegt, dass die Bundeswettbewerbsbehorde haufig kar-
tellrechtliche Verfahren weitgehend vorbereitet habe.

Weiters sei auf das Regierungsprogramm 2017 — 2022 sowie die derzeit in Ausarbei-
tung befindliche Richtlinie zur Starkung der Wettbewerbsbehdérden der Mitglied-
staaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften
und zur Gewadhrleistung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts zu
verweisen. Es wirden von Seiten des Bundesministeriums fir Verfassung, Refor-
men, Deregulierung und Justiz gemeinsam mit dem Bundesministerium fur Digitali-
sierung und Wirtschaftsstandort spatestens nach der Annahme der genannten
Richtlinie die Arbeiten an einer weiteren Novelle des dsterreichischen Kartell- und
Wettbewerbsrechts in Angriff genommen und diesbezlgliche Gesprache mit den
betroffenen Stakeholdern gefihrt werden.

(3) Die Bundeswettbewerbsbehorde beflirwortete in ihrer Stellungnahme Reform-
schritte im Sinne der Schaffung einer erstinstanzlichen Entscheidungskompetenz
der Bundeswettbewerbsbehdrde. Vielfach seien die Verfahren im Zeitpunkt der
Antragstellung beim Kartellgericht aufgrund der Vorarbeit der Bundeswettbewerbs-
behorde rechtlich wie hinsichtlich des Sachverhaltes vollinhaltlich abgeklart (soge-
nannte Settlements). Der Bundeswettbewerbsbehorde fehle aber mangels gesetzli-
cher Erméachtigung die Moglichkeit, eine verfahrensabschlieBende und den
Rechtsfrieden herstellende Entscheidung zu treffen. Seinerzeit bestehende (verfas-
sungs—)rechtliche Bedenken wurden einer solchen Reform nicht mehr entgegenste-
hen. Auch die Betrauung der Bundeswettbewerbsbehdrde mit der Verhdangung von
kartellrechtlichen GeldbulRen sei anzustreben.

Dem Bundesministerium fur Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz ent-
gegnete der RH, dass laut Tatigkeitsbericht der Bundeswettbewerbsbehorde z.B. im
Jahr 2016 insgesamt 420 Zusammenschlisse angemeldet wurden. In weniger als
1 % der Falle war ein Prufungsantrag an das Kartellgericht erforderlich, hdufig nur,
um einen Fristablauf zu verhindern. Die Mehrheit der angemeldeten Vorhaben erle-
digte die Bundeswettbewerbsbehorde ohne Beteiligung des Kartellgerichts. Dies
unterstrich auch die Ediktsdatei, derzufolge im Zeitraum Marz 2013 bis Ende 2016
insgesamt 17 Zusammenschluss—Antrage (nicht nur von der Bundeswettbewerbsbe-
horde) beim Kartellgericht gestellt wurden (siehe Tabelle 5).

Weiters hielt der RH gegenliber dem Bundesministerium fir Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz fest, dass durch die EinfUhrung einer erstinstanzlichen Ent-
scheidungsbefugnis der Bundeswettbewerbsbehorde das System der Checks and
Balances zwischen der Behdrde und den Gerichten nicht verletzt wird. Der RH ver-
wies dabei nochmals auf die funktionierende erstinstanzliche Entscheidungsbefug-
nis der Regulierungsbehoérden und den dartber hinausgehenden Instanzenzug bis
zum Bundesverwaltungsgericht.
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Der RH betonte, dass die kartellgerichtlich vorbereitenden Erhebungen der Bundes-
wettbewerbsbehdérde — analog zu den Regulierungsbehérden — dem zivilgerichtli-
chen Instanzenzug unterliegen und der Rechtsschutz des Einzelnen gewahrt bleibt.

Zusammenarbeit Bundeswettbewerbsbehorde und
Bundeskartellanwalt

(1) Wahrend die Bundeswettbewerbsbehorde die Aufgabe hatte, méglichst umfas-
send das Funktionieren des Wettbewerbs zu Uberwachen (Marktbeobachtung) und
bei Bedarf aus eigener Initiative einzuschreiten (und daher permanent in das wirt-
schaftliche Geschehen eingebunden war), kam dem Bundeskartellanwalt dagegen
eine ,korrektive Bedeutung” gegeniber der Bundeswettbewerbsbehorde zu,”™
indem er die 6ffentlichen Interessen in Angelegenheiten des Kartell- und Wettbe-
werbsrechts zu vertreten hatte.' Er sollte eng mit der Bundeswettbewerbsbehérde
zusammenarbeiten (,,Dualitdt”: keine parallel agierenden, miteinander konkurrie-
renden Einrichtungen, sondern Erganzung bei der Aufgabenerfillung) und als zweite
Amtspartei vor dem Kartellgericht das Vier—Augen—Prinzip wahren. Wesentlich
waren die selbststandige Prifung und Antragsmaoglichkeit im Zusammenschlussver-
fahren, die Wahrung des Gesetzes und die Ubernahme , der politischen Verantwor-
tung”, die ,der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister fir Justiz durch das
Weisungsrecht gegentber dem Bundeskartellanwalt”, das gesetzlich normiert
wurde, zukam.

(2) In Bezug auf das Weisungsrecht gegeniiber dem Bundeskartellanwalt war im
Zuge seiner Einrichtung gemeinsam mit der Bundeswettbewerbsbehérde im
Jahr 2002 erwartet worden, dass es ,nur sehr zurtickhaltend ausgelbt wird und
allfallige Weisungen sich ausschliellich an den Zielsetzungen des Kartellgesetzes
orientieren”. Im Zuge der Gebarungsiberprifung wurden dem RH keine Falle
bekannt, bei denen der Bundesminister flr Justiz von dem Weisungsrecht Gebrauch
gemacht hatte.

(3) Die Bundeswettbewerbsbehorde und der Bundeskartellanwalt waren gemaR
KartG 2005 und Wettbewerbsgesetz (WettbG) zu enger Zusammenarbeit verpflichtet.
Dies betraf das wechselseitige Weiterleiten von Unterlagen, den Informationsaus-
tausch und die Gelegenheit zur Stellungnahme.”” @

siehe Erlauterungen zur Regierungsvorlage 1005 der Beilagen zum BGBI. | 62/2002
§ 75 KartG 2005

Der Bundeskartellanwalt hatte gemaR § 81 Abs. 2 KartG 2005 vor Stellung eines Priifungsantrags im Rahmen
der Zusammenschlusskontrolle (nach § 11 KartG 2005) der Bundeswettbewerbsbehtrde Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben.

Die Bundeswettbewerbsbehdrde hatte gemaR § 10 Abs. 5 WettbG dem Bundeskartellanwalt Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, wenn sie beabsichtigte, die Erklarung abzugeben, dass sie einen Antrag nach
§ 11 KartG 2005 nicht stellen wirde, oder einen nach § 11 KartG 2005 gestellten Antrag zurlickzuziehen.
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Gemals den in der Ediktsdatei seit Marz 2013 veroffentlichten rechtskraftigen Ent-
scheidungen des Kartellgerichts fanden in fast vier Jahren 67 Verfahren (Zusammen-
schllsse, Kartelle, Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung) statt:

Tabelle 5: Antragstellung beim Kartellgericht (gemaR veroffentlichten Entscheidungen) seit
1. Marz 2013

Antragstel- | Bundeswett- | Bundeswett- | Bundeswett- Bundes- Unter- | Antrage
lung durch bewerbs- bewerbs- bewerbs- kartellanwalt | nehmen | gesamt
behorde behorde behorde (Bundeswett-
und Bundes- (Bundes- (Bundes- bewerbs-
kartell- kartellanwalt | kartellanwalt | behorde nicht
anwalt beteiligt) nicht beteiligt) beteiligt)
Verfahren Anzahl
Zusammen- 11 ) 3 1 17
schluss
Kartell 1 (Rekurs) 22 26 49
Missbrauch
einer markt- 1 1
beherrschen-
den Stellung
Verfahren 12 24 29 1 1 67
gesamt

Quellen: BMJ (www.ediktsdatei.justiz.gv.at; Stand: 2. Janner 2017); RH

In einem Verfahren erfolgte eine Antragstellung (Antrag auf Geldbul3e) ausschlieRlich
durch den Bundeskartellanwalt. In allen anderen Verfahren war die Bundeswettbe-
werbsbehdrde alleine oder gemeinsam mit dem Bundeskartellanwalt beteiligt. Der Bun-
deskartellanwalt gab dazu an, dass die Ediktsdatei nur einen kleinen Ausschnitt seiner
Aufgabenerfillung darstelle. Die Bedeutung seiner Tatigkeit sah er in der Gewahrleistung
des Vier—Augen—Prinzips gemeinsam mit der Bundeswettbewerbsbehorde und einer
gewissen Kontrolle durch den demokratisch legitimierten politischen Verantwortungs-
trager.

Bereits in seinem Bericht ,Wettbewerbsrechtliche Strukturreform (Reihe Bund 2005/9)
hatte der RH festgestellt, dass der bestehende Dualismus von Bundeswettbewerbsbe-
horde und Bundeskartellanwalt Ansatzpunkte flir Kompetenzbereinigungen und Verwal-
tungsvereinfachungen bot. Er hatte auf die Doppelgleisigkeit aufgrund der gleichen
Antragsberechtigungen und der Amtsparteistellung der beiden Institutionen hingewie-
sen und angeregt, deren Zusammenfthrung zu priifen. Auch das Regierungsprogramm
2007 — 2010 enthielt eine Absichtserklarung, die beiden Institutionen zusammenzule-
gen (siehe TZ 8).

Weiters hatte der RH in seinem Bericht ,Wettbewerbsrechtliche Strukturreform” emp-

fohlen, darauf hinzuwirken, das WettbG und das KartG 2005 in einer Rechtsmaterie zu
regeln.
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Der RH wies wie bereits 2005 auf den Dualismus von Bundeswettbewerbsbehorde
und Bundeskartellanwalt hin und hielt fest, dass seit 2013 nur ein rechtskraftig ent-
schiedenes Verfahren vor dem Kartellgericht ausschlieRlich auf einen Antrag des
Bundeskartellanwalts (ohne Beteiligung der Bundeswettbewerbsbehorde) zuriick-
zuflhren war. In allen anderen Fallen waren die Bundeswettbewerbsbehorde und
der Bundeskartellanwalt parallel Antragsteller oder die Bundeswettbewerbsbehorde
war —mit oder ohne Beteiligung des Bundeskartellanwalts — Antragsteller.

Der RH hielt fest, dass — soweit im Uberpriften Zeitraum feststellbar — der Erwar-
tungshaltung des Gesetzgebers in Bezug auf die zurlickhaltende Ausiibung des Wei-
sungsrechts des Bundesministers flr Justiz entsprochen wurde. Die korrektive Funk-
tion des Bundeskartellanwalts im Zusammenhang mit seiner Aufgabe, die
offentlichen Interessen in Angelegenheiten des Kartell- und Wettbewerbsrechts zu
vertreten, war daher fir den RH nicht nachvollziehbar.

Daher empfahl der RH dem Bundesministerium fr Digitalisierung und Wirtschafts-
standort und dem Bundesministerium fir Verfassung, Reformen, Deregulierung und
Justiz, auf das Zusammenfihren der Kompetenzen der Bundeswettbewerbsbehdrde
und des Bundeskartellanwalts in der Bundeswettbewerbsbehorde hinzuwirken, um
Doppelgleisigkeiten in Zukunft zu vermeiden.

(1) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fir Digitalisierung und Wirtschafts-
standort sehe das aktuelle Regierungsprogramm 2017 — 2022 im Sinne eines
,schlanken Staates” die Auflosung von Doppelstrukturen vor und nenne hier u.a. die
Zusammenfihrung der Kompetenzen von Bundeswettbewerbsbehdrde und Kartell-
anwalt. Bislang sei —von dieser Haltung abweichend — keine parlamentarische
Mehrheit zur Integration des Bundeskartellanwalts in die Bundeswettbewerbsbe-
horde gefunden worden.

(2) Das Bundesministerium fur Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz wies
in seiner Stellungnahme auf den diesbeziglichen Inhalt des Regierungspro-
gramms 2017 — 2022 sowie die derzeit in Ausarbeitung befindliche Richtlinie zur Star-
kung der Wettbewerbsbehorden der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere
Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften und zur Gewahrleistung des reibungs-
losen Funktionierens des Binnenmarkts hin. Weiters wirden von Seiten des Bundes-
ministeriums fur Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz gemeinsam mit dem
Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort spatestens nach der
Annahme der genannten Richtlinie die Arbeiten an einer weiteren Novelle des Oster-
reichischen Kartell- und Wettbewerbsrechts in Angriff genommen und diesbezigliche
Gesprache mit den betroffenen Stakeholdern gefliihrt werden.
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Wirtschaftspolitische Steuerung durch die
Wettbewerbsbehdrden

Marktgrofse — Unternehmen

Insgesamt waren im Jahr 2014 rd. 328.000 Unternehmen (Unternehmen der Pro-
duktions— und Dienstleistungsbereiche ohne 6ffentliche Verwaltung) national tatig,
die in Wettbewerbsangelegenheiten grundsatzlich der Zustandigkeit der Bundes-
wettbewerbsbehorde unterlagen. Davon fielen rd. 57.600 Unternehmen auch in

den Zustandigkeitsbereic

Tabelle 6:

Sektor

Bundeswettbewerbsbehorde
sektorentbergreifend = 328.000

E—Control
735
Strom
53.000
Gas 208

h der Regulierungsbehoérden:

Anzahl der Unternehmen

Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen

Unternehmen im Bereich Strom

Okostromunternehmen

Unternehmen im Bereich Gas

MarktgroRe des jeweiligen Sektors nach der Anzahl der Unternehmen

Umsatzvolumen

Unternehmen im Bereich
Strom-—, Gas— bzw. Fern-
warmeversorgung
22.000 Mio. EUR (2012)

RTR—GmbH, KommAustria, Telekom—Control-Kommission bzw. Post—Control-Kommission

171

19
Medien
280

2314

Telekommunikation 783

Post
21

Unternehmen der Rundfunkinfrastruktur
(Allgemeingenehmigung gemal
Telekommunikationsgesetz)

Unternehmen betreiben Multiplex—Plattformen zur

Verbreitung von digital terrestrischem Fernsehen

Unternehmen bieten auf Dienstebene insgesamt

553 registrierte Mediendienste an

Unternehmen mit Schwerpunkt Filmwirtschaft

Bereitsteller von offentlichen Netzen oder
Diensten fur elektronische Kommunikation mit
insgesamt 1.458 angezeigten Diensten

Unternehmen mit einer Konzession der Post—
Control-Kommission nach Postmarktgesetz

Unternehmen zeigten das Anbieten von
Postdiensten nach Postmarktgesetz bei der RTR—
GmbH an

Schienen—Control GmbH bzw. Schienen—Control Kommission

Schienenverkehr

Rundungsdifferenzen maoglich

60 Eisenbahnunternehmen

mangels gesetzlicher
Grundlage nicht verfig-
bar?

Filmwirtschaft
917 Mio. EUR

Betreiber von Tele-
kommunikationsnetzen
oder —diensten

3.982 Mio. EUR

Anbieter von Postdiensten
2.079 Mio. EUR

Schienengterverkehr
865 Mio. EUR

Schienenpersonenverkehr
1.686 Mio. EUR

1 Eine Ausnahme hiervon stellte das Verfahren zur Marktanalyse nach dem 5. Abschnitt Telekommunikationsge-
setz 2003 in Bezug auf Unternehmen mit betréchtlicher Marktmacht dar. Die ORS—-Gruppe — die Osterreichi-
sche Rundfunksender GmbH & Co KG sowie ihre Tochtergesellschaft ORS comm GmbH & Co KG —ist aufgrund
bescheidmaRiger Auflagen verpflichtet, jahrlich Daten zur getrennten Buchfihrung fir nach dem Telekommu-
nikationsgesetz 2003 regulierte Markte zu Gbermitteln.

Quellen: E=Control; RTR-GmbH; Schienen—Control GmbH; Statistik Austria; RH

www.parlament.gv.at



40von 124

38

7.2

7.3

111-295 der Beilagen XXV1. GP - Bericht - Hauptdokument

Durch die Deregulierung sollten einerseits offene Markte mit ausreichendem Wettbe-
werb entstehen, andererseits bestand z.B. durch Unternehmenszusammenschlisse die
Moglichkeit von Marktkonzentrationen bis zu Monopolbildungen. Die Markte verander-
ten sich stetig u.a. hinsichtlich der Anzahl der Marktteilnehmer und deren Markteinfluss
sowie der Konvergenz der Markte (bspw. Internetfernsehen, Bahnstrom). Die Bedeutung
der Wettbewerbsbehorden bzw. deren Aufgabenumfeld war dadurch stark gepragt und
verlangte haufig Anpassungen sowie eine enge Kooperation zwischen diesen.

Abgesehen von einzelnen Branchenuntersuchungen lagen keine umfassenden Studien
bzw. keine offentlichen Beurteilungen tber den Bedarf an wettbewerbspolitischen
Eingriffen vor. Ebenso lagen nur einzelne Untersuchungen Uber die konkreten
Wirkungen der Eingriffe der Wettbewerbsbehorden auf das nationale Marktge-
schehen vor.

Die Bundeswettbewerbsbehorde erarbeitete aus Ressourcengrinden bislang
wenige Branchenuntersuchungen als Basis fur ihre Aktivitdten. Die Regulierungsbe-
hérden erstellten im Zuge ihrer Berichtspflichten (z.B. Nationalrat, Offentlichkeit)
punktuell Auswertungen z.B. hinsichtlich der Preisentwicklung im Energiemarkt, der
Entwicklung der befoérderten Tonnage durch die Marktteilnehmer und
Mobilfunkpreisbeobachtungen.

Der RH hielt kritisch fest, dass eine umfassende volkswirtschaftliche bzw. wissen-
schaftliche Beurteilung Uber die Wirkungen der Wettbewerbsbehdrden bzw. deren
Bedeutung fir die dsterreichische Wirtschaft bislang fehlte. Der RH gab zu beden-
ken, dass durch Veranderungen der Markte Regulierungsaufgaben wegfallen kénnen
und eine sektorenibergreifende wettbewerbspolitische Steuerung an Bedeutung
gewinnt.

Der RH regte gegenliber dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort an, im Zuge einer noch zu entwickelnden Wettbewerbsstrategie die
volkswirtschaftlichen Wirkungen der Wettbewerbsbehorden zu evaluieren.

(1) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort sei eine Beurteilung der Effekte der Vollziehung der Regulierungsbehdrden
auf die allgemeine Wettbewerbssituation bzw. der Vollziehung der allgemeinen
Wettbewerbsaufsicht auf die Situation in den Sektoren sinnvoll.

Volkswirtschaftliche Effekte wirden von den Vollzugsschwerpunkten der Wettbe-
werbsbehdrden abhangen. Ferner wirde der derzeit in Brissel in der Ratsarbeits-
gruppe Wettbewerb diskutierte Richtlinienvorschlag zur Starkung der Wettbewerbs-
behorden der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der
Wettbewerbsvorschriften und zur Gewahrleistung des reibungslosen Funktionierens
des Binnenmarkts voraussichtlich zu naheren Vorgaben fihren.
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(2) Laut Stellungnahme der E-Control seien angesichts der angegebenen Markt-
grolRe die Kosten fir die Regulierung der Branche gering (weniger als ein Promille
des gesamten Umsatzvolumens).

(3) Die RTR-GmbH verwies in ihrer Stellungnahme auf zahlreiche Marktstudien
sowie auf ihre gesetzliche Verpflichtung gemalk Telekommunikationsgesetz 2003,
den Markt zu beobachten. Basierend auf diesen Marktbeobachtungen wirden die
Regulierungsentscheidungen getroffen bzw. — sofern bereits selbsttragender Wett-
bewerb vorliegt — sektorspezifische Regulierungsmanahmen zurickgenommen.
Als Beispiel nannte die RTR-GmbH u.a. die regelmaRig wiederkehrende Frequenz-
vergabe nach einer grindlichen Untersuchung der Markte und des Stands des
Wettbewerbs.

(4) Laut Stellungnahme der Schienen—Control GmbH berichte sie im Rahmen ihres
Tatigkeitsberichts ausfihrlich Gber das Marktgeschehen.

Der RH erwiderte dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort, dass bei einer Beurteilung der Wirkungen der Vollziehung der Regulierungsbe-
hérden das maligebliche Ziel die konkrete Evaluierung der Aktivitdten aller Wettbe-
werbsbehdrden sein sollte, um eine zeitgemalRe sektorenlbergreifende
wettbewerbspolitische Steuerung durch die in TZ30 empfohlene Einrichtung
sicherzustellen.
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Wettbewerbsstrategie

(1) Im Zusammenhang mit der (Weiter—)Entwicklung des 6sterreichischen Wettbe-
werbsrechts und der dementsprechenden Behordenstruktur auf Grundlage der
EU-Vorgaben gaben die jeweiligen Bundesregierungen in deren Regierungs— bzw.
Arbeitsprogrammen wiederholt Absichtserklarungen in Bezug auf ihre allgemeine
Wachstums— und Konjunkturpolitik oder auf einzelne Ressortzustdandigkeiten ab,
wie z.B.:

,Zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten sollen die Kompetenzen des Bundeskar-
tellanwalts und der Bundeswettbewerbsbehorde in der Bundeswettbewerbsbe-
horde zusammengefihrt werden. Die Schaffung einer erstinstanzlichen Entschei-
dungskompetenz der Bundeswettbewerbsbehdrde ist zu  prifen”
(Regierungsprogramm 2007 — 2010)

,Starkung der Bundeswettbewerbsbehorde, Reform der Wettbewerbsbehdrdenor-
ganisation, um optimale Synergien der Wettbewerbsbehdrden — unter Beachtung
rechtsstaatlicher Prinzipien — und im Hinblick auf das europaische Umfeld zu erzie-
len.”; ,Effiziente Vollziehung des Kartellrechts starken: Ermittlungsbefugnis (Bundes-
wettbewerbsbehorde) und Entscheidungsbefugnis (Kartellgericht) sind, um ein
rechtsstaatliches Verfahren zu gewahrleisten, wie bisher zu trennen. Der Kartellan-
walt soll berechtigt sein, der Bundeswettbewerbsbehorde Ermittlungsauftrage zu
erteilen.” (Regierungsprogramm 2008 — 2013)

,Faire Spielregeln fir Wettbewerb schaffen” und ,Prifung eines gemeinsamen
Regulators fUr Energie, Schiene, StralRe, RTR” (Arbeitsprogramm 2013 — 2018)

(2) Die Entwicklung einer alle Aspekte der Wettbewerbs— und Regulierungsangele-
genheiten in Osterreich zusammenfassenden wettbewerbspolitischen Gesamtstra-
tegie, an der es laut des Osterreichischen Instituts fir Wirtschaftsforschung (WIFO)
—trotz zahlreicher MaRnahmen zur Verbesserung des Wettbewerbs im Detail — noch
mangle, sollte laut einer im Oktober 2016 veroffentlichten Studie des WIFQO™ oberste
wirtschaftspolitische Prioritat haben: ,Wettbewerbspolitik ist mehr als das bloRe
Abarbeiten von konkreten Kartellrechtsfallen; eine moderne Wettbewerbspolitik
setzt eine mit anderen Politikbereichen (Industriepolitik, Energiepolitik, Umweltpo-
litik etc.) abgestimmte Gesamtstrategie (,Grand Design®) voraus.”

Der WIFO-Studie zufolge bleibe den staatlichen Wettbewerbsbehérden wegen Res-
sourcenmangels neben der Einzelfallbearbeitung keine Zeit fiir strategische Uberle-
gungen; auch die daflr erforderlichen Instrumente stlinden nicht zur Verfigung.
Eine bloR kasuistisch agierende, unter permanentem Ressourcenmangel leidende
Wettbewerbspolitik wiirde Gefahr laufen, wesentliche gesamtwirtschaftliche
Zusammenhdnge zu Ubersehen. Der Mangel an einer vorausschauenden (,visiona-

,Osterreich 2025: Wettbewerb, Birokratie und Regulierung”, Michael Béheim (WIFQ), Eva Pichler (Wirt-
schaftsuniversitat Wien), Oktober 2016
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ren”) Wettbewerbspolitik habe sich als ,Geburtsfehler” des im Jahr 2002 aus der
Taufe gehobenen ,neuen” dsterreichischen Wettbewerbsregimes bis in die heutige
Zeit zu einer strategischen Orientierungslosigkeit der Wettbewerbspolitik in Oster-
reich fortgepflanzt.

Der RH hob die einzelnen wirtschaftspolitischen Zielsetzungen und Absichtserkla-
rungen vor allem im Hinblick auf die Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit der dster-
reichischen Wirtschaft in den Regierungsprogrammen hervor. Er vermisste aber
angesichts der europdischen Bedeutung der Wettbewerbspolitik sowie der Abhan-
gigkeit der vergleichsweise kleinen und offenen &sterreichischen Volkswirtschaft
von duleren Einflussfaktoren eine umfassende wettbewerbspolitische Gesamtstra-
tegie, die neben Zielen auch eine kohadrente MaRnahmenebene sowie Koordinati-
onsmechanismen wie bspw. Verwaltungsiibereinkommen zwischen den verantwort-
lichen Wettbewerbsbehdrden und Bundesministerien umfasst.

Der RH empfahl daher dem Bundesministerium fiir Digitalisierung und Wirtschafts-
standort im Zusammenwirken mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium
flr Nachhaltigkeit und Tourismus, dem Bundesministerium fur Verfassung, Refor-
men, Deregulierung und Justiz sowie dem Bundesministerium fir Verkehr, Innova-
tion und Technologie, eine umfassende bundesweite Wettbewerbsstrategie zu
erarbeiten und umzusetzen, die u.a. den zusammengefassten Regelungsrahmen fir
die Ziele, Aufgaben und Organisation der dsterreichischen Wettbewerbs— und Regu-
lierungsbehorden bilden sollte.

(1) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort sei statt einer wettbewerbspolitischen Gesamtstrategie der wettbewerbs-
politische Dialog mit den Stakeholdern wichtiger, der seitens des Bundesministeri-
ums fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort laufend stattfinde. Positionen der
Stakeholder wiirden auch bei Stellungnahmen zu Gesetzesentwurfen aulRerhalb des
Wettbewerbsrechts einflieken. Eine Formalisierung des Prozesses kdnne ins Auge
gefasst werden.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fir Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz wiirden sich die wesentlichen Aufgaben des Kartellgerichts, der
kartellrechtlichen Amtsparteien und der Regulatoren aus den Gesetzen ergeben.
Hier stiinde ein den Grundsatzen der Rechtsstaatlichkeit verpflichteter Vollzug im
Vordergrund. Strategische Uberlegungen wiirden tberdies selbstverstandlich auch
der Weiterentwicklung des gesetzlichen Rahmens zugrunde liegen.

(3) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und Tech-
nologie sei im Zusammenhang mit der Erarbeitung einer bundesweiten Wettbe-
werbsstrategie anzumerken, dass —insbesondere hinsichtlich der umfassenden
Strukturreform —federfiihrend das ehemalige Bundesministerium fir Wissenschaft,
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Forschung und Wirtschaft adressiert werde, aber auch in den anderen betroffenen
Ressorts umfassende Expertisen und Kompetenzen die Wettbewerbsbehorden
sowie die entsprechenden Sektoren betreffend vorhanden seien. Weiters wurde das
gemeinsame Regierungsprogramm zitiert, worin eine Machbarkeitsstudie mit einer
eingehenden Kosten—Nutzen—Betrachtung zum Ausloten der Einsparungspotenziale
angefihrt sei. Es sei daher fir das Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und
Technologie nicht ersichtlich, weshalb es fir diese Malknahme nicht federfiihrend
angesprochen werde, sei doch ein GroRteil der im Prifungsauftrag umfassten und in
der Schlussempfehlung angesprochenen Regulatoren ebenso beim Bundesministe-
rium fur Verkehr, Innovation und Technologie angesiedelt. Eine qualifizierte Aussage
beziglich einer umfassenden Strukturreform kénne jedenfalls erst auf Basis der
Ergebnisse der angeklindigten Machbarkeitsstudie erfolgen.

(4) Laut Stellungnahme der KommAustria lege sie ihre Regulierungsstrategie nicht nur
im Rahmen der jahrlichen, vorausschauenden Verfahrensplanung, sondern auch im
Rahmen von Klausuren, ausgehend von den gesetzlichen Zielvorgaben, fest.

(5) Die RTR—-GmbH merkte in ihrer Stellungnahme an, dass die in der WIFO-Studie
,Osterreich 2025: Wettbewerb, Biirokratie und Regulierung” von Oktober 2016 ent-
haltenen Aussagen, Empfehlungen und Folgerungen nicht unmittelbar auf die RTR—
GmbH umgelegt werden kdnnten.

(1) Der RH hielt den laufenden wettbewerbspolitischen Dialog des Bundesministeri-
ums fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort mit den Stakeholdern und die
Bereitschaft, eine Formalisierung des Prozesses zu erwdgen, positiv fest. Allerdings
sah der RH in der Erarbeitung einer umfassenden bundesweiten Wettbewerbsstra-
tegie als Ubergeordnetem Regelungsrahmen fir die Ziele, Aufgaben und Organisa-
tion der dsterreichischen Wettbewerbs— und Regulierungsbehérden eine wesentli-
che Voraussetzung fur eine schlanke Behordenstruktur sowie fiir einen effizienten
finanziellen Mitteleinsatz.

(2) Der RH erwiderte dem Bundesministerium fir Verfassung, Reformen, Deregulie-
rung und Justiz, dass der Vollzug der wettbewerbspolitischen MaBnahmen auf Basis
von Gesetzen unbestritten ist. Die Einfihrung einer Wettbewerbsstrategie wiirde
einen mehrjahrigen, umfassenden, ordnungspolitischen Rahmen fir die Entwick-
lung der Rechtsgrundlagen im Bereich der Wettbewerbspolitik setzen. Die einzelnen
wettbewerbspolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung waren ressortibergrei-
fend abzustimmen und sollten fir die wirtschaftlichen Akteure einen Orientierungs-
rahmen bilden. Vergleichbar liegen bspw. arbeitsmarktpolitische Zielvorgaben der
Bundesministerin bzw. des Bundesministers fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz gemaR § 4 Abs. 2 Arbeitsmarktservicegesetz vor.
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(3) Der RH stimmte dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie
zu, dass auch in den anderen mit Wettbewerbs— und Regulierungsaufgaben konfron-
tierten Bundesministerien entsprechende, umfassende Expertisen vorhanden waren.
Dementsprechend adressierte der RH seine Empfehlung an die Gberpriften Ministe-
rien sowie an das nunmehr fir Wettbewerbsangelegenheiten zustandige Bundesmi-
nisterium flr Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (siehe TZ 1).

Weiters nahm der RH von der Durchfihrung einer Machbarkeitsstudie mit einer
eingehenden Kosten—Nutzen—Betrachtung in Bezug auf Einsparungspotenziale und
eine umfassende Strukturreform Kenntnis.

Wirkungsorientierung

(1) Fur die Bundeswettbewerbsbehorde, die beim Bundesministerium fir Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft eingerichtet war, waren gemafR Bundeshaushalts-
gesetz 2013 unmittelbar Wirkungsziele zur Gewahrleistung eines effektiven Budget-
mitteleinsatzes vorgegeben. Diese umfassten die Verbesserung bzw.
Aufrechterhaltung des Wettbewerbs; darunter fielen Ermittlungen bei Wettbe-
werbsverstolRen, effektive Zusammenschlusskontrollen sowie europdische und
internationale Kooperation, weiters das sogenannte Awareness Building, die Verbes-
serung der Aufklarungsarbeit sowie das Qualitdtsmanagement.

Flr den beim Bundesministerium flr Justiz eingerichteten Bundeskartellanwalt und
die ebenfalls dort angesiedelte Aufsichtsbehorde fur Verwertungsgesellschaften gab
es keine eigenen Wirkungsziele. Fir diese galt der allgemeine Zielekatalog des Bun-
desministeriums fir Justiz (bspw. Gleichstellung sowie objektive, faire und unabhan-
gige Fihrung und Entscheidung von Verfahren durch Gerichte und Staatsanwalt-
schaften in angemessener Dauer).

(2) Den Regulierungsbehorden selbst waren keine direkten Wirkungsziele vorgege-
ben, weil die Budgets dieser Behdrden nicht vollstandig im Bundeshaushalt enthal-
ten waren. Sie waren jedoch durch ihre fachliche Zuordnung zum jeweiligen Bundes-
ministerium indirekt an der Erfullung von dessen Wirkungszielen mitbeteiligt.

Die Tatigkeiten der E—Control gingen z.B. in das Wirkungsziel des Bundesministeriums fir
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft ,,Starkung der Versorgungssicherheit und Ent-
wicklung der Ressourceneffizienz bei Energie und mineralischen Rohstoffen” ein.

Die Eigentimerstrategie des Bundesministeriums fir Verkehr, Innovation und Tech-
nologie fur die Schienen—Control GmbH enthielt die Vorgabe, zum Wirkungsziel des
Bundesministeriums ,Sicherung der Mobilitdt von Menschen, Gutern und Informa-
tionen unter BerUcksichtigung 6kologischer, sozialer und wirtschaftlicher Nachhal-
tigkeit” einen wesentlichen Beitrag zu leisten.
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Fir die KommAustria als eine dem Bundeskanzler unmittelbar nachgeordnete
Behorde waren keine eigenen Wirkungsziele definiert, sie war aber an die Wirkungs-
ziele des Bundeskanzleramts gebunden.

Der RH hielt kritisch fest, dass es aufgrund der Rechts— und Organisationsformen
(siehe TZ 10 bis TZ 15) sowie unterschiedlicher Finanzierungsquellen (siehe TZ 20
bis TZ 25) der Wettbewerbsbehorden keine durchgangigen, den Wettbewerb betref-
fenden Wirkungsziele gab, aus denen Schlisse fir einen effektiven Mitteleinsatz
hatten gezogen werden kdnnen.

Der RH empfahl dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
im Zusammenwirken mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fur
Nachhaltigkeit und Tourismus, dem Bundesministerium fur Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz sowie dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und
Technologie, im Zuge der in TZ 8 empfohlenen Erarbeitung und Umsetzung einer
bundesweiten Wettbewerbsstrategie sowie der in TZ 30 empfohlenen umfassenden

Strukturreform der Wettbewerbsbehorden diesbezlgliche Ubergeordnete Wir-
kungsziele festzulegen.

(1) Das Bundesministerium flr Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hielt in seiner
Stellungnahme fest, dass die Formulierung von untergliederungsiibergreifenden
Wirkungszielen aus den derzeit geltenden Vorgaben zur Erstellung der Wirkungsori-
entierungsangaben nicht vorgesehen sei (siehe § 4 Abs. 2 und § 7 Wirkungsorientie-
rungs—VO0). Vorstellbar wére eine untergliederungsibergreifende Darstellung von
Zielen am Beispiel der Gleichstellung.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fir Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz stiinden fir den Bereich des Vollzugs des allgemeinen Wettbe-
werbsrechts die vom RH zitierten allgemeinen Wirkungsziele im Vordergrund. Damit
solle der Vollzug des Osterreichischen und europaischen Kartellrechts nach den
Grundsatzen der Rechtsstaatlichkeit und eines fairen Verfahrens sichergestellt wer-
den. Auch die Aufgaben der Aufsichtsbehorde fur Verwertungsgesellschaften fan-
den sich im Katalog des § 84 Verwertungsgesellschaftengesetz 2016 im Detail
aufgezahlt.

(3) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und Tech-
nologie trage seine EigentUmerstrategie fir die Schienen—Control GmbH sowie die
Tatigkeit der Schienen—Control GmbH zur Erreichung der Wirkungsziele des Ministe-
riums bei. Somit erscheine die Schienen—Control GmbH gut in das strategische und
steuerungsrelevante Umfeld eingebunden.
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Der RH verwies gegeniiber dem Bundesministerium flr Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort, dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie
sowie dem Bundesministerium fur Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz
auf seine Empfehlung, eine verbindliche mehrjahrige Finanzierungsvereinbarung
mit der einzigen rechtlich selbststandigen Einrichtung abzuschlieen (siehe TZ 30).
Aus der empfohlenen Wettbewerbsstrategie abgeleitete und ressortibergreifend
abgestimmte Wirkungsziele zur Umsetzung der wettbewerbspolitischen Ziele der
Bundesregierung kdnnten nach Ansicht des RH fur die Gestaltung der Finanzierungs-
vereinbarung herangezogen werden.

Entwicklung der Wettbewerbsbehdrdenstruktur
Entwicklungsprozess

Mangels einer umfassenden Wettbewerbsstrategie (siehe TZ 8) beschritt der
Osterreichische Gesetzgeber nach Maligabe des Stands der Liberalisierungsschritte
auf EU—-Ebene je Sektor (siehe TZ 2) bzw. Zustandigkeitsbereich der Bundesministe-
rien unterschiedliche Wege bei der Umsetzung der EU-Vorgaben auf organisatori-
scher Ebene.

Daraus ergab sich folgender Entwicklungsprozess der Osterreichischen Wettbe-
werbsbehdrden in den letzten 20 Jahren:
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Abbildung 2: Entwicklungsprozess der Wettbewerbsbehdrden
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Als Ergebnis dieses von der EU initiilerten Entwicklungsprozesses stellte sich die
Wettbewerbsbehdrdenstruktur in Osterreich unter Berlcksichtigung des Kartell-
rechts wie folgt schematisch dar:
46
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System der Wettbewerbsbehorden aullerhalb des Finanzmarkts

Abbildung 3: Schema der Wettbewerbsbehordenstruktur
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Mit Inkrafttreten der BMG-Novelle 2017 teilte sich die Zustandigkeit fir (Regulie-
rungs-)Angelegenheiten fiir das Energiewesen sowie fir Wettbewerbsangelegen-
heiten auf das Bundesministerium flr Nachhaltigkeit und Tourismus sowie auf das
Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Somit stellte sich
das Schema der Wettbewerbsbehdrdenstruktur ab 8. Janner 2018 wie folgt dar:

Abbildung 4: Schema der Wettbewerbsbehordenstruktur ab 8. Janner 2018
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Insbesondere wiesen die 6sterreichischen Wettbewerbsbehérden unterschiedliche
Rechts— und Organisationsformen auf (siehe TZ 11 bis TZ 15):

Neben der unabhangigen und weisungsfreien Bundeswettbewerbsbehorde gab es
den weisungsgebundenen Bundeskartellanwalt.

Die Regulierungseinrichtungen folgten dem , zweigliedrigen 6sterreichischen Regu-
lierungsbehordenmodell” (unabhéngige, weisungsfreie Kommission und Gesell-
schaft mit beschrankter Haftung als deren Geschéftsapparat) vor.

Das Rechts— und Organisationsmodell im Energiebereich wich seit der Umsetzung
entsprechender EU-Vorschriften von der Zweigliedrigkeit ab, indem die damalige
Energie—Control GmbH bzw. die Energie—Control Kommission in eine Anstalt 6ffentli-
chen Rechts mit eigener Rechtspersonlichkeit umgegriindet wurden.

Der RH hielt die zersplitterte Wettbewerbsbehordenstruktur als Ergebnis eines 20—
jahrigen, in seiner Gesamtheit uneinheitlichen Rechtsentwicklungsprozesses kritisch
fest. Er verwies dabei auch auf seine Kritik in TZ 8 hinsichtlich der fehlenden
Gesamtstrategie im Bereich Wettbewerbspolitik.

Weiters stellte der RH kritisch fest, dass die Wettbewerbsbehorden unterschiedliche
Standards aufwiesen. lhre unterschiedlichen Rechts— und Organisationsformen hat-
ten insbesondere auch unmittelbare Folgen fir die Auspragung der Unabhéngigkeit
der jeweiligen Wettbewerbsbehorde gegeniiber der staatlichen Verwaltung (siehe
TZ 17 bis T2 20).

Der RH verwies daher auf seine in TZ 8 empfohlene Erarbeitung und Umsetzung
einer Wettbewerbsstrategie bzw. auf die in TZ 30 empfohlene umfassende Struktur-
reform der Wettbewerbsbehorden.

Zusammenwirken von Bundeswettbewerbsbehorde und
Bundeskartellanwalt

(1) Die Einrichtung einer unabhéngigen und weisungsfreien, monokratisch organisier-
ten Aufgriffs— und Ermittlungsbehorde — der Bundeswettbewerbsbehoérde — beim
damaligen Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten erfolgte durch Aus-
lagerung der dortigen Organisationseinheit fir Wettbewerbsangelegenheiten im
Jahr 2002. Damit folgte der Gesetzgeber wiederholten Empfehlungen der EU und der
OECD, das Wettbewerbsrecht in Osterreich auf eine zeitgemaRe Grundlage zu stellen,
ohne allerdings die Befugnisse des Kartellgerichts als Entscheidungsbehorde zu berih-
ren (siehe TZ5).

Bereits fast zehn Jahre friher — namlich im Jahr 1993 bei der Umsetzung des Wett-
bewerbsrechts des EWR durch das EWR-Wettbewerbsgesetz, das letztlich den
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Wirtschaftsminister zur zustdndigen Osterreichischen Behorde fir die Durchfihrung
der europdischen Wettbewerbsregeln machte — hatte ein erster Entwurf des EWR—
Wettbewerbsgesetzes die Errichtung einer unabhangigen und selbststandigen Wett-
bewerbsbehorde nach dem Muster anderer EG— oder EFTA-Staaten vorgesehen. Dies
kam jedoch nicht zustande.

Die Erlduterungen zur damaligen Regierungsvorlage enthielten den Passus ,Im Zuge
des Begutachtungsverfahrens stellte sich allerdings heraus, dass eine solche ,grofse
Losung” auf erhebliche Schwierigkeiten gestoRen ware. Eine solche Losung hitte einen
grundsatzlichen Wandel im derzeitigen System des Osterreichischen Kartellrechtes
bedeutet. Eine solche grundsatzliche Anderung bedarf jedoch einer entsprechenden
Abstimmung zwischen den beteiligten Bundesministerien und den Interessenvertre-
tungen und ware in der zur Verfligung stehenden Frist nicht ... gewesen.“?°

Seit der Griindung der Bundeswettbewerbsbehorde fanden einige Novellierungen des
WettbG als wichtigste Rechtsgrundlage statt, die neben Anpassungen an die EU-Vorga-
ben auch die Starkung der Effizienz der Vollziehung des Kartellrechts und eine Starkung
der Befugnisse der Bundeswettbewerbsbehorde zum Ziel hatten. So wurde fir das
Unternehmenszusammenschlusskontrollverfahren die Méglichkeit eingefiihrt, die Fris-
ten fur die Stellung des Prifungsantrags und die Entscheidung des Kartellgerichts Gber
Antrag der Anmelder zu verlangern, und ein Wettbewerbsmonitoring gesetzlich veran-
kert. Dabei sollte insbesondere die Wettbewerbsintensitat bestimmter Sektoren bzw.
wettbewerbsrechtlich relevanter Markte durch die Beobachtung der Entwicklung von
wesentlichen Indikatoren Gber mehrere Jahre dargestellt werden.

(2) Ebenfalls im Jahr 2002 wurde beim Bundesministerium fir Justiz der dem Bundes-
minister flr Justiz unmittelbar unterstellte, weisungsgebundene Bundeskartellanwalt
zur Vertretung der offentlichen Interessen in Wettbewerbsangelegenheiten beim Kar-
tellgericht berufen. Er sollte eng mit der Bundeswettbewerbsbehorde zusammenarbei-
ten (,,Dualitat”: keine parallel agierenden, miteinander konkurrierenden Einrichtungen,
sondern Erganzung bei der Aufgabenerfillung) und als zweite Amtspartei vor dem
Kartellgericht das Vier—Augen—Prinzip wahren (siehe TZ 6).

Der RH hielt fest, dass seit den 1990er—Jahren trotz bereits damals angestrengter
Uberlegungen fiir eine sogenannte ,groRe Lésung” kein grundsatzlicher Wandel der
organisationsrechtlichen Grundlagen im System des 6sterreichischen Kartellrechts
erfolgt war und erst im Jahr 2002 durch die Errichtung einer unabhadngigen und
weisungsfreien Bundeswettbewerbsbehérde eine erste Anderung im Institutionenge-
fuge stattfand. Wie bereits in TZ 5 und TZ 6 ausgefihrt, hatte die Bundeswettbewerbs-
behorde jedoch keine erstinstanzlichen Entscheidungskompetenzen. Es bestand ein
Dualismus von Bundeswettbewerbsbehorde und Bundeskartellanwalt.

Der durch [...] gekennzeichnete Passus fehlt in dem im RIS verfiigbaren Dokument.
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Daher verwies der RH auf seine Empfehlungen in TZ 5 und TZ 6, wonach die Reform-
schritte fUr das kartellrechtliche Verfahren im Sinne der Schaffung einer erstinstanz-
lichen Entscheidungskompetenz der Bundeswettbewerbsbehoérde einzuleiten waren
und auf das Zusammenfiihren der Kompetenzen der Bundeswettbewerbsbehorde und
des Bundeskartellanwalts in der Bundeswettbewerbsbehorde hingewirkt werden sollte.

Regulierungsbehdrden — Organisationsbedingungen

Aufbauend auf den Vorgaben und Zielen der EU, Betreiber und Regulator organisa-
torisch zu trennen, wahlte der Gesetzgeber das sogenannte ,zweigliedrige Gsterrei-
chische Regulierungsbehérdenmodel

|“. Dieses bestand urspriinglich aus einer Kom-
mission als Kollegialbehorde mit richterlichem Einschlag und einer ausgegliederten
Gesellschaft mit beschrankter Haftung als deren Geschaftsapparat. Damit sollte eine
mogliche Befangenheit aus der Doppelrolle der Bundesministerien — zugleich Eigen-
timer von zu regulierenden Unternehmen und Gestalter der politischen Rahmen-

bedingungen im jeweiligen Sektor — vermieden werden (siehe TZ 17).

In der Folge legte die EU immer strengere MaRstabe hinsichtlich der Unabhangigkeit
der Regulatoren an, die sektorenspezifisch unterschiedliche Behdrdenkonstruktio-
nen zur Folge hatten. Zur Starkung ihrer Stellung und Unabhangigkeit war grundsatz-
lich nur noch eine ,einzige” Regulierungsstelle vorgesehen, um die rechtliche Tren-
nung und funktionale Unabhangigkeit der Regulierungsbehérde von anderen
offentlichen und privaten Einrichtungen sicherzustellen. Im Folgenden stellt der RH
dar, wie die EU-Vorgaben im Einzelnen je Sektor umgesetzt wurden.

Telekommunikation, Medien, Post

(1) Im Jahr 1998 trat in der EU die vollsténdige Liberalisierung des Telekommunikations-
markts in Kraft. Zur Realisierung dieses Ziels hatten die Europaische Kommission bzw.
der Rat 1995 und 1996 mehrere Richtlinien erlassen, weshalb die osterreichische
Rechtslage entsprechend angepasst werden musste. Daflr war auch eine den EU—-
Anforderungen entsprechende Regulierungseinrichtung erforderlich. Der Gesetzgeber
schuf daher 1997 eine Kombination aus einer weisungsunabhangigen Telekom—Con-
trol-Kommission und einem Geschéftsapparat in der Rechtsform einer GmbH (Tele-
kom—Control GmbH), deren Anteile zu 100 % im Eigentum des Bundes standen. Diese
Struktur (,,zweigliedriges 6sterreichisches Regulierungsbehdrdenmodell”) diente in den
Folgejahren als Referenzmodell flr Regulierungseinrichtungen in anderen Bereichen
(Energie oder Schiene).

(2) Im Jahr 2001 wurde im Bereich Medien die KommAustria als eine dem Bundeskanz-
ler unmittelbar nachgeordnete und damit weisungsgebundene Behorde fur Angele-
genheiten der Rundfunkregulierung eingerichtet. Die Kontrolle der Entscheidungen der
KommAustria und die Rechtsaufsicht ber den Osterreichischen Rundfunk nahm der
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beim Bundeskanzleramt eingerichtete Bundeskommunikationssenat als Kollegialbe-
horde mit richterlichem Einschlag wahr.

Die Telekom—Control GmbH wurde mit der neu gegriindeten RTR—-GmbH verschmol-
zen, die nunmehr auch als Geschaftsapparat der neu errichteten KommAustria diente.

(3) Im Jahr 2006 bekam die KommAustria die Aufsicht Gber Verwertungsgesellschaften
Ubertragen und trug in dieser Funktion auch die Bezeichnung ,Aufsichtsbehorde fir
Verwertungsgesellschaften®.

(4) Mit der Umsetzung von EU-Vorgaben fir die vollstandige Liberalisierung des
Postmarkts erfolgte im Jahr 2008 die Erweiterung der Telekom—Control-Kommis-
sion um einen zweiten Senat fir Postangelegenheiten (,Post—Control-Kommis-
sion”). Die RTR-GmbH fungierte ab diesem Zeitpunkt auch als Geschéaftsapparat der
Post—Control-Kommission.

(5) Im Jahr 2010 fand eine Neustrukturierung der KommAustria als bisher weisungsge-
bundene Dienststelle des Bundeskanzleramts statt. Auf Basis neuer verfassungsrecht-
licher Grundlagen entstand eine unabhéangige und weisungsfreie Kollegialbehorde
KommAustria. Der Bundeskommunikationssenat blieb vorerst als zweite Instanz
bestehen, wurde jedoch 2014 aufgeldst, weil durch die Einfihrung einer mehrstufigen
Verwaltungsgerichtsbarkeit seither das Bundesverwaltungsgericht ber Beschwerden
gegen Bescheide der KommAustria zu entscheiden hatte. Die Aufgabe der KommAustria
als ,, Aufsichtsbehorde flr Verwertungsgesellschaften” fiel weg; stattdessen wurde eine
dem Bundesministerium flr Justiz nachgeordnete, weisungsgebundene, eigene Auf-
sichtsbehorde fur Verwertungsgesellschaften eingerichtet.

(6) Die RTR—GmbH fungierte ab 2008 als Geschéftsapparat flr drei Kommissionen, die
Telekom—Control-Kommission, die KommAustria und die Post—Control-Kommission.
Sie nahm aber auBerhalb ihrer Unterstitzungsfunktion im Bereich der Regulierung
auch eigene, gesetzlich festgelegte Aufgaben wahr, wie insbesondere die Fonds— und
Forderungsverwaltung im Medienbereich (siehe auch TZ 23).

Der RH hielt fest, dass sich das Regulierungsbehérdenmodell fiir den Bereich Telekom-
munikation, Medien und Post aufgrund der EU-Vorgaben laufend hinsichtlich der Auf-
gaben und Rechtsform der einzelnen Institutionen weiterentwickelte und sich die
Komplexitat der Marktregulierungsmechanismen verstarkte. Der Gesetzgeber tbertrug
zudem der als Geschaftsapparat fir die Kommissionen dienenden RTR—-GmbH im Laufe
der Jahre immer mehr eigenstdandige, weitgehend nicht-regulatorische Aufgaben.
Darunter fiel vor allem die in TZ 23 kritisierte Fonds— und Férderungsverwaltung.
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Der RH verwies auf seine Empfehlungen in TZ 4, TZ 17 und TZ 30 hinsichtlich einer

umfassenden Aufgabenkritik und Neuordnung der Aufgaben, des Abgehens vom ,,.zwei-
gliedrigen Osterreichischen Regulierungsbehérdenmodell” sowie der umfassenden
Strukturreform der Wettbewerbsbehdrden.

(1) Die KommAustria hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass sie als weisungsfreie Ver-
waltungsbehorde die einzige Regulierungsbehdrde im Bereich Medien sei. Ihre Mitglie-
der wirden —von der Rolle her Richtern vergleichbar — weisungsfrei und unabhangig
ihre Tatigkeit hauptberuflich austiben.

Die KommAustria erkenne nicht, inwieweit die Forderungsverwaltung eine Einschran-
kung der Unabhangigkeit darstellt. Sie vergebe nur Férderungen fiir Geschaftsbereiche
von Medienunternehmen, die nicht der Medienregulierung der KommAustria unterlie-
gen (Printmedienférderung nach Presseférderungsgesetz 2004 und Publizistikforde-
rungsgesetz). Sie wies weiters darauf hin, dass eine Unabhéangigkeit der RTR—GmbH,
Fachbereich Medien, im Rahmen der Tatigkeit als Geschaftsapparat insoweit nicht
vorliege, als die RTR-GmbH und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der fach-
lichen Weisung der KommAustria tatig seien.

(2) Laut Stellungnahme der RTR—GmbH lasse sie ihre umfassende Marktkenntnis im
Fachbereich Medien in die Forderentscheidungen einflieRen, wodurch hochspezia-
lisierte Forderungen besonders treffsicher vergeben werden kdnnten. Es erschiene
daher wenig zweckmaRig, eine andere Stelle mit Foérderungen fir Medien zu
betrauen, weil dann nicht auf umfassendes Wissen, Marktkenntnis und Synergien
zuriickgegriffen werden kénne.

Der RH verwies gegentber der KommAustria und der RTR—GmbH auf seine Feststel-
lungen und Empfehlungen in TZ 4 und in TZ 23 betreffend die Uberpriifung des Auf-

gabenkatalogs der Wettbewerbsbehorden bzw. der Behdrdenstruktur.
Energie

(1) Im Jahr 2000 fand die Neuordnung der Elektrizitdtsaufsicht im Hinblick auf ein voll-
liberalisiertes Marktsystem statt. Die oberste Aufsicht war beim zustandigen Bundes-
minister, der eine Richtlinienfunktion und die Aufsicht Gber die Regulierungsbehérde
hatte, angesiedelt. Fir die operative Tatigkeit sollte die Elektrizitats—Regulierungsbe-
horde nach dem Muster bereits bestehender ausgegliederter Wirtschaftsaufsichtskor-
per (z.B. Telekom—Control GmbH) eingerichtet werden. Daher erfolgte die Errichtung
der Elektrizitats—Control GmbH als Geschaftsapparat gemeinsam mit der Elektrizitats—
Control Kommission als Regulierungsbehorde fir den Elektrizitdtsbereich.

(2) Mit der Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen fir eine 100%ige Libera-
lisierung des Gasmarkts erfolgte im Jahr 2002 eine Erweiterung des Zustandigkeits-
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bereichs der bereits bestehenden Elektrizitdts—Control GmbH, indem deren Uber-
wachungs—, Aufsichts— und Regulierungsfunktion auch auf den Erdgasbereich
ausgedehnt wurde.

(3) Aufgrund der von der EU vorgegebenen erhdhten Anforderungen hinsichtlich
der Unabhangigkeit von Regulierungsbehorden erfolgte Ende 2010 eine rechtliche
Neugestaltung. Jeder Mitgliedstaat hatte auf nationaler Ebene nur eine einzige nati-
onale Regulierungsbehorde zu benennen. Es war insbesondere die rechtliche Tren-
nung und funktionale Unabhangigkeit der Regulierungsbehorde von anderen offent-
lichen und privaten Einrichtungen sicherzustellen. Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden, wahlte der Gesetzgeber die Rechtsform einer Anstalt offentli-
chen Rechts nach dem Muster der Finanzmarktaufsicht.?

Die somit als Energie—Control Austria (E—Control) als Anstalt 6ffentlichen Rechts
eingerichtete Regulierungsbehdrde agierte in regulatorischen Bereichen weisungs-
frei. Die E—Control hatte weitere Aufgaben im allgemeinen 6ffentlichen Interesse,
die ihr gesetzlich Gibertragen worden waren (z.B. Okostromgesetz, Energielenkungs-
gesetz, Energieeffizienzgesetz); diese Aufgaben besorgte die E-Control zur Zeit der
Gebarungsiberprifung unter der Leitung und nach Weisungen des Bundesministers
far Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.

Nach Ansicht des RH entsprach die Rechtsform einer Anstalt 6ffentlichen Rechts fir
die Regulierungsbehorde im Energiesektor mit einem Vorstand, einer Regulierungs-
kommission und einem Aufsichtsrat als Organe dieser Regulierungsbehérde grund-
satzlich den EU-Anforderungen nach der rechtlichen Trennung und funktionalen
Unabhdangigkeit der Regulierungsbehorde von anderen offentlichen und privaten
Einrichtungen. Der RH wies — wie bereits bei der RTR—-GmbH (siehe TZ 13) — kritisch
darauf hin, dass auch die E=Control mehrere nicht—regulatorische Aufgaben wahr-

zunehmen hatte, die unter der Leitung und nach Weisungen des zustandigen Bun-
desministers zu erfillen waren.

Die E—Control merkte in ihrer Stellungnahme an, dass die Wahrnehmung nicht—
regulatorischer Aufgaben unter der Leitung und nach Weisung des zustandigen
Bundesministers vom Verwaltungsgerichtshof als unproblematisch erkannt worden
sei, weil Art. 35 Abs. 4 der Richtlinie 2009/72/EG bei der Ausgestaltung der dort
normierten Unabhangigkeit fur die Regulierungsbehérden auf die Wahrnehmung
der ihr durch diese Richtlinie Gbertragenen Regulierungsaufgaben abstelle (Verwal-
tungsgerichtshof, 23. November 2016, 2016/04/0013). Die E—Control verflge
aufgrund der ihr Ubertragenen regulatorischen Aufgaben Uber ein sehr spezielles
In diesem Zusammenhang gelangten zwei Rechtsgutachter zu dem Ubereinstimmenden Ergebnis, dass es am
zweckmaRigsten sei, die bislang von den Regulierungsbehorden Energie—Control GmbH und Energie—Control
Kommission wahrgenommenen Organkompetenzen der zu schaffenden Regulierungsbehorde als Anstalt

offentlichen Rechts — mit einem Vorstand, einer Regulierungskommission und einem Aufsichtsrat als
Organe — zu Ubertragen.
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Fachwissen; es lage daher nahe, angrenzende Themenbereiche, die ein ahnliches
Hintergrundwissen bzw. vergleichbare Arbeiten erfordern, ebenfalls der Regulie-
rungsbehdrde zur Erledigung zuzuweisen.

Der RH verwies gegentber der E-Control auf seine Feststellungen und Empfehlun-
gen in TZ 4 betreffend die Uberpriifung des Aufgabenkatalogs der Wettbewerbsbe-
hérden bzw. der Behordenstruktur.

Schiene

(1) Die Liberalisierung des europdischen Eisenbahnwesens begann auf EU-Ebene
bereits im Jahr 1991. Im Zuge der folgenden Offnung des sterreichischen Eisen-
bahnnetzes flr Drittanbieter gegen Ende der 1990er—Jahre wurden — um einen
chancengleichen Netzzugang im Personen— und GuUterverkehr zu gewdhrleisten —
1999 die Schienen—Control GmbH sowie die Schienen—Control Kommission als
Regulierungsbehorden fir den Eisenbahnsektor gegriindet (GmbH—Anteile zu 100 %
im Eigentum des Bundes).

Die Konstruktion orientierte sich an der fir den Telekom—Bereich getroffenen Rege-
lung (,,zweigliedriges 6sterreichisches Regulierungsbehdrdenmodell”, siehe TZ 10).
Die Schienen—Control GmbH hatte spezifische behordliche Regulierungsaufgaben

wahrzunehmen und diente auch als Geschaftsapparat flr die ebenfalls gegriindete
Schienen—Control Kommission, die als Kollegialbehérde mit richterlichem Einschlag
eine unabhangige Beschwerdeinstanz fir die Marktteilnehmer (z.B. bei Fahrplanbe-
schrankungen oder unlauteren Kostenkalkulationen) bildete.

(2) In den Jahren bis 2010 beschloss der Gesetzgeber drei sogenannte Eisenbahnpa-
kete in Umsetzung entsprechender EU—Richtlinien, welche insbesondere die Unab-
hangigkeit der Netzbetreiber vom Staat und die Netz6ffnung (zuerst im Schienengi-
ter—, dann auch im Schienenpersonenverkehr) brachten sowie die Aufgaben der
Schienen—Control GmbH und Schienen—Control Kommission erweiterten.

(3) Die im Uberpriften Zeitraum letzte, wesentliche Anderung der Vorgaben fiir die
Ausgestaltung der den Schienenverkehrsmarkt Gberwachenden Regulierungsstelle
brachte zur Starkung ihrer Stellung und Unabhangigkeit die als ,recast” bezeichnete
Zusammenfassung bzw. Uberarbeitung von EU-Richtlinien aus dem Jahr 2012: Im
Zusammenhang mit der Schaffung eines einheitlichen europaischen Eisenbahn-
raums war in jedem Mitgliedstaat der EU nur noch eine ,einzige” Regulierungsstelle
far den Schienenverkehrsmarkt zuldssig, um die rechtliche Trennung und funktio-
nale Unabhangigkeit der Regulierungsbehérde von anderen 6ffentlichen und priva-
ten Einrichtungen sicherzustellen.
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Aullerdem enthielt der ,recast” eine Bestimmung, wonach einerseits Regulierungs-
stellen eingerichtet werden konnten, die flir mehrere regulierte Wirtschaftszweige
zustandig sind, und andererseits die Regulierungsbehoérde fir den Eisenbahnsektor
auch mit der nationalen Wettbewerbsbehdrde (in Osterreich mit der Bundeswettbe-
werbsbehorde) zusammengelegt werden kdnnte, wenn diese die Unabhéangigkeits-
anforderungen der EU erflllt.2?

(4) Das Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie als zustandiges
Ressort stellte im Zusammenhang mit dem ,recast” zwei unterschiedliche Varianten
zur Umsetzung der geforderten Inhalte zur Diskussion:

Erflllung der Anforderungen innerhalb der bereits bestehenden Strukturen: GmbH
und Kommission, mit Ubertragung der bisherigen behérdlichen Aufgaben der GmbH
an die Kommission; oder

Neuerrichtung einer Anstalt offentlichen Rechts mit eigener Rechtspersonlichkeit
und Untergliederung in drei Organe (Vorstand, Aufsichtsrat und Kommission; dhn-
lich der E=Control).

Die Umsetzung der Variante 1 erfolgte im Jahr 2015: Die regulierungsbehordlichen
Aufgaben der Schienen—Control GmbH, die sie bisher neben der Schienen—Control
Kommission auszuiliben hatte, wurden der Schienen—Control Kommission als nun-
mehr einziger Regulierungsbehorde bertragen. Zusatzlich konnte auf gesetzlicher
Grundlage?: die Schienen—Control GmbH ermachtigt werden, die Erfillung bestimm-
ter Aufgaben der Schienen—Control Kommission wahrzunehmen, wenn es im Inter-
esse der Zweckmaligkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis war.

Davon abgesehen stand die Schienen—Control GmbH der Schienen—Control Kom-
mission weiterhin als Geschaftsapparat bei der Erfullung ihrer Aufgaben zur Seite.

Der RH stellte kritisch fest, dass sich das Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation
und Technologie im Jahr 2015 bei der Umsetzung des ,recast” nicht fir die disku-
tierte Neuerrichtung einer Anstalt o6ffentlichen Rechts als Regulierungsbehérde fir
den Eisenbahnsektor entschieden hatte. Stattdessen wurde die bisherige Rechts—
und Organisationsform beibehalten und lediglich die regulierungsbehordlichen Auf-
gaben wurden von der Schienen—Control GmbH an die Schienen—Control Kommis-
sion Ubertragen, um der EU-Anforderung (nur noch eine einzige
Regulierungsbehdrde) nachzukommen. Der RH hielt kritisch fest, dass weiterhin
unter bestimmten Bedingungen die gesetzlich festgelegte Moglichkeit bestand, die
Schienen—Control GmbH zur Erfillung bestimmter Aufgaben der Schienen—Control
in Art. 55 Abs. 2 der RL 2012/34/EU vom 21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europaischen
Eisenbahnraums

§ 81 Abs. 4 Eisenbahngesetz 1957
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Kommission zu ermachtigen. Diese Erméachtigung stand in einem Spannungsverhalt-
nis mit den Vorgaben der EU.

Der RH bekraftigte gegenlber dem Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und
Technologie erneut seine Empfehlungen in TZ 4, TZ 17 und TZ 30 hinsichtlich einer
umfassenden Aufgabenkritik und Neuordnung der Aufgaben, des Abgehens vom

|II

»Zweigliedrigen Osterreichischen Regulierungsbehérdenmodell” sowie der umfas-

senden Strukturreform der Wettbewerbsbehorden.

(1) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fir Verkehr, Innovation und Tech-
nologie wirden die unionsrechtlichen Anforderungen an die Regulierungsstelle fir
den Eisenbahnsektor dem in Osterreich praktizierten Modell nicht entgegenstehen.
Die Schienen Control GmbH sei lediglich geschaftsfiihrende Stelle der Schienen—
Control Kommission bei der Erflllung ihrer Aufgaben und die Schienen—Control
Kommission sei die einzige flir Angelegenheiten der Schienenverkehrsmarktregulie-
rung zustdndige Behoérde in Osterreich. Im Rahmen der Umsetzung der Recast—
Richtlinie seien die (wenigen und weniger bedeutenden) regulierungsbehordlichen
Aufgaben der Schienen—Control GmbH der Schienen—Control Kommission als nun-
mehr einziger nach dem Eisenbahngesetz 1957 in Osterreich vorgesehener Regulie-
rungsstelle bzw. Regulierungsbehorde Gbertragen worden. Zwar kénne die Schie-
nen—Control GmbH von der Schienen—Control Kommission ermachtigt werden, die
in § 81 Abs. 4 Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) aufgezahlten, untergeordneten Aufga-
ben im Namen der Schienen—Control Kommission wahrzunehmen, doch stehe auch
dies nicht im Spannungsfeld mit den unionsrechtlichen Vorgaben. Gemall § 81
Abs. 4 EisbG sei namlich das Personal der Schienen—Control GmbH, soweit es im
Rahmen der Erméachtigung tatig werde, an Weisungen der Schienen—Control Kom-
mission gebunden und lbe keine Hoheitsgewalt aus.

(2) Laut Stellungnahme der Schienen—Control GmbH ldgen die Zustandigkeiten im
Bereich der Regulierung des Schienenverkehrsmarkts bei der Schienen—Control
Kommission. Der Schienen—Control GmbH obliege lediglich die Geschaftsfihrung
fir die Schienen—Control Kommission. Mit diesem Modell werde Art. 55 Abs. 1
RL 2012/34/EU entsprochen, wonach eine einzige nationale Regulierungsstelle fur
den Eisenbahnsektor einzurichten ist.

Die Erméachtigung der Schienen—Control GmbH, die in § 81 Abs. 4 EisbG genannten
Aufgaben wahrzunehmen, stehe in keinem ,,Spannungsverhaltnis mit den Vorgaben
der EU” Soweit Personal der Schienen—Control GmbH im Rahmen der Ermachtigung
tatig werde, sei es an Weisungen der Schienen—Control Kommission gebunden. Der
Behorde komme bei der Wahrnehmung der von § 81 Abs. 4 EisbG erfassten Aufga-
ben keine Hoheitsgewalt (imperium) zu. Die Aufgaben wiirden die Beobachtung von
Gesprachen bzw. die Zusammenarbeit mit anderen Stellen, nicht hingegen das
Erlassen von Bescheiden oder Verordnungen umfassen. Die Erméachtigung andere
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somit nichts daran, dass es in Osterreich nur eine mit Hoheitsgewalt ausgestattete
Regulierungsbehorde gebe.

Die Wahrnehmung der von § 81 Abs. 4 EisbG umfassten Aufgaben ware den neben-
beruflich tdtigen Mitgliedern der Schienen—Control Kommission unter dem Aspekt
des damit verbundenen Zeitaufwands in der Praxis gar nicht moglich. Dies gelte
insbesondere flr die Zusammenarbeit mit Regulierungsbehdrden anderer Mitglied-
staaten, jedoch auch fiir die Beobachtung von Verfahren zur Koordinierung von
Trassenkonflikten. Der zeitliche Aufwand mache es erforderlich, dass die Schienen—
Control GmbH die Schienen—Control Kommission in diesem Bereich unterstitzt.

Der RH entgegnete dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technolo-
gie und der Schienen—Control GmbH, dass die gesetzliche Ermachtigung der Schie-
nen—Control GmbH zur Erfillung bestimmter Aufgaben der Schienen—Control Kom-
mission ,in ihrem Namen” eine weitgehende Delegation zur selbststandigen
Erledigung dieser —der Regulierungsbehdrde zuzuzdahlenden — Aufgaben sei.
Dies kdnnte ein Spannungsfeld zu EU-Vorgaben eréffnen. Dariiber hinaus verwies
der RH auf die beiden Varianten des Bundesministeriums fur Verkehr, Innovation
und Technologie zur Umsetzung des ,recast”, von denen das Anstaltsmodell — mit
der E—Control als Vorbild einer jingeren Neuorganisation — gemals Bewertung des
Ministeriums im Zuge der Vorarbeiten verfassungsrechtlich ,fir eine Regulierungs-
behorde besser geeignet” ware.

Unabhangigkeit der Wettbewerbsbehdrden
Strategisches Risiko

Die Wettbewerbsbehorden hatten auf strategischer Ebene nur ein geringes Bestandsri-
siko aufgrund ihrer Griindung durch jeweils eine eigene gesetzliche Grundlage. Das
wirtschaftliche Risiko der Wettbewerbsbehdrden wurde im Uberpriiften Zeitraum durch
gesetzliche Regelungen (Budget aus dem Bundeshaushalt fiir die Bundeswettbewerbs-
behorde, fir den Bundeskartellanwalt sowie teilweise fiir die RTR—-GmbH; gesetzliche
Finanzierungsbeitrage der Marktteilnehmer fir die Regulierungsbehérden) und durch
den Ausschluss einer Gewinnerzielungsabsicht der Regulierungsbehérden minimiert.

Ungeachtet der stabilen strategischen Rahmenbedingungen beschéftigten sich die
Wettbewerbsbehorden mit der Einflihrung eines Risikomanagements, um u.a. auch eine
Grundlage flr die Einfiihrung eines Internen Kontrollsystems zu schaffen. Die Einfihrung
eines Risikomanagements war aber bei den Wettbewerbsbehorden unterschiedlich weit
gediehen. Auch unterschied sich der Aufbau der schon vorhandenen Systeme.

www.parlament.gv.at

59 von 124



60 von 124

58

16.2

16.3

111-295 der Beilagen XXV1. GP - Bericht - Hauptdokument

Die Bundeswettbewerbsbehorde verfligte Gber kein durchgangiges Risikomanagement.
Sie befasste sich Uberwiegend mit internen organisatorischen Einzelrisiken. Sie verflgte
nur Uber einzelne interne Vorgaben zu deren Bewaltigung bei der Aufgabenerledigung
(bspw. Sicherheitskonzepte und Verhaltenskodex).

Die Regulierungsbehtrden waren zur Zeit der Gebarungsiiberprifung dabei, unter-
schiedliche Risikomanagementkonzepte umzusetzen. Bisher lag jeweils ein Risikoprofil
mit einer Bewertung des Bedrohungspotenzials durch die einzelnen Risiken (bspw. Risi-
komatrix in Form eines Ampelsystems) vor:

Die E—Control fUhrte zur Zeit der Gebarungslberprifung ein Projekt zur Einfihrung
eines umfassenden Risikomanagements u.a. zur Umsetzung der diesbeziglichen Emp-
fehlungen im RH—Bericht , Energie—Control Austria” (Reihe Bund 2016/1, TZ9) durch.
Dessen Fertigstellung (bspw. Risikolandkarte, Risikoprofil, Weiterentwicklung des Inter-
nen Kontrollsystems) war bis Anfang 2018 geplant.

Auch die RTR-GmbH implementierte zur Zeit der Gebarungsiberprifung ein Risikoma-
nagement (bspw. Risikomatrix). Dazu orientierte sie sich an den Empfehlungen des RH—
Berichts ,,Energie—Control Austria® sowie an weiteren Berichten des RH.

Die Schienen—Control GmbH erstellte jahrlich einen Risikomanagementbericht, der u.a.
eine Bewertung der identifizierten Risiken (bspw. Risikomatrix) enthielt.

Bisher berichtete nur die E—Control in ihren jahrlichen Tatigkeitsberichten Uber ihre Risi-
kosituation. Die RTR—GmbH und die Schienen—Control GmbH verzichteten darauf.

Der RH hielt fest, dass die Finanzierung tber gesetzliche Finanzierungsbeitrage der
Marktteilnehmer das wirtschaftliche Risiko der Regulierungsbehérden auch im Sinne
ihrer Unabhéngigkeit weitgehend minimierte. Der RH hielt positiv fest, dass die
Wettbewerbsbehérden das Thema Risikomanagement durch die Einfihrung von
Risikomanagementkonzepten vorantrieben. Allerdings gab der RH zu bedenken,
dass diese Konzepte noch nicht durchgangig fertiggestellt bzw. von unterschiedli-
cher Detailliertheit waren und die Bundeswettbewerbsbehdorde diesbeziiglich bisher
keine Aktivitaten setzte.

Der RH empfahl der Bundeswettbewerbsbehorde, aufbauend auf den vorliegenden
EinzelmaRRnahmen zur Bewdltigung von Bedrohungsszenarien ein Risikomanage-
ment unter Berlcksichtigung der externen Risiken einzufihren.

(1) Laut Stellungnahme der Bundeswettbewerbsbehdrde habe sie etliche MalRnah-
men gesetzt, um Einzelrisiken entgegenzutreten. Abhéngig von den zur Verfligung
stehenden Ressourcen plane sie insbesondere die Einflihrung eines umfassenden
Risikomanagements. Im laufenden Jahr wiirden die relevanten Risiken der Bundes-
wettbewerbsbehorde in systematischer Weise umfassend erhoben und bewertet
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werden. Die Einrichtung eines Risikomanagements solle wahrend der Pilotphase von
einem externen Experten aufgesetzt und begleitet werden.

Fir ein wichtiges seit 2017 laufendes Einzelprojekt, die Branchenuntersuchung
Gesundheit, habe die Bundeswettbewerbsbehorde die Empfehlung des RH bereits
umgesetzt und hierzu auch seit November 2017 einen externen Berater zur Unter-
stUtzung beim Aufbau und der Implementierung eines Risikomanagements unter
Berlcksichtigung externer Risiken hinzugezogen.

(2) Die Schienen—Control GmbH verwies in ihrer Stellungnahme auf ihren jéhrlichen
Risikomanagementbericht. Grundlagen seien Verwaltungsvorschriften zum Public
Corporate Governance Kodex sowie des GmbH—-Gesetzes. Der Risikomanagement-
bericht sei bislang nicht im Tatigkeitsbericht veroffentlicht worden, weil dies gesetz-
lich nicht vorgesehen sei.

Osterreichisches Regulierungsbehdrdenmodell

Die EU legte im Laufe der Zeit immer strengere Malstdbe hinsichtlich der Unabhén-
gigkeit der Regulatoren an, wonach nur mehr eine ,einzige” Regulierungsstelle
zuldssig war, um die rechtliche Trennung und funktionale Unabhéangigkeit der Regu-
lierungsbehoérde von anderen Offentlichen und privaten Einrichtungen
sicherzustellen.

Beim ,zweigliedrigen 6sterreichischen Regulierungsbehérdenmodell” befand sich
der als GmbH organisierte Geschéaftsapparat (siehe TZ 12) jeweils zu 100 % im Eigen-

tum des Bundes, vertreten durch das jeweils zustdndige Bundesministerium. Es
zeigte sich dabei ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Organisationsform und
Unabhdngigkeit bzw. Abhadngigkeit.

Wahrend die Mitglieder der KommAustria, der Telekom—Control-Kommission, der
Post—Control-Kommission und der Schienen—Control Kommission weisungsfrei
gestellt waren, waren Einflussnahmen durch den Eigentimer auf den jeweiligen
Geschéftsapparat (RTR-GmbH bzw. Schienen—Control GmbH) maoglich. Dies ergab
sich aus dem gesellschaftsrechtlich bedingten Weisungsrecht des Eigentliimers einer
GmbH gegenlber der Geschaftsfihrung. AuRerdem musste der Bund aufgrund sei-
ner Alleineigentimerschaft keine Ricksicht auf Miteigentimer nehmen. Dadurch
konnten bspw. Weisungen der Kommissionen als gegentber dem Geschaftsapparat
fachlich vorgesetzte Behorden mit Eigentimerweisungen kollidieren. Die Fachkom-
petenz fir die Vorbereitung der Entscheidungen der Kommissionen lag zudem im
Wesentlichen bei den Geschéftsapparaten der Regulierungsbehdrden.

Der RH kritisierte, dass das ,zweigliedrige Osterreichische Regulierungsbehorden-
modell”“ kaum geeignet war, um die Moglichkeit der Einflussnahme des Eigentlimers
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auf die GmbH, die als Geschéftsapparat einen wesentlichen fachlichen Beitrag zur
Regulierungstatigkeit der jeweiligen Kommission leistete, ausschlieRen zu kénnen.
Der RH verwies zudem auf das Bestreben der EU nach einer ,einzigen” Regulie-
rungsstelle, um die rechtliche Trennung und funktionale Unabhéangigkeit der Regu-
lierungsbehodrde von anderen oOffentlichen und privaten Einrichtungen
sicherzustellen.

Der RH empfahl daher dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fir Verkehr,
Innovation und Technologie, der RTR—-GmbH und der Schienen—Control GmbH, vom
,Zweigliedrigen Osterreichischen Regulierungsbehérdenmodell” abzugehen, um die
rechtliche Trennung und funktionale Unabhangigkeit der Regulierungsbehorde von
anderen o6ffentlichen und privaten Einrichtungen klarzustellen und damit mogliche
Einflussnahmen durch den Eigentimer des Geschaftsapparats auszuschlieRen.

(1) Laut Stellungnahme des Bundeskanzleramts musse die staatliche Aufsicht tGber
die Regulierungsbehdrden bzw. die staatliche Regulierungstatigkeit einerseits und
Uber das Beteiligungsmanagement des Staates an Telekom (bzw. Post—)Unterneh-
men andererseits ,wirksam strukturell” im Sinne des Unionsrechts getrennt sein.
Hingegen werde strikte Weisungsfreiheit nur ausnahmsweise gefordert; das vom RH

|ll

so bezeichnete ,zweigliedrige Osterreichische Regulierungsbehérdenmodell” ent-
spreche den unionsrechtlichen Anforderungen sowohl im Telekom— als auch im
Postsektor, wobei sich im geltenden europaischen Rechtsrahmen keine konkreten
europarechtlichen Vorgaben zur Ausgestaltung bzw. zur Struktur einer Medienregu-

lierungsbehorde fanden.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und Techno-
logie bestehe fir ein Abgehen vom ,,zweigliedrigen Osterreichischen Regulierungsbe-
hordenmodell” kein Anlass. Es gebe keine Anhaltspunkte daflr, dass die unionsrecht-
lichen Anforderungen an eine Regulierungsstelle fir den Eisenbahnsektor dem
osterreichischen Modell der Schienen—Control Kommission mit der Schienen—Control
GmbH als Geschéftsstelle entgegenstiinden. MalRgeblich sei, dass den unionsrechtli-
chen Anforderungen des Art. 55 Abs. 1 der Recast—Richtlinie nach einer einzigen
Anlaufstelle fur die Marktteilnehmer —ebenso wie der gebotenen Unabhéngigkeit —
Rechnung getragen werde.

(3) Laut Stellungnahme der RTR—-GmbH gehe das geltende Unionsrecht sowohl fir
Telekommunikation als auch fir das Postwesen davon aus, dass es in einem Mitglied-
staat mehrere Behorden geben kann, denen insgesamt die Regulierung eines Sektors
obliegt. Das ,zweigliedrige dsterreichische Regulierungsbehérdenmodell” erfiille die
unionsrechtlichen Anforderungen sowohl im Telekom— als auch im Post— und im
Mediensektor. Im geltenden europaischen Rechtsrahmen fanden sich keine konkreten
europarechtlichen Vorgaben zur Ausgestaltung bzw. Struktur einer Medienregulie-
rungsbehdrde. Unbeschadet dessen gewdhrleiste diese Organisationsstruktur sowohl
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formalrechtlich als auch tatsachlich die Unabhéngigkeit der Regulierungsbehérden
bzw. der RTR—-GmbH im Rahmen ihrer gesetzlich Ubertragenen Eigenzustandigkeiten.
Detaillierte Bestimmungen hinsichtlich der Voraussetzungen der Unabhangigkeit der
Regulierungsbehorden seien in einem neuen Richtlinienentwurf bereits zwischen Rat,
Europdischem Parlament und Mitgliedstaaten abgestimmt.

Die Telekom—Control-Kommission und die Post—Control-Kommission seien aufgrund
ihrer inneren Organisation Garanten fir die Unabhdngigkeit: Die Mitglieder dieser
Kommissionen seien ,nebenberuflich” tatig und daher vom bestellenden Organ (Bun-
desregierung) wirtschaftlich nicht abhangig. Des Weiteren wiirde das Erfordernis der
Einstimmigkeit bei der Beschlussfassung sowie der Umstand, dass der Vorsitzende
beider Kommissionen dem Richterstand angehoren musse, zusatzliche Unabhangig-
keit indizieren.

Es dndere nichts an der Unabhangigkeit der KommAustria, dass die RTR-GmbH gesell-
schaftsrechtlich als GmbH im Eigentum des Bundes eingerichtet sei. Weisungen des
Eigentimers an die RTR-GmbH seien im Rahmen der Entscheidungsfindung der
KommAustria irrelevant.

(4) Laut Stellungnahme der Schienen—Control GmbH bestehe kein Anlass, vom ,,zwei-
gliedrigen 6sterreichischen Regulierungsbehérdenmodell” abzugehen. Maligeblich
bzw. die Zielsetzung von Art. 55 Abs. 1 RL 2012/34/EU sei, dass es eine einzige Anlauf-
stelle fir die Marktteilnehmer bzw. auch fir andere Institutionen gebe. Weisungen
der Kommissionen gegeniber dem Geschéaftsapparat konnten mit
Eigentimerweisungen nicht kollidieren. Zwar kdnne der Bundesminister fur Verkehr,
Innovation und Technologie in Erfillung seines Aufsichtsrechts der Schienen—Con-
trol GmbH begrindete Weisungen in schriftlicher Form erteilen. Infolge der unions-
rechtlich geforderten Unabhangigkeit der Regulierungsbehérde Schienen—Control
Kommission durften sich der Schienen—Control GmbH erteilte Weisungen jedoch
nicht auf den Tatigkeitsbereich der Schienen—Control Kommission beziehen. Weiters
verflige die Schienen—Control GmbH selbst auch Gber Fachwissen, die Schienen—Con-
trol Kommission sei jedoch aufgrund ihrer eigenen Fachkunde nicht auf das Fachwis-
sen der Schienen—Control GmbH angewiesen.

(5) Die KommAustria wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass sie im Bereich der
elektronischen Audiomedien und der elektronischen audiovisuellen Medien ein-
schlieBlich der Aufsicht (iber den Osterreichischen Rundfunk und seine Tochtergesell-
schaften (siehe § 1 KommAustria—Gesetz) die einzige Regulierungsbehérde sei. Ihrem
Geschéftsapparat bzw. dem Geschéaftsfihrer der RTR-GmbH, Fachbereich Medien,
kdamen keinerlei behordliche Aufgaben zu. Die alleinige Sach— und Entscheidungskom-
petenz werde von der KommAustria und ihren hauptberuflich tatigen Mitgliedern
wahrgenommen. Durch diese Konstruktion sei es nicht moglich, dass der Bund Gber
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seine Eigentimerfunktion beim Geschaftsapparat Einfluss auf die Entscheidungen der
KommAustria nimmt.

(1) Der RH hielt gegeniiber dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und
Technologie, der RTR—=GmbH und der Schienen—Control GmbH fest, dass — aufgrund
der Moglichkeit der Einflussnahme des Eigentiimers auf die GmbH — die rechtliche
Trennung und funktionale Unabhangigkeit der Regulierungsbehoérden beim ,zwei-
gliedrigen 6sterreichischen Regulierungsbehdrdenmodell” nicht eindeutig klarge-
stellt war. Nach Ansicht des RH war dies etwa dann von Bedeutung, wenn Geschafts-

apparate wesentlichen fachlichen Input zur Regulierungstatigkeit leisteten.

(2) Weiters verwies der RH gegeniber dem Bundesministerium fur Verkehr, Innova-
tion und Technologie und der Schienen—Control GmbH auf seine Kritik beziglich der
Umsetzung des ,recast” unter Beibehaltung der bisherigen Rechts— und Organisati-
onsform (TZ 15). Darlber hinaus hielt der RH fest, dass das Modell ,, Anstalt offentli-
chen Rechts” dem Unionsrecht entspricht.

Transparenz
Allgemeine Berichtspflichten

(1) Wahrend die Bundeswettbewerbsbehorde gesetzlich zur jahrlichen Vorlage eines
Tatigkeitsberichts verpflichtet war, der Uber alle von ihr gesetzten MaBnahmen
informierte (Unternehmenszusammenschlussstatistik, Pranotifikationsgesprache,
Hausdurchsuchungen, GeldbuBenentscheidungen etc.), unterlag der Bundeskartell-
anwalt keinen gesetzlichen Berichtspflichten, erstellte aber ebenfalls jahrlich einen
Tatigkeitsbericht, der die Anzahl der Akten sowie die wichtigsten Verfahren doku-
mentierte, und veroffentlichte ihn auf seiner Homepage.

(2) Auch im Bereich der Regulierungsbehorden waren die Berichtspflichten weit-
gehend uneinheitlich:

Die E—Control unterlag umfangreichen Berichtspflichten (Tatigkeitsbericht, Markt-
bericht, Bericht Uber das Ergebnis ihres Monitorings etc.).

Die KommAustria, die Post—Control-Kommission, die Telekom—Control-Kommission
und die RTR—GmbH hatten einen gemeinsamen Tatigkeitsbericht (Kommunikations-
bericht) zu veroffentlichen, dessen Inhalte detailliert gesetzlich festgelegt waren. Die
KommAustria hatte zudem einen Digitalisierungsbericht zu erstellen.

Die Schienen—Control GmbH hatte einen Tatigkeitsbericht Uber ihre Aufgabenerfil-
lung (mit Ausnahme der Aufgabe als Agentur flr Passagier— und Fahrgastrechte?*)

Die Schienen—Control GmbH erstellte jahrlich einen Bericht Gber die Erflllung ihrer Aufgabe als Agentur fur
Passagier— und Fahrgastrechte gemaR § 8 Abs. 2 Bundesgesetz Uber die Agentur fir Passagier— und
Fahrgastrechte.
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vorzulegen. Die Schienen—Control Kommission hatte keine eigenstdndigen
Berichtspflichten.

Abgesehen von sehr unterschiedlichen inhaltlichen Anforderungen waren auch die
Adressaten (z.B. zustandige Bundesministerin bzw. zustdndiger Bundesminister,
Nationalrat) und die Veroffentlichungsform der Berichte (Berichtslegung ,in geeig-
neter Weise“) uneinheitlich.

(3) Den jeweils genehmigten Jahresabschluss hatten die Regulierungsbehérden den
zugehorigen Bundesministerien vorzulegen:

die E—Control an den Bundesminister fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft,
die RTR-GmbH an den Bundeskanzler und an die Bundesministerin bzw. den Bun-
desminister flr Verkehr, Innovation und Technologie sowie

die Schienen—Control GmbH an die Bundesministerin bzw. den Bundesminister fur
Verkehr, Innovation und Technologie.

Zusatzlich zum Jahresabschluss mussten die RTR-GmbH und die Schienen—Con-
trol GmbH als Beteiligungen des Bundes Quartalsberichte Uber ihre wirtschaftliche
Entwicklung erstellen und an das im Bundesministerium flr Finanzen angesiedelte
Beteiligungscontrolling des Bundes melden. Auch die E—Control (als Anstalt 6ffentli-
chen Rechts) erstellte diese Quartalsberichte an das Bundesministerium fir
Finanzen.

Der RH kritisierte, dass die Berichtspflichten der Wettbewerbsbehoérden uneinheitlich
geregelt und damit intransparent waren. Unter Hinweis auf die GmbH—-Rechts-
konstruktion der Regulierungsbehérden gab der RH zu bedenken, dass die Berich-
terstattung an das Bundesministerium flr Finanzen im Wege des Beteiligungs-
controllings zwar nachvollziehbar war, aber letztlich die Unabhangigkeit der
Regulierungsbehodrden einschranken kdnnte (siehe TZ 17).

Der RH empfahl daher dem Bundesministerium fiir Digitalisierung und Wirtschafts-
standort im Zusammenwirken mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium
flr Nachhaltigkeit und Tourismus, dem Bundesministerium fur Verfassung, Refor-
men, Deregulierung und Justiz sowie dem Bundesministerium fir Verkehr, Innova-
tion und Technologie, auf einheitliche Kriterien fir Aufbau, Inhalt und Adressaten
der Berichte der Wettbewerbsbehorden hinzuwirken und bei den Berichtspflichten
auf deren Unabhangigkeit Bedacht zu nehmen.

(1) Das Bundeskanzleramt erwiderte in seiner Stellungnahme, dass eine ,einheitli-

che” Regelung zu Lasten der Aussagekraft der Berichte ginge und damit eine erhéhte
Transparenz nicht verbunden sei.
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(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort habe sich die Vorgangsweise der Bundeswettbewerbsbehdrde, zumindest
einen jahrlichen Bericht Gber die Tatigkeit gemaRk § 2 WettbG zu veroffentlichen und
dem Nationalrat vorzulegen, bewdhrt. Fur einheitliche Kriterien der Berichte der
Wettbewerbsbehorden ware ein gemeinsames Vorgehen der vom RH genannten
Bundesministerien notwendig.

(3) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fir Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz wiirden einheitliche Kriterien fur die Berichte gepruft.

(4) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und Tech-
nologie beruhe das Berichtswesen an das Bundesministerium flr Finanzen auf den
Bestimmungen des § 67 Abs. 1 Bundeshaushaltsgesetz 2013 und den dazu ergange-
nen Verordnungen. Diesbezlglich erscheine eine Beeintrachtigung der unionsrecht-
lich geforderten Unabhéangigkeit nicht gegeben. Bei Entfall dieser Verpflichtung
wirde sich aber kein relevanter Daten— oder Steuerungsverlust fiir das Bundesmi-
nisterium fur Verkehr, Innovation und Technologie ergeben.

Zum Tatigkeitsbericht der Schienen—Control GmbH hielt das Bundesministerium fur
Verkehr, Innovation und Technologie ergdnzend fest, dass dieser einen Gesamtbe-
richt darstelle, der sich auf die in § 77 Abs. 1 Z 1 bis 5 EisbG aufgezédhlten Aufgaben
der Schienen—Control GmbH beziehe, die von der Marktbeobachtung bis zur
Geschaftsfihrung der Schienen—Control Kommission reichen wirden. Weiters
erstelle die Schienen—Control GmbH auch einen jéhrlichen Bericht geméal § 8 Abs. 2
Bundesgesetz Uber die Agentur flr Passagier— und Fahrgastrechte Uber die Erflllung
ihrer Aufgabe als Agentur fUr Passagier— und Fahrgastrechte.

(5) Laut Stellungnahme der Schienen—Control GmbH seien die Berichte in der Praxis
weitgehend einheitlich gestaltet. So sei der Tatigkeitsbericht der Schienen—Con-
trol GmbH auch ein — ausfihrlicher — Marktbericht. AuRerdem werde Uber die Tatig-
keit der Schienen—Control Kommission berichtet. Die Berichtspflicht an das Bundes-
ministerium fir Finanzen (Beteiligungs— und Finanzcontrolling—Verordnung)
beeintrachtige die unionsrechtlich geforderte Unabhangigkeit nicht.

(1) Der RH raumte gegeniber dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium
far Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ein, dass die einzelnen Berichte detail-
liert und auf den jeweiligen Sektor bzw. Aufgabenbereich fokussiert waren. Aller-
dings fehlte nach Ansicht des RH eine Zusammenschau Uber die Regulierungsaktivi-
taten, Uber die gesetzten Malknahmen der Wettbewerbsaufsicht sowie (ber deren
Wirkungen. Zur Gewinnung eines Gesamtiberblicks und Erhohung der Transparenz
gegeniber der Offentlichkeit hielt der RH an seiner Empfehlung betreffend einheit-
liche Kriterien fir den Aufbau, den Inhalt und die Adressaten der Berichte der Wett-
bewerbsbehdrden fest.
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(2) Der RH gab dem Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie
unter Hinweis auf den ,recast” zu bedenken, dass aus dem gesellschaftsrechtlich
bedingten Weisungsrecht des Eigentimers einer GmbH gegeniiber der Geschafts-
fihrung Einflussnahmen auf den jeweiligen Geschaftsapparat (RTR—-GmbH bzw.
Schienen—Control GmbH) nicht ausgeschlossen waren. Nach Ansicht des RH ermog-
lichte auch die — vom RH nicht kritisierte — Eingliederung der beiden Gesellschaften
in das Beteiligungscontrolling des Bundes allfallige Steuerungsmafinahmen des
Eigentimers, woraus sich ein Spannungsverhaltnis zur unabhdngig auszutbenden
Regulierungsfunktion ergeben konnte.

Public Corporate Governance

Der Bund verpflichtete seine Unternehmen, Tochterunternehmen sowie Subunter-
nehmen, unter BerUcksichtigung der besonderen Aufgaben und gemeinwirtschaftli-
chen Verantwortung dieser Unternehmen den Public Corporate Governance Kodex
anzuwenden. Ziel war es, die Unternehmensfihrung und —iberwachung transpa-
renter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Bundes als Anteilseigner
und der Unternehmen des Bundes klarer zu fassen. Im Gberpriften Zeitraum erstell-
ten die RTR—-GmbH und die Schienen—Control GmbH jahrlich einen Public Corporate
Governance Bericht und veroffentlichten diesen auf ihrer Homepage.

Die E—Control erstellte bislang keinen Public Corporate Governance Bericht. Aller-
dings hielt sie in ihrem Tatigkeitsbericht fest, dass man bemiht sei, die Grundséatze
einer guten Corporate Governance, wie sie in privatrechtlich organisierten Unter-
nehmen gelten, auf die E=Control als Behdrde mit ihrem 6ffentlich—rechtlichen Auf-
trag zu Ubertragen.

Der RH hielt positiv fest, dass die RTR-GmbH und die Schienen—Control GmbH im
Sinne ihrer gemeinwirtschaftlichen Verantwortung einen Public Corporate Gover-
nance Bericht erstellten und veroffentlichten. Er wies jedoch darauf hin, dass die
E—Control, bedingt durch die Rechtsform, bisher keinen Public Corporate Gover-
nance Bericht zu erstellen hatte. Allerdings erachtete es der RH angesichts der
gemeinwirtschaftlichen Verantwortung der E-Control gegeniber den Marktteilneh-
mern sowie den Verbraucherinnen und Verbrauchern fur zweckmalig, diese im
Wege eines dem Public Corporate Governance Kodex nachgebildeten Berichts trans-
parent zu machen.

Der RH empfahl der E=Control daher, im Sinne einer transparenten und nachvoll-
ziehbaren Unternehmensfiihrung und —iberwachung sowie der gemeinwirtschaft-
lichen Verantwortung einen Bericht — in sinngeméafRer Anwendung des Public Corpo-
rate Governance Kodex — zu erstellen.
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Laut Stellungnahme der E-Control habe der Aufsichtsrat der E-Control den Vorstand
beauftragt, die Umsetzung des Public Corporate Governance Kodex 2017 unter
Bericksichtigung der besonderen Rechtsgrundlagen der E—Control vorzunehmen.

Finanzierung

(1) Die Verwaltung der personellen und finanziellen Ressourcen der weisungsfreien
Bundeswettbewerbsbehorde oblag dem Bundesministerium fur Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft als haushaltsfiihrende Stelle. Der Bundeskartellanwalt war
gegenlber dem Bundesministerium flr Justiz weisungsgebunden und finanziell in
das Oberlandesgericht Wien integriert. Auch die Aufsichtsbehorde fir Verwertungs-
gesellschaften war finanziell in das Oberlandesgericht Wien eingegliedert.

(2) Die Regulierungsbehorden waren durch einen jeweils gesetzlich festgelegten
Finanzierungsanspruch? gegeniber den beitragspflichtigen Unternehmen der ein-
zelnen Sektoren (Medien, Telekommunikation, Post, Strom, Gas und Schiene) finan-
ziell vom Bundeshaushalt unabhéangiger. Dariber hinaus konnten die Regulierungs-
behdérden ihre Budgets selbst gestalten. Einzige Restriktion war der sparsame,
wirtschaftliche und zweckmaRige Mitteleinsatz sowie bei der RTR—=GmbH und Schie-
nen—Control GmbH eine gesetzliche Ausgabenobergrenze.

Die Kommissionen der Regulierungsbehorden verfiligten Uber kein eigenes Budget
und waren somit wirtschaftlich von der Gebarung des jeweiligen Geschéaftsapparats
abhangig.

Der RH hielt fest, dass die Wettbewerbsbehérden unterschiedliche Finanzierungs-
strukturen aufwiesen. Nach Ansicht des RH wiirde eine umfassende Strukturreform
der Wettbewerbsbehdrden Raum fir eine Verbreiterung der Finanzierungsstruktur
(z.B. unter Bedachtnahme auf Buligelder aus Kartellverfahren) ertffnen.

Der RH empfahl daher dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschafts-
standort im Zusammenwirken mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fir
Nachhaltigkeit und Tourismus, dem Bundesministerium fur Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz sowie dem Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und
Technologie, im Zuge der in TZ 30 empfohlenen umfassenden Strukturreform der Wett-

bewerbsbehorden eine geeignete Finanzierungsbasis (siehe TZ 30) zu entwickeln, um
die sachgerechte Aufgabenerfillung sicherzustellen.

Die E—Control ist gemaR § 32 E—ControlG berechtigt, ein die jeweiligen Kosten ihrer Tatigkeit deckendes
Finanzierungsentgelt einzuheben. Die RTR-GmbH als Geschéaftsapparat der KommAustria, der Telekom—
Control-Kommission und der Post—Control-Kommission finanziert sich gemaf §§ 34, 34a und 35 KOG zur
Erfullung ihrer Aufgaben (§ 17 KOG) einerseits Uber Finanzierungsbeitrage aus der Medien—, der Tele-
kommunikations—und der Postbranche bzw. andererseits Uber einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Der
Personal— und Sachaufwand zur Erfullung der Aufgaben der Schienen—Control GmbH als Geschéaftsapparat
der Schienen—Control Kommission wird gemaf § 80 EisbG Uber Kostenbeitrage von Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen gedeckt.

www.parlament.gv.at



67

20.3

111-295 der Beilagen XXV1. GP - Bericht - Hauptdokument

(1) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort seien europarechtliche Vorgaben zu beachten, welche im Sektorenbereich
Finanzierungen durch die Marktteilnehmer ermaoglichen. Bei der allgemeinen Wett-
bewerbsvollziehung sei eine solche Finanzierungform jedoch nicht moglich, weil
dies einer allgemeinen Steuer gleichkommen wurde. Eine Finanzierung alleine auf
GesetzesverstoRe der Marktteilnehmer aufzubauen sei nicht zielfihrend.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fir Verfassung, Reformen, Deregulie-
rung und Justiz seien die in seinen Wirkungsbereich fallenden Einrichtungen sachge-
recht finanziert, wobei die finanzielle und personelle Ausstattung der einzelnen Wettbe-
werbsbehorden auch Inhalt der bereits angefiihrten Gesprache betreffend die Reform
des institutionellen Rahmens des 6sterreichischen Kartellrechtsvollzugs sein werde.

(3) Das Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie wies in seiner Stel-
lungnahme auf § 77 Abs. 5 EisbG hin, wonach die Schienen—Control GmbH verpflichtet
sei, alle organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, um ihre Aufgaben erfillen zu kdn-
nen und der Schienen—Control Kommission die Erfiillung deren Aufgaben zu ermogli-
chen. Diesbezlglich sei auch auf das Weisungsrecht der Schienen—Control Kommission
gemal § 81 Abs. 3 EisbG hinzuweisen. Da die Schienen—Control Kommission dem Per-
sonal der Schienen—Control GmbH anweisen kann, es in ihrer Tatigkeit zu unterstitzen,
habe die Schienen—Control GmbH auch aus diesem Grund die erforderlichen Ressour-
cen vorzuhalten. Fir den Bereich der Telekom—Control-Kommission sei insbesondere
auf das Weisungsrecht gemal § 116 Abs. 2 Telekommunikationsgesetz 2003 zu verwei-
sen. Analog zur Schienen—Control GmbH habe die RTR—-GmbH die erforderlichen Res-
sourcen ebenfalls vorzuhalten, um die Weisungen erfillen zu kénnen.

Aus Kostenbeitragen von Marktteilnehmern dirften jeweils nur diejenigen Bereiche
einer neuen Regulierungs— und Wettbewerbsbehorde finanziert werden, deren Tatig-
keit sich auf diese Marktteilnehmer bezieht. Ergdnzend sei auf den Erwagungsgrund 77
der Recast—Richtlinie hinzuweisen (,,Die Finanzierung der Regulierungsstelle sollte ihre
Unabhangigkeit gewahrleisten und entweder Uber den Staatshaushalt oder unter
Beachtung der Grundsatze der Fairness, der Transparenz, der Nichtdiskriminierung und
der Verhaltnismaligkeit Gber Pflichtbeitrdge des Sektors erfolgen”). Es sei daher nicht
ersichtlich, worin die angesprochene Maglichkeit einer ,Verbreiterung der Finanzie-
rungsstruktur” bestehen wirde. Zuséatzlich erscheine die vom Bundesministerium far
Verkehr, Innovation und Technologie auf Basis der gesetzlichen Grundlage bereitge-
stellte Finanzierung an die RTR—-GmbH aus Mitteln des Bundeshaushalts und aus den
Pflichtbeitragen des Sektors ausreichend und angemessen.

(4) Die Schienen—Control GmbH verwies in ihrer Stellungnahme auf das Weisungsrecht
der Schienen—Control Kommission gemal § 81 Abs. 3 EisbG. Eine , Abhangigkeit” der
Kommission von der Gebarung der GmbH bestehe nicht. Die Schienen—Control GmbH
halte die erforderlichen Ressourcen vor, um die Weisungen erfillen zu kdnnen und um
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die Schienen—Control Kommission in ihrer Tatigkeit zu unterstiitzen. Dies betreffe
sowohl die Einstellung des erforderlichen Personals als auch die Vorhaltung benétigter
Raumlichkeiten.

Aus Kostenbeitrdgen von Marktteilnehmern dirften jeweils nur diejenigen Bereiche
einer neuen Regulierungs— und Wettbewerbsbehorde finanziert werden, deren Tatig-
keit sich auf diese Marktteilnehmer bezieht. Eine Mitfinanzierung anderer Tatigkeitsbe-
reiche der Behorde sei unzulassig, weil Regelungen, die zu einer Finanzierung von Auf-
gaben fihren, die nicht im Interesse der Kostenbeitragspflichtigen liegen kénnen,
verfassungswidrig seien.

(1) Der RH entgegnete dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschafts-
standort, dass die Bundeswettbewerbsbehorde bereits aktuell erhebliche Bundes-
einnahmen Uber Gebuhren und GeldbuRen erzielte. Sie verrechnete je Unterneh-
menszusammenschlussanmeldung gemdR WettbG eine Pauschalgebihr von
3.500 EUR. Im Jahr 2017 ergaben sich dadurch Einnahmen von rd. 1,15 Mio. EUR,
die rund ein Viertel der Gesamtaufwendungen der Bundeswettbewerbsbehorde
von rd. 4,42 Mio. EUR deckten. Ferner erachtete der RH die GeldbulRen als poten-
zielle Finanzierungskomponente fir die in TZ 30 empfohlene Einrichtung. Diese —im

Sinne der Empfehlung des RH —im Bundeshaushalt zusammenzufihrenden Einnah-
men konnten als Finanzierungsbasis fir die in TZ 30 empfohlene Finanzierungsver-
einbarung zwischen dem Bund und der neuen Einrichtung dienen. Nach Ansicht des
RH wrde sich dadurch keine neue Steuer als Belastung fiir die Wirtschaft ergeben.

(2) Der RH entgegnete dem Bundesministerium fir Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz, dass er flr eine sachgerechte Finanzierung von Organisationsein-
heiten die Implementierung sachgerechter kaufmannischer Steuerungsinstrumente
in diesen Organisationseinheiten flir zweckmaRig erachtet.

(3) Gegenilber dem Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie hielt
der RH fest, dass die Finanzierung der in TZ 30 empfohlenen Einrichtung im Bereich
der Regulierungsaufgaben weiterhin von den Marktteilnehmern sektorenweise, in
strikt getrennten Rechnungskreisen zur Vermeidung von Quersubventionen erfolgen
konnte. Basis flr eine verursachungsgerechte Finanzierung waren die Ergebnisse aus
den in TZ 29 empfohlenen kaufmannischen Steuerungsinstrumenten.

Weiters pflichtete der RH dem Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Tech-
nologie bei, dass die RTR-GmbH bzw. die Schienen—Control GmbH die erforderli-
chen Ressourcen vorzuhalten haben, um die Weisungen der Telekom—Control-Kom-
mission bzw. der Schienen—Control Kommission erfillen zu kdnnen. Er verwies
jedoch auf das fur die beiden Gesellschaften gesetzlich verankerte Gebot der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit zur Erfillung der jeweiligen Auf-
gaben, das den hochstmoglichen finanziellen Rahmen absteckt.
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Finanzierung und Mittelverwendung der
Wettbewerbsbehdrden

Finanzstrome

(1) Der Gesetzgeber wollte bei der Schaffung der selbststandigen Regulierungsbe-
horden als Rechtstrager u.a. effiziente Arbeitsablaufe und vor allem eine ausrei-
chende Personalausstattung durch deren Auslagerung aus dem Bundeshaushalt
ermoglichen. Dazu finanzierten sich die Regulierungsbehoérden zum GroRteil Uber
gesetzlich verpflichtende Finanzierungsbeitrage von den Marktteilnehmern (siehe
Abbildung 4). Ausreichende Stammbkapitalausstattungen sollten jeweils als Anschub-
finanzierung des Betriebs dienen.

Die Bundeswettbewerbsbehdrde blieb — trotz ihrer Weisungsfreiheit — wirtschaftlich
gesehen eine mit einem jahrlichen Detailbudget versehene Dienststelle des Bundes-
ministeriums fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Der weisungsgebundene
Bundeskartellanwalt war budgetméaRig dem Bundesministerium fiir Justiz zugeord-
net und nicht gesondert ausgewiesen.

(2) Eine zusammenfassende Aufstellung der Herkunft der Finanzstrome sowie deren
Verwendung im Bereich der Wettbewerbsbehorden lag bundesweit nicht vor bzw.
war dies auf die Zustdndigkeit von insgesamt vier Bundesministerien zurlckzufih-
ren. Weiters waren die im Gesamtaufwand der Wettbewerbsbehdrden enthaltenen
nicht—regulatorischen Aufgaben aufgrund von abrechnungstechnischen Unterschie-
den nur aufwendig quantifizierbar (siehe TZ 29).

Eine vom RH erstellte Ubersicht ergab im Jahr 2016 im Bereich der Wettbewerbsbe-
horden folgende Finanzstréme (inkl. allfalliger nicht—regulatorischer Aufgaben):
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Abbildung 5: Finanzstrome der Wettbewerbsbehorden im Jahr 2016

Wettbewerbsbehorden: Personal:
30 mio. EUR — 26 Mmio. EUR
42 Mio. EUR
Verwaltung:
Bund: (beinhaltet den Sachaufwand sowie
. tige betriebliche Aufwend
11 Mio. EUR > sonstige betrie |.c e Aufwendungen)
16 mio. EUR

sonstige Einnahmen:
1 mio. EUR —

Quelle: RH

Vom Gesamtaufwand der Wettbewerbsbehorden im Jahr 2016 in Hohe von etwa
42 Mio. EUR entfielen etwa 26 Mio. EUR bzw. knapp 62 % auf den Personalaufwand
und etwa 16 Mio. EUR bzw. 38 % auf den Verwaltungsaufwand inkl. Abschreibungen
(siehe TZ 24).

Etwa 71 % der Aufwendungen der Wettbewerbsbehorden finanzierten die beitrags-
pflichtigen Marktteilnehmer. Ein Viertel wurde vom Bund bereitgestellt. Ein geringer
Anteil von rund zwei Prozent stammte aus sonstigen Einnahmen.

Der RH hielt positiv fest, dass es dem Bund gelang, die Aufwendungen flir Regulierungs-
aufgaben weitgehend auf die beitragspflichtigen Marktteilnehmer zu Gbertragen. Der
RH bemerkte aber kritisch, dass eine diesbeziigliche Ubersicht der Finanzstréme mit
einer Trennung der regulatorischen von den nicht—regulatorischen Aufgaben zur
Sicherung eines transparenten Mitteleinsatzes nicht verfiigbar war. Der RH wertete
dies als Folge des in TZ 8 kritisierten Fehlens einer Wettbewerbsstrategie des Bundes
als Basis flr einen wettbewerbspolitisch effektiven Mitteleinsatz sowie der in TZ 10
aufgezeigten zersplitterten Zustandigkeit von vier Bundesministerien.

Der RH verwies daher auf seine Empfehlungen zur umfassenden Strukturreform der
Wettbewerbsbehorden in TZ 30, um zu einem transparenten sowie effizienten Mitte-
leinsatz im Bereich der Wettbewerbsbehorden zu gelangen.

(1) Die E=Control gab in ihrer Stellungnahme an, dass sie sowohl die regulatorischen
als auch die nicht—regulatorischen Aufgaben im Detail budgetar erfasse und diese im
detaillierten monatlichen Managementreporting abbilde. Im Jahr 2016 habe der
Anteil der Kosten der nicht—regulatorischen Tatigkeit rd. 1,25 % der Gesamtkosten
betragen.
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(2) Die Schienen—Control GmbH verwies in ihrer Stellungnahme auf ihre eigenen
Rechnungskreise fir die Bereiche Regulierung einerseits und die Agentur fir Passa-
gier— und Fahrgastrechte andererseits. Eine Gefahr einer Mitfinanzierung des einen
durch den anderen Bereich bestehe nicht. Die getrennte Rechnungsfiihrung der bei-
den Tatigkeitsbereiche werde aulRerdem durch den Wirtschaftsprifer Gberpruft.

Finanzierungsquellen

(1) Das Finanzierungsvolumen der einzelnen Wettbewerbsbehorden stellte sich
im Jahr 2016 wie folgt dar:

Abbildung 6: Finanzierungsquellen der Wettbewerbsbehdrden im Jahr 2016

B Markt
Bund
. 3,25 6,44
1,45
0,25 0,28 I 0,42
Bundeswett- Bundeskartell- E-Control RTR-GmbH Schienen—
bewerbsbehorde anwalt Control GmbH

Rundungsdifferenzen moglich

Quellen: BMWFW, E—Control; RTR-GmbH; Schienen—Control GmbH; RH

Im Jahr 2016 entfielen vom gesamten Finanzierungsvolumen von rd. 42,18 Mio. EUR

rd. 23,13 Mio. EUR bzw. rd. 55 % auf die E-Control,

rd. 13,68 Mio. EUR bzw. rd. 33 % auf die RTR—-GmbH,

rd. 3,50 Mio. EUR bzw. rd. 8 % auf die Bundeswettbewerbsbehtrde und den
Bundeskartellanwalt?® sowie

rd. 1,87 Mio. EUR bzw. rd. 4 % auf die Schienen—Control GmbH.

Der Bundeskartellanwalt war organisatorisch und budgetar dem Oberlandesgericht Wien zugeordnet. Daher
konnte der Personal— und Sachaufwand nicht gesondert abgebildet werden. Den Personalaufwand des Bun-
deskartellanwalts schatzte das Bundesministerium fir Justiz anhand der Einstufung.
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(2) Die Bundeswettbewerbsbehérde und den Bundeskartellanwalt finanzierte der
Bund zur Ganze (siehe TZ 20).

Beide Einrichtungen erzielten Bundeseinnahmen Uber Gebihren und Geldbulien.
Die Bundeswettbewerbsbehdrde verrechnete je Unternehmenszusammenschluss-
anmeldung gemall WettbG eine Pauschalgebihr von 1.500 EUR. Im Jahr 2016 waren
dies fur 420 Unternehmenszusammenschlussanmeldungen rd. 630.000 EUR; ein
Neuntel davon erhielt das Bundesministerium fr Justiz als Justizverwaltungsgebuhr.
Durch eine Novelle des WettbG im Jahr 2017 erhdhte sich die Pauschalgebihr fir
Unternehmenszusammenschlisse auf 3.500 EUR.

Im Zuge der kartellrechtlichen Verfahren betrugen im tberpriften Zeitraum die auf
Betreiben der Bundeswettbewerbsbehorde vom Kartellgericht verhdngten Geldbu-
Ren rd. 102,00 Mio. EUR.

Das Finanzierungsvolumen der Bundeswettbewerbsbehdrde war mit
rd. 3,25 Mio. EUR im Jahr 2016 trotz ihrer sektorenibergreifenden Kompetenzen
bzw. wettbewerbspolitischen Bedeutung im internationalen Vergleich mit anderen
gleichartigen Behorden (Global Competition Review?’) unterdurchschnittlich.

(3) Im Jahr 2016 finanzierten sich die Regulierungsbehérden mit rd. 73 % entspre-
chend den Zielen ihrer Ausgliederung Gberwiegend durch die Finanzierungsbeitrage
der beitragspflichtigen Unternehmen. Die E—Control und die Schienen—Con-
trol GmbH finanzierten sich im Gberpriften Zeitraum fast ausschlieRlich aus solchen
Finanzierungsbeitragen. Geringe Anteile der Finanzierung entfielen jeweils auf Bun-
desauftrdge an die E—Control sowie die Agentur flr Passagier— und Fahrgastrechte
im Bereich der Schienen—Control GmbH.

Die RTR-GmbH bezog im Uberpriften Zeitraum als einzige Regulierungsbehorde

eine Basisfinanzierung des Bundes in Hohe von rund einem Drittel ihrer
Gesamteinnahmen.

basierend auf Experteninterviews aus dem Bereich Wettbewerb, herausgegeben in Form einer sogenannten
Global Competition Review

www.parlament.gv.at



73

22.2

22.3

28

111-295 der Beilagen XXV1. GP - Bericht - Hauptdokument

Basis flr die Berechnung der jeweiligen Finanzierungsbeitrage war der Marktanteil
bzw. die Nutzungsintensitdt (Energie: Verbrauchseinheiten; Schiene: anteiliges
Infrastrukturbenitzungsentgelt; Medien, Telekommunikation und Post: Umsatz-
groRe) der beitragspflichtigen Unternehmen des jeweiligen Sektors.2®

Der RH hielt fest, dass im Jahr 2016 rd. 88 % des Finanzierungsvolumens auf die
E—Control sowie auf die RTR—-GmbH entfielen, wobei dieses grofteils von den
beitragspflichtigen Marktteilnehmern aufzubringen war. Der RH wies dabei auf die
im Verhaltnis geringe finanzielle Ausstattung der Bundeswettbewerbsbehorde hin,
obwohl diese im Zusammenwirken mit dem Kartellgericht erhebliche finanzielle
Einnahmen des Bundes generierte und als sektorenilbergreifende Behdrde ein-
gerichtet war. In diese Richtung wies auch der internationale Vergleich, wonach die
Ausstattung der Bundeswettbewerbsbehorde mit finanziellen Ressourcen unter-
durchschnittlich war. Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf seine Feststel-
lung hinsichtlich der Aufgabenverteilung zu Lasten der Bundeswettbewerbsbehorde
im Kartellverfahren (siehe TZ 5). Vor diesem Hintergrund erachtete der RH die Héhe
der finanziellen Ressourcen der Bundeswettbewerbsbehdrde im Verhdltnis zum
—auch sektorenibergreifend gepragten — Aufgabenvolumen im Uberpriften Zeit-
raum flr unausgewogen.

Der RH empfahl dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
im Zusammenwirken mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fur
Nachhaltigkeit und Tourismus, dem Bundesministerium flr Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz sowie dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und
Technologie, im Zuge der in TZ 8 empfohlenen Erarbeitung und Umsetzung einer
bundesweiten Wettbewerbsstrategie flr eine sachgerechte Hohe der Finanzierung
der Wettbewerbsbehorden unter der Pramisse einer wirtschaftlichen Aufgaben-
erledigung zu sorgen.

(1) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort erscheine der Vergleich mit den Regulierungsbehdérden hier verfehlt, weil
die Tatigkeit der Regulierungsbehoérden bei der Vollziehung Uber das reine Auf-
decken von Verst6Ren hinausgehe (z.B. auch Erteilung von Rechten, Bestimmung

E—Control: Beitragspflichtige Unternehmen waren im Bereich Strom die Betreiber der Hochstspannungsnetze
(Netzebene 1 gemalk § 63 Z 1 Elektrizitatswirtschafts— und —organisationsgesetz) sowie im Bereich Gas die
Marktgebietsmanager bzw. (bei Marktgebieten ohne Fernleitungen) die Verteilergebietsmanager.

RTR—GmbH: Die beitragspflichtigen Unternehmen der Telekommunikationsbranche waren jene Bereitsteller,
die nach § 15 Telekommunikationsgesetz zur Anzeige verpflichtet waren, soweit es sich nicht um die Bereit-
stellung von Kommunikationsnetzen und —diensten zur Verbreitung von Rundfunk und Rundfunkzusatzdiens-
ten handelte. Die beitragspflichtigen Unternehmen der Postbranche waren jene Postdiensteanbieter, die
nach § 25 Postmarktgesetz zur Anzeige verpflichtet waren oder Uber eine Konzession nach § 26 Postmarkt-
gesetz verfiigten. Im Bereich Medien waren dies der Osterreichische Rundfunk, die in Osterreich niederge-
lassenen Rundfunkveranstalter und die gemaR Audiovisuelles Mediendienste—Gesetz zur Anzeige verpflich-
teten Mediendiensteanbieter.

Schienen—Control GmbH: Beitragspflichtige Unternehmen waren Eisenbahnverkehrsunternehmen, soweit
sie Zugang auf von § 56 EisbG erfasster Eisenbahninfrastruktur haben.
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von Nutzungsentgelten) und der Servicecharakter eher darstellbar sei. Die Finanzie-
rung der Bundeswettbewerbsbehorde alleine durch die Anmeldegebihren bei der
Fusionskontrolle sei jedoch nicht ausreichend. Das Bundesministerium fiir Digitali-
sierung und Wirtschaftsstandort sei stets bemuht, langfristig eine ausreichende
Finanzierung der Bundeswettbewerbsbehérde sicherzustellen. Im Rahmen des
Bundesfinanzgesetzes 2017 sei eine Uberschreitungsermachtigung fir Personal—
und Sachausgaben bis zu einem Betrag von 2,00 Mio. EUR zugunsten der Bundes-
wettbewerbsbehdrde vorgesehen gewesen.

Die vom RH angeregte Verbreiterung der Finanzierungsstruktur, z.B. die Bedacht-
nahme auf BuRRgelder, sei im Rahmen der Erstellung des Bundesfinanzgesetzes 2018
erfolgt. Konkret sei eine Uberschreitungsermichtigung in Héhe von insgesamt
1,50 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem Betrieb der Bundeswettbewerbsbe-
horde vorgesehen. Das Bundesministerium fiir Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort verflige aber Uber keine Kenntnis, ob und zu welchem Zeitpunkt die Mehreinzah-
lungen flieRen werden.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fir Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz seien die in seinen Wirkungsbereich fallenden Einrichtungen sach-
gerecht finanziert, wobei die finanzielle und personelle Ausstattung der einzelnen
Wettbewerbsbehorden auch Inhalt der bereits angefiihrten Gesprache betreffend
die Reform des institutionellen Rahmens des osterreichischen Kartellrechtsvollzugs
sein werde.

(3) Die Bundeswettbewerbsbehorde begrifRte in ihrer Stellungnahme den Vorschlag
eines einheitlichen Finanzierungsmodells und einer sachgerechten Verteilung der
Ressourcen.

(4) Laut Stellungnahme der E-Control hatten im Jahr 2016 Einmaleffekte anlasslich
des vorzeitigen Ausscheidens von Mitgliedern des Vorstands den Vergleich der
Gesamtkosten mit den anderen Wettbewerbsbehdrden verzerrt.

Insgesamt hatten die Gesamtkosten der E—Control im Jahr 2017 nur noch
rd. 20,72 Mio. EUR im Vergleich zu rd. 22,65 Mio. EUR im Jahr 2016 betragen. Dies
bedeute einen signifikanten Rickgang der Kosten von rd. 8,5% oder
rd. 1,93 Mio. EUR. Diese Kosteneinsparungen innerhalb nur eines Jahres habe der
Vorstand durch gezielte MalBnahmen herbeigefiihrt. Demnach sei allein von der
E—Control eine Kostenreduktion erreicht worden, die rund doppelt so hoch liege,
wie das vom RH identifizierte erhebliche Einsparungspotenzial aus der Reduktion
der Geschaftsfihrerposten mit rd. 1 Mio. EUR.?®

Anmerkung RH: statt aktuell sechs Geschaftsfiihrer nur noch zwei oder drei Geschéftsfihrer und nur noch ein
mehrkopfiger Aufsichtsrat; Einsparungspotenzial ohne Lohnnebenkosten von rd. 1 Mio. EUR pro Jahr
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(5) Laut Stellungnahme der RTR—GmbH sei die gesamte Organisationsstruktur der
RTR—GmbH, der KommAustria, der Telekom—Control-Kommission und der Post—
Control-Kommission in hohem Malie zweckmalRig und wirtschaftlich und entspre-
che in vielen Bereichen dem auch vom RH geforderten Shared—Service—Ansatz. Dies
deshalb, weil die betreffenden Regulierungsbehérden sowie der Geschéaftsapparat
der RTR—-GmbH nicht nur drei wesentliche Sektoren umfassen wirden, sondern weil
innerhalb dieses Organisationskonglomerats wesentliche Shared Services, wie Per-
sonal, IT, Finanzbuchhaltung, Controlling, Facility Services etc., wirtschaftlich und
zweckmaBig zusammengefasst seien.

(1) Der RH hielt gegenlber dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort fest, dass sich die Aufgaben der Bundeswettbewerbsbehdorde nicht
nur auf das Aufdecken von VerstoRen beschrdanken, sondern auch die aufwendige
Zusammenschlusskontrolle, die umfangreiche Basisarbeit in Form von Branchenun-
tersuchungen, um Risikopotenziale fur VerstoRe zu identifizieren, etc. umfassten.

(2) Der RH verwies gegeniber dem Bundesministerium fur Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz auf seine Gegenaulerung in TZ 20.

Forderungsabwicklung durch die RTR-GmbH sowie die
KommAustria

In den Aufgabenbereich der KommAustria und der RTR—-GmbH fiel auch die Abwick-
lung von Férderungen durch den Bund im Bereich Medien. Die KommAustria war fir
die Presse— und Publizistikférderung und die RTR—-GmbH fir die Forderungen des
Privatrundfunkfonds, des Digitalisierungsfonds sowie des Fernsehfonds Austria als
Forderungsgeber tatig; beide wickelten die Forderungen selbst ab.3°

Das Bundeskanzleramt dotierte jahrlich die Presse— und Publizistikforderung aus dem
Bundeshaushalt. Die Gbrigen oben genannten Fonds erhielten jahrlich Mittel aus den
Rundfunkgebihren. Die RTR—-GmbH wies sémtliche Forderungen in gesonderten Rech-
nungskreisen des Jahresabschlusses aus. Das Férderungsvolumen betrug im Jahr 2016
insgesamt rd. 41 Mio. EUR. Bis zur Auszahlung der Forderung waren die Gelder gemaf}
KOG durch die RTR-GmbH nutzbringend anzulegen und in ihrer Bilanz als Treuhandver-
mogen auszuweisen. Die Kosten der Forderungsabwicklung in der Hohe von
rd. 1,40 Mio. EUR im Jahr 2016 wurde aus dem jeweiligen Fondsvermogen finanziert.

Die Erstellung der Forderungsrichtlinien und die Forderungsentscheidung waren unterschiedlichen recht-
lichen Vorgaben unterworfen. Die Férderungsentscheidung der KommAustria bzw. der RTR-GmbH war zum
Teil durch beratende Fachbeirate unterstitzt. Die Forderungsentscheidungen bzw. Fordergelder wurden
jahrlich auf der Homepage der RTR—-GmbH veroffentlicht.
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Nach Ansicht des RH stellte die Abwicklung von Férderungen keine Kernkompetenz
einer Regulierungsbehorde dar. Er verwies auf das beachtliche jahrliche Férderungs-
volumen der KommAustria bzw. der RTR—-GmbH und gab zu bedenken, dass durch
die Forderungstatigkeit Naheverhaltnisse zwischen Forderungsgeber (RTR—-GmbH
und KommAustria) und Férderungsnehmer (Unternehmen aus dem Sektor Medien)
bzw. Interessenkonflikte entstehen konnten. Dies konnte mit der gebotenen Unab-
hangigkeit einer Regulierungsbehdrde im Widerspruch stehen.

Der RH empfahl dem Bundeskanzleramt im Zusammenwirken mit der KommAustria
und der RTR—GmbH, die Abwicklung der Medienférderungen auf nationale Forde-
rungsinstitutionen zu Ubertragen.

(1) Laut Stellungnahme des Bundeskanzleramts lasse sich Medienregulierung nicht
auf den Bereich der Wettbewerbsregulierung reduzieren, sondern sei die Steuerung
einer Branche insgesamt. Diese Rechtsauffassung habe auch der Verfassungsgesetz-
geber in Art. 20 Abs. 2 Z 5 Bundes—Verfassungsgesetz (B-VG) normiert, weil Organe
,zur Aufsicht und Regulierung elektronischer Medien und zur Férderung der Medien”
durch Gesetz von der Bindung an Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe freige-
stellt werden kdnnen. Daher wiirden Aufgaben im Bereich der Férderung zu den Aufga-
ben des Regulators zahlen. Das Problem eines ,Naheverhéltnisses zwischen Forde-
rungsgeber und Forderungsnehmer”, das die Unabhéngigkeit der RTR-GmbH
beeintrachtigen kdnnte, sei nicht nachvollziehbar. Forderungsinstitutionen mit umfas-
sendem Wissen und Marktkenntnis wirden nicht bestehen bzw. missten neu geschaf-
fen werden.

Zudem sei der RH in seinem Bericht ,Filmférderung in Osterreich” (Reihe Bund 2011/2)
zu dem Ergebnis gekommen: ,Die RTR—-GmbH war die effizienteste
Forderungseinrichtung.”

Das aktuelle Regierungsprogramm nehme u.a. auf die Straffung und bessere Ubersicht
der unterschiedlichen Férdertopfe (etwa im Bereich der Filmférderung) sowie auf eine
neue Organisationsstruktur der ausgelagerten Gesellschaften, Behorden und Forder-
topfe (RTR-GmbH, KommAustria etc.) Bezug.

(2) Laut Stellungnahme der RTR—-GmbH sei nicht nachvollziehbar, inwieweit die Uber-
tragung der bei ihr gebiindelten Rundfunkférderungen (Forderung der Digitalisierung
des Rundfunks, Forderung des Programmangebots des nichtkommerziellen sowie des
privaten Rundfunks und Férderung von Fernsehfilmen im Rundfunk) an offenbar meh-
rere, womoglich nicht Uber entsprechende Markt—, Rechts— und Sachkenntnis verfu-
gende Forderinstitutionen effizienzsteigernd sein soll.

Einzurdumen sei zwar, dass die ,, Abwicklung von Férderungen” keine Kernkompetenz
eines Regulators darstellt. Sinnvolle und zweckmaRige FordermalRnahmen kdnnten
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aber lediglich durch eine umfassende Wahrnehmung der Regulierungsaufgaben, den
gesetzlichen Vorgaben entsprechend, bewerkstelligt werden. Dabei wiirden sich mehr
Synergiepotenziale in der Abwicklung als Befangenheiten durch Kenntnis der Férder-
werber ergeben. Auch die RTR-GmbH bezog sich in ihrer Stellungnahme auf die Ein-
schatzung des RH in seinem Bericht ,Filmférderung in Osterreich”, die RTR—-GmbH sei
die effizienteste Forderungseinrichtung.

(1) Der RH erwiderte dem Bundeskanzleramt, dass das Regierungspro-
gramm 2017 — 2022 vorgibt: ,Die Treffsicherheit und Effizienz aller Férderinstru-
mente im Medienbereich ist zu prifen und gegebenenfalls zu reformieren. Diese
Zielsetzung soll mit der Uberpriifung der Organisationsstruktur der entsprechenden
Gesellschaften bzw. Behorden sowie einer besseren Abstimmung zwischen den ein-
zelnen Fordermallnahmen einhergehen.” Das Regierungsprogramm 2017 — 2022
nennt zudem eine Straffung der unterschiedlichen Férdertdpfe und eine bessere
Ubersicht tber diese (etwa im Bereich der Filmférderung) sowie eine neue Organi-
sationsstruktur der ausgelagerten Gesellschaften und Behdrden, im Speziellen der
RTR—GmbH, der KommAustria etc.

Nach Ansicht des RH gab die gemal3 Art. 20 Abs. 2 Z 5 B-VG vorgesehene Weisungsfrei-
heit von Organen zur Aufsicht und Regulierung elektronischer Medien und zur Foérde-
rung der Medien nicht zwingend eine gemeinsame Organisationsform fir diese Aufga-
ben vor. Deshalb und gerade vor dem Hintergrund der genannten Ausfihrungen im
Regierungsprogramm 2017 — 2022 besteht grundsatzlich kein Hindernis, die Medien-
forderung auf eine nationale Forderungsinstitution zu Ubertragen. Diese Forderungsin-
stitution misste im Bereich der Medienférderung weisungsfrei gestellt werden.

Nach Ansicht des RH kénnte die Ubertragung der Férderaktivititen auf eine nationale
Forderungsinstitution die im B-VG normierte Weisungsfreiheit der Forderorgane zur
Sicherung deren Unabhédngigkeit vor Einflussnahmen durch die Verwaltung
verstarken.

(2) Der RH stellte gegeniiber dem Bundeskanzleramt und der RTR—GmbH klar, dass er
bei der in den Stellungnahmen zitierten Gebarungstberprifung (Reihe Bund 2011/2)
die RTR—-GmbH im Vergleich zu den ebenfalls damals Uberpriften Einrichtungen (Film-
fonds Wien, Osterreichisches Filminstitut) — und keinen weiteren Einrichtungen — beur-
teilt hatte.

(3) Der RH entgegnete der RTR—-GmbH, dass die von ihm empfohlene Ubertragung der
Abwicklung der Medienférderung auf nationale Férderungsinstitutionen eine objektive
Forderungsvergabe starken sollte. Eine Befangenheit aus Effizienzgrinden in Kauf zu
nehmen darf nach Ansicht des RH nicht in Betracht gezogen werden.
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Ferner verwies der RH auf das Regierungsprogramm 2017 — 2022, wonach die Treffsi-
cherheit und Effizienz aller Férderinstrumente im Medienbereich zu prifen und gege-
benenfalls zu reformieren seien. In diesem Zusammenhang ware auch die Organisati-
onsstruktur der entsprechenden Gesellschaften bzw. Behdrden zu Gberprifen. Weiters
waren die einzelnen FordermalRnahmen besser abzustimmen.

Kenngrofen zur Finanz— und Ertragslage der
Geschaftsapparate

(1) Die Geschéftsapparate der Regulierungsbehdrden waren nicht auf Gewinn
gerichtet. Allfdllige Uberschiisse aus der Regulierungstatigkeit mussten an die bei-
tragspflichtigen Unternehmen rickerstattet werden. Die E—Control durfte jedoch
gemaR Energie—Control-Gesetz (E-=ControlG) fiir unvorhergesehene Belastungen
Ricklagen bis zu 3 % der festgestellten Gesamtkosten bilden.

Die RTR—-GmbH und die Schienen—Control GmbH waren aufgrund ihrer Gesell-
schaftsform verpflichtet, einen Jahresabschluss nach den Bestimmungen des
Unternehmensgesetzbuchs (UGB) zu erstellen.?' Das E—ControlG verpflichtete die
E—Control als Unternehmen, ebenfalls einen Jahresabschluss gemal UGB vorzule-
gen. Im Unterschied zu den beiden GmbH genehmigte der Aufsichtsrat der E-Control
—und nicht die Generalversammlung — den jeweiligen Jahresabschluss, weil die
Anstalt Gber keinen Eigentimer im Sinne des UGB verflgte. Jede Regulierungsbe-
horde veroffentlichte ihren Jahresabschluss als Bestandteil ihres jahrlichen Tatig-
keitsberichts.

(2) Wesentliche KenngroRRen der Jahresabschlisse der Geschaftsapparate der Regu-
lierungsbehdrden stellten sich flir das Jahr 2016 wie folgt dar:

Die Gebarung der Bundeswettbewerbsbehorde sowie des Bundeskartellanwalts war im jahrlichen Bundes-
rechnungsabschluss enthalten.
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Tabelle 7: KenngroRen der Jahresabschlisse der Geschaftsapparate der Regulierungsbehorden im

Jahr 2016
E—Control RTR-GmbH Sehienen CoRtrol
GmbH
Bilanzdaten
in EUR
Stammbkapital 35.000 3.633.642 750.000
Eingveenrlgi:tzt:rltienrkk[jcklagen 715.580 3.654.977 1.049.040
Fremdkapital 5.828.388 4.650.130 549.826
Ec')'f‘gzei‘\‘g"r;i::n”e 6.543.968 8.305.107 1.598.866
Sondervermogent 35.010.561 22.210.846 0
Bilanzsumme 41.745.662 30.857.683 1.598.866
in %
Eigenkapitalquote 11 44 66
Ertragslage
in EUR

Umsatzerlose 23.132.054 13.679.725 1.870.004
Personalaufwand 12.587.536 9.337.813 1.338.507
l\:]ekrlw/fg;?]grse?gngg 10.493.670 4.326.755 529.198
Gesamtaufwand 23.081.206 13.664.567 1.867.705
éfi?}g':&g;gigfhn“d‘en 67.998 32.333 12.056
Jahresuberschuss 49.465 11.870 9.252

Rundungsdifferenzen moglich
! Der Jahresabschluss der E~Control enthielt Sondervermégen gemaR § 13 Okostromgesetz (Kraft—-Warme—
Kopplung) und gemaR § 69 Elektrizitatswirtschafts— und —organisationsgesetz (Stranded Costs). Ebenso
enthielt der Jahresabschluss der RTR-GmbH Treuhandvermdégen fir die Forderungsabwicklung gemafR
KommAustria—Gesetz.
Quellen: E=Control; RTR-GmbH; Schienen—Control GmbH; RH

(3) MaRgeblich fir die Héhe der Bilanzsumme war bei der E—Control3? und bei der
RTR—GmbH?3? jeweils deren Sondervermogen, welches jeweils zur Finanzierung von
Forderungen diente.

Die E—Control wies im Jahresabschluss das Sondervermégen als liquide Mittel und Veranlagungen mit einer
Laufzeit von bis zu 15 Monaten aus, die gemaR § 13 Okostromgesetz, § 8 Kraft—-Warme—Kopplungs—Gesetz
sowie gemaR & 5 Abs. 4 E-ControlG von der E-Control zur Férderung von Kraft-Warme—Kopplungs—Anlagen
und zur Verwaltung der Stranded Costs—Beitrage eingehoben wurden. Die E—Control war in diesem Bereich
nicht mehr tatig.

Die RTR—GmbH hatte gemal §§ 21 bis 33 KOG im Jahresabschluss die Forderfondsverwaltung in einem
eigenen Abschnitt darzustellen. Die Fonds waren der Digitalisierungsfonds, der Fernsehfonds Austria, der
Fonds zur Forderung des nichtkommerziellen Rundfunks, der Fonds zur Férderung des privaten Rundfunks,
der Fonds zur Forderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen Kommunikation und zur Férderung der
Presse.
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Wahrend die RTR-GmbH und die Schienen—Control GmbH mit rd. 44 % bzw. rd. 66 %
verhdltnismaRig hohe Eigenkapitalquoten aufwiesen, belief sich diese bei der
E—Control auf rd. 11 % der Bilanzsumme ohne Einbezug des Sondervermdgens. Die
Eigenkapitalquote der E-Control war auf deren geringes Stammbkapital zurickzufth-
ren. Das Stammkapital war u.a. jeweils zur Anschubfinanzierung der neu gegriinde-
ten Rechtstrager gedacht (siehe TZ 21), wurde aber von den Regulierungsbehdrden

daflr nicht bendtigt. Im Zuge der Umwandlung der E—Control GmbH in eine Anstalt
offentlichen Rechts im Jahr 2011 setzte der Gesetzgeber daher ihr Stammbkapital
von rd. 3,70 Mio. EUR auf das Mindestmal’ von 35.000 EUR herab, beliel8 aber das
Kapital in der E-Control, um Leistungen im 6ffentlichen Interesse (nicht—regulatori-
sche Aufgaben) zu finanzieren.** Dadurch stiegen in der Bilanz die Verbindlichkeiten
der E=Control gegenliiber dem Bund.

(4) Die Finanzierungsbeitrage der Marktteilnehmer und die Beitrdge des Bundes
bildeten im Wesentlichen die Umsatzerldse der Regulierungsbehdrden. Im Jahr 2016
betrugen diese rd. 38,68 Mio. EUR. Die E-Control wies im Jahr 2016 mit
rd. 23,08 Mio. EUR den hochsten Gesamtaufwand der drei Regulierungsbehérden
auf, gefolgt von der RTR-GmbH mit rd. 13,66 Mio. EUR Gesamtaufwand. Beide
Regulierungsbehdrden benotigten damit rd. 82 % des in TZ 21 ermittelten gesamten

Finanzierungsvolumens der Wettbewerbsbehorden. Gemeinsam war den Regulie-
rungsbehorden, dass der Personalaufwand jeweils die groRte Aufwandsposition
darstellte.

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Eigenkapitalausstattung der Geschéfts-
apparate der Regulierungsbehorden bewertete der RH die Anpassung des Stamm-
kapitals der E—Control im Zuge ihrer Umgrindung als positiv, nachdem sich die
urspriinglich hohe Dotierung des Stammbkapitals zur Anschubfinanzierung durch den
Bund als nicht erforderlich erwies. Weiters hielt er den hohen Gesamtaufwand der
E—Control und der RTR-GmbH kritisch fest, der in Summe rd. 82 % des gesamten
Finanzierungsvolumens der Wettbewerbsbehdrden entsprach.

Der RH verwies dabei auf das in TZ 29 kritisierte Fehlen zweckmaRiger und wirksa-
mer kaufmannischer Steuerungsinstrumente, das eine Beurteilung der effizienten

Aufgabenerledigung ausschloss.

Den frei gewordenen Betrag (Restbetrag inkl. Bilanzgewinn) stellte das Bundesministerium fir Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft per Gesellschafterbeschluss fir die Besorgung der nicht—regulatorischen Aufgaben
gemdl § 5 Abs. 4 E-ControlG als Vorauszahlung der neuen E—Control zur Verfiigung. Der dafir gemal
§ 32 Abs. 6 E-ControlG vom Bund zu leistende Beitrag an die E-Control wurde mit dieser Vorauszahlung
gegenverrechnet. Im Jahr 2015 betrugen diese Vorauszahlungen nunmehr rd. 2,24 Mio. EUR und wurden als
sogenannte ,erhaltene Anzahlung” im Jahresabschluss der E-Control ausgewiesen.
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Der RH empfahl der E-Control, der RTR—-GmbH und der Schienen—Control GmbH,
die Hohe ihrer Aufwendungen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweck-
maligkeit und Sparsamkeit kritisch zu hinterfragen und unverziglich —unter Bertck-
sichtigung der Empfehlung in TZ 29 — zweckmallige und wirksame kaufmannische
Steuerungsinstrumente mit dem Ziel einzusetzen, Einsparungen zu erreichen.

Der RH empfahl dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium fir Verkehr,
Innovation und Technologie, das Uberschissige Stammkapital der RTR-GmbH sowie
der Schienen—Control GmbH zu vereinnahmen.

(1) Laut Stellungnahme der E—Control verflige sie Uber ein aussagekraftiges
Planungs—und Berichtswesen. Der Vorstand der E-Control habe zu jedem Zeitpunkt
umfassende kommerzielle Informationen zur wirtschaftlichen und zweckmaligen
Fihrung der E—Control, worlber er auch zu jedem Zeitpunkt Bericht erstatten
kénne; er komme dieser Verpflichtung auch regelméRig in den Aufsichtsratssitzun-
gen der E—Control und jahrlich im Wirtschaftsausschuss nach.

Es wirden insbesondere die komplexen regulatorischen Tatigkeiten sowie deren
ZweckméRigkeit dokumentiert und damit insbesondere der Offentlichkeit, dem Par-
lament, der Europaischen Union und allen Marktteilnehmern offengelegt.

Anreize zur wirtschaftlichen Fihrung seien gesetzt worden. Auf Basis des Doppel-
budgets lagen fir jeden Vorstandsbereich, jede Abteilung und ausgewdhlte Projekte
jahrliche bzw. monatliche Plan—/Ist—Vergleiche vor. Bisher habe sich eine Kostenent-
wicklung unter den durch den Aufsichtsrat genehmigten Budgets ergeben. Diese
wirtschaftlichen Steuerungsinstrumente hatten zu einer erheblichen Kostensenkung
von nahezu 2 Mio. EUR innerhalb nur eines Jahres gefiihrt, was die Wirksamkeit
dieser Instrumente unterstreiche.

(2) Laut Stellungnahme der RTR—-GmbH hétten Diskussionen Uber das bestehende
Finanzierungsmodell durch die Marktteilnehmer gezeigt, dass diese Reserven fir die
Sicherung der Bonitdt und Liquiditdt der Regulierungsbehérden notwendig seien.
Weiters gewahre das entsprechende Stammbkapital die Sicherung der Unabhangig-
keit gegenilber Banken und sonstigen Finanzierungsquellen.

Die RTR—-GmbH habe Instrumente im Sinne des internen Kontrollsystems unter den
Aspekten der Wirtschaftlichkeit, ZweckmaRigkeit und Sparsamkeit installiert und
wirde sparsame und zweckmadRige Entscheidungen treffen. Interne Revisionsbe-
richte wiirden eine Beurteilung Uber die Effizienz und Ressourcenausstattung ent-
halten. Regelmalige Vergleiche mit ahnlichen Behérden bzw. Einrichtungen wiirden
zeigen, dass die RTR—-GmbH zu den effizientesten Einrichtungen europaweit zahlt.
Inflationsbereinigt seien die Aufwendungen der RTR-GmbH im Uberpriften Zeit-
raum 2013 bis 2016 um rd. 4,7 % gesunken.
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(3) Laut Stellungnahme der Schienen—Control GmbH verfiige sie Uber kaufmanni-
sche Steuerungsinstrumente (Budgetplanung, Soll-Ist—Vergleiche, Liquiditatspla-
nung etc.) sowie Uber ein internes Kontrollsystem. Ein Einsparungsbedarf sei ebenso
wenig ersichtlich wie die Notwendigkeit, Aufwendungen im Bereich der Schienen—
Control GmbH zu reduzieren bzw. weitere kaufmannische Steuerungsinstrumente
anzuwenden. Das ArbeitsausmaR der Aufgaben hdnge wesentlich von externen
Faktoren ab. Die Steuerung von Aufwand und Ausgaben der Schienen—Control GmbH
sei nur begrenzt moglich.

Die interne Revision der Schienen—Control GmbH priife zudem seit 2013 samtliche
Bereiche des Unternehmens. Die Empfehlungen wirden laufend umgesetzt. Durch
die Vereinnahmung ihres Stammbkapitals sehe die Schienen—Control GmbH — neben
den damit verbundenen Kosten — nur einen geringen Nutzen fir den
Bundeshaushalt.

(4) Laut Stellungnahme des Bundeskanzleramts sei eine Reduktion des , iberschis-
sigen” Stammkapitals der RTR-GmbH auf ein den sachlichen Erfordernissen des
Geschéftsbetriebs angemessenes MaR denkbar.

(5) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und Tech-
nologie nehme es die Empfehlung des RH bezlglich der Vereinnahmung des Stamm-
kapitals zur Kenntnis.

(1) Der RH wiirdigte die von der E-Control im Jahr 2017 erzielten Einsparungen von
rd. 2 Mio. EUR. Besonderes Augenmerk ist nach Ansicht des RH zudem auf die Nach-
haltigkeit der Einsparungen zu legen. Unter Hinweis auf TZ 29 bekraftigte er daher
seine Empfehlung, zweckmaRige und wirksame kaufmannische Steuerungsinstru-

mente einzusetzen, um Einsparungen zu erreichen.

(2) Nach Ansicht des RH konnte die RTR-GmbH die Gesamtaufwendungen im Uber-
priften Zeitraum lediglich konstant halten. Die Revisionsberichte befassten sich
weitgehend mit Aspekten der OrdnungsmaRigkeit. Im Ubrigen verwies der RH auf
seine Prufungsfeststellungen und Empfehlungen in TZ 29.

Der RH hielt gegenlber der RTR-GmbH fest, dass die Hohe des Stammkapitals keine
unmittelbaren Rickschlisse auf die Liquiditat bzw. den Finanzierungsbedarf eines
Unternehmens erlaubt.

(3) Der RH entgegnete der Schienen—Control GmbH, dass weder umfassende Effizi-
enzbeurteilungen ihrer Prozessabwicklung noch diesbezlgliche Ziele vorlagen und
somit Einsparungspotenziale nicht erkannt bzw. gehoben werden konnten. Die Revi-
sionsberichte befassten sich weitgehend mit Aspekten der Ordnungsmafigkeit.
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Budgetausschopfung der Wettbewerbsbehorden

(1) Die Bundeswettbewerbsbehorde nutzte ihr Detailbudget — obwohl im internati-
onalen Vergleich verhaltnismaRig gering dotiert (siehe TZ 22) —im Uberpriften Zeit-
raum mehrmals nicht vollstdndig aus, sodass bis Ende 2016 eine Rlcklage von
rd. 534.000 EUR entstanden war. Das entsprach bereits rd. 16 % des Gebarungsvo-
lumens des Jahres 2016.

(2) Die RTR—GmbH sowie die Schienen—Control GmbH erstellten jahrliche Budgets,
getrennt in regulatorische und nicht—regulatorische Aufgaben. Weiters flihrten die
RTR—GmbH und die Schienen—Control GmbH freiwillig eine mittelfristige Finanzpla-
nung bis zum Jahr 2020 durch.

Die E—Control erstellte jeweils ein Doppelbudget fir zwei Jahre. Mit dem Doppel-
budget 2016/2017 lag eine Vorschaurechnung bis 2019 vor.

Die Genehmigung der Budgets der Regulierungsbehdrden oblag dem jeweiligen
Aufsichtsrat. Nur die Schienen—Control GmbH hatte zusatzlich der Bundesministerin
bzw. dem Bundesminister fir Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundes-
ministerin bzw. dem Bundesminister flr Finanzen einen jahrlichen Finanzplan
vorzulegen.

Die RTR-GmbH fihrte gemalk KOG vor der Genehmigung einen sogenannten Kon-
sultationsprozess fir die Sektoren Medien, Telekommunikation und Post in Form
einer allfalligen Stellungnahme der beitragspflichtigen Unternehmen zum geplanten
Budget durch.

(3) In den Budgets der Regulierungsbehorden waren gesetzesbedingt eine angemes-
sene personelle und finanzielle Ressourcenausstattung sicherzustellen und die spar-
same, wirtschaftliche sowie zweckmaéRige Verwendung der Mittel einzuhalten (siehe
TZ 20).

Flr die E—Control war gesetzlich keine Ausgabenobergrenze definiert. Die budge-
tierten Gesamtausgaben der RTR—-GmbH und der Schienen—Control GmbH waren
hingegen gesetzlich zahlenmalig begrenzt. Die Gesamtausgaben der RTR-GmbH
durften im Jahr 2016 rd. 15,82 Mio. EUR nicht Ubersteigen. Der maximale Finanzie-
rungsaufwand der Schienen—Control GmbH war im Jahr 2016 mit rd. 2,71 Mio. EUR
festgelegt.

Die Regeln zur Berechnung des hochstens zuldssigen Gesamtaufwands pro Jahr
waren teils komplex. So waren die zuldssigen Gesamtausgaben inkl. Bundesanteil
der RTR—GmbH jahrlich zu indexieren und konnten nicht unmittelbar aus den gesetz-
lichen Bestimmungen abgelesen werden. Weiters sah das KOG einen Schwellenwert
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in der Art eines Freibetrags vor, ab dem erst ein Finanzierungsbeitrag vom beitrags-
pflichtigen Unternehmen einzuheben war.3* Die Finanzierungsbeitrage der Schie-
nen—Control GmbH richteten sich nach den zu entrichtenden Benitzungsentgelten
(Infrastrukturbenitzungsentgelt) fur den Zugang zur Schieneninfrastruktur der
Haupt— und Nebenbahnen.3®

(4) Die Regulierungsbehorden nutzten die ihnen zur Verfigung stehenden jahrli-
chen Budgets im Uberpriiften Zeitraum wie folgt aus:

Tabelle 8: Aufwand der Regulierungsbehorden — Soll-Ist—Vergleich in den Jahren 2013 bis 2016
I N A N T
in Mio. EUR
Budget 21,52 23,19 24,12 23,18
E—Control Ist 19,55 20,37 21,89 22,37
in %
Uberbudgetierung 10 14 10 4
in Mio. EUR
Budget 14,67 14,69 14,44 14,84
RTR_GmbH Ist 13,56 13,79 13,28 13,68
in %
Uberbudgetierung 8 7 9 8
in Mio. EUR
Budget 1,65 1,76 1,88 2,09
Schienen— Ist 1,57 1,55 1,73 1,88
Control GmbH in%
Uberbudgetierung 5 14 9 11

Rundungsdifferenzen maglich
Quellen: E=Control; RTR—GmbH; Schienen—Control GmbH; RH

Die Regulierungsbehdrden setzten die Budgets und die darauf basierenden Finan-
zierungsbeitrdge gegeniber dem tatsdchlichen Aufwand durchschnittlich um
rund neun Prozent zu hoch an. Die zu viel bezahlten Finanzierungsbeitrdge wurden
gemald der jeweiligen gesetzlichen Regelungen an die beitragspflichtigen Unterneh-
men zurlickbezahlt oder gutgeschrieben.

Diese Schwellenwerte lagen im Jahr 2015 fur den Bereich Medien bei 258 EUR und fir die Bereiche Telekom-
munikation und Post bei 329 EUR. Unter diesem Schwellenwert war kein Finanzierungsbeitrag féllig und der
Umsatz des betroffenen Unternehmens blieb bei der Berechnung der Finanzierungsbeitrage
unberlcksichtigt.

Laut Verordnung des Bundesministers fur Verkehr, Innovation und Technologie durfte diese insgesamt
finf Promille der Summe des in diesem Jahr zu entrichtenden Infrastrukturbenttzungsentgelts nicht
Ubersteigen.
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Der RH merkte an, dass die Bundeswettbewerbsbehorde (mit Billigung des Bundes-
ministeriums fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) im Gberpriften Zeitraum
die ihr zur Verfigung stehenden Budgetmittel nicht vollstdndig ausnutzte und
Ende 2016 rd. 534.000 EUR an Budgetmitteln ungenutzt waren — dies trotz einer im
internationalen Vergleich geringen Ressourcenausstattung.

Weiters gab der RH zu bedenken, dass das grundsatzliche Gebot zur sparsamen, wirt-
schaftlichen und zweckmaRigen Gebarung eine wirtschaftliche Aufgabenerfillung der
Regulierungsbehorden alleine nicht sicherstellen konnte. Nach Ansicht des RH bestand
—wie in TZ 29 kritisiert — keine Klarheit Uber die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfil-
lung durch den jeweiligen Geschaftsapparat der Regulierungsbehoérden zur Rechtferti-
gung der Hohe der Finanzierungsbeitrage. Der RH hielt vielmehr kritisch fest, dass die

Regulierungsbehorden ihre jahrlichen Budgets regelméRig deutlich zu hoch ansetzten.
Nach Ansicht des RH wirkten die gesetzlich vorgegebenen und grundsatzlich zweckma-
Rigen Ausgabenobergrenzen bei der RTR—-GmbH sowie der Schienen—Control GmbH
nicht, weil sie, wie ersichtlich, zu groRRzligig bemessen waren. Bei der E-Control fehlten
Ausgabenobergrenzen zur Gdnze. Auch der Konsultationsprozess der RTR-GmbH im
Rahmen ihres Budgetierungsprozesses verhinderte deren regelmaRige Uberbudgetie-
rungen nicht.

Der RH empfahl dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit
und Tourismus sowie dem Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie,
im Hinblick auf die wiederholten Uberbudgetierungen sowie die unzureichenden Aus-
gabenobergrenzen darauf hinzuwirken, den Regulierungsbehoérden transparente, wirt-
schaftlich gerechtfertigte Ausgabenobergrenzen vorzugeben. Diese sollten auf den
Ergebnissen der in TZ 24 empfohlenen Analyse der Aufwendungen basieren.

(1) Laut Stellungnahme des Bundeskanzleramts sei nicht ersichtlich, inwieweit die
Ausgabenobergrenze der RTR-GmbH — nicht zuletzt angesichts der stetig wachsen-
den Aufgaben — zu groRzlgig bemessen sei.

(2) Die E=Control hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass sich bisher eine Budgeter-
héhung an speziellen und auch allgemeinen Kostensteigerungen orientiert habe. Nicht
planbar sei fiir die E=Control die Ubernahme zusatzlicher Aufgaben aus gesetzlichen
Vorgaben, deren Eintrittszeitpunkt unvorhersehbar ist, die aber budgetar zu berlck-
sichtigen sind. Budgetunterschreitungen wirden bei der E-Control nicht zu Gewinnvor-
tragen flhren, die in Zukunft nutzbar sind, sondern wiirden umgehend die tatsachli-
chen Regulierungskosten — mit kurzem Zeitverzug — reduzieren.

(3) Die Schienen—Control GmbH hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass die zu hoch
angesetzten Budgets zur Absicherung der unabhéangigen Arbeit der Regulierungsbe-
horde und der kaufméannischen Vorsicht dienen wirden. Eine finanzielle Reserve werde
fir zusatzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Sachverstdndigengutachten
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vorgehalten. Damit konne die Regulierungsbehdrde auch bei erhdhtem Arbeitsanfall
eine effektive Regulierungsarbeit leisten.

Der Aufwand der Regulierungsbehorde sei malRgeblich durch externe Faktoren bedingt.
Bestehe durch diese ein erhdhter Bedarf, werde er durch einen entsprechenden Vorrat
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Rdumlichkeiten etc. abgedeckt; eine Ausga-
benobergrenze sei an sich fraglich.

Der RH erwiderte dem Bundeskanzleramt, dass die regelméaRigen jahrlichen

Uberbudgetierungen der RTR—GmbH (im Uiberpriiften Zeitraum zwischen 7 % und 9 %)
auf wenig ambitionierte Budgetziele hinweisen kdnnten.

Sonstige systembezogene Feststellungen
Personal
(1) Das Personal der Wettbewerbsbehdrden verteilte sich im Jahr 2016 wie folgt:

Abbildung 7: Personal der Wettbewerbsbehorden im Jahr 2016

117
103

33
16
2
Bundeswett- Bundeskartell- E-Control RTR-GmbH Schienen—
bewerbsbehorde anwalt Control GmbH

Quellen: BMJ; BMWFW; Bundeswettbewerbsbehdorde;
E—Control; RTR-GmbH; Schienen—Control GmbH; RH
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Insgesamt verflgten die Wettbewerbsbehdrden im Jahr 2016 Uber rd. 271 Voll-
zeitdquivalente (VZA). Diese filhrten auch nicht-regulatorische Aufgaben aus
(siehe T2 13, TZ 14, TZ 15 und TZ 23).

Der Bundeskartellanwalt und sein Stellvertreter waren im AusmaR von zwei VZA
beim Oberlandesgericht Wien beschaftigt.?”

(2) Das Personal der Bundeswettbewerbsbehoérde und der Bundeskartellanwalt
waren im Rahmen der Bundesverwaltung beschaftigt.?® Die Entlohnung erfolgte
Uber das Schema der Bundesverwaltung.

Obwohl die E—=Control und die RTR—-GmbH per Gesetz kollektivvertragsfahig waren,
nutzten sie diese Bestimmungen nicht und es lagen keine entsprechenden Kollektiv-
vertrage vor. Anstatt dessen beschéftigten beide ihr Personal mit Einzelvertréagen auf
der Basis des Angestelltengesetzes. Dadurch gab es in der E—Control und in der RTR—
GmbH kein transparentes Entlohnungsschema; lediglich die jahrliche Lohnerhéhung
orientierte sich an einem Durchschnitt von Kollektivvertragen anderer Branchen.®®
Die Schienen—Control GmbH richtete sich nach dem Kollektivvertrag des allgemei-
nen Handels.

Der gesamte Personalaufwand der Wettbewerbsbehdrden betrug im Jahr 2016
rd. 26,00 Mio. EUR.

Zuséatzlich waren im Jahr 2016 beim Kartellgericht inkl. Kanzlei rd. 6,26 VZA mit Wettbewerbs— und Regulie-
rungsangelegenheiten befasst.

Der Vorsitzende der KommAustria hatte einen Dienstvertrag mit dem Bundeskanzleramt. Die Mitglieder der
KommAustria hatten einen Dienstvertrag mit dem Vorsitzenden der KommAustria. Das KOG gab fir alle Mit-
glieder der KommAustria fixe Monatsentgelte vor. Fir die in der KommAustria tatigen Mitglieder hat die
RTR-GmbH dem Bund den gesamten Aktivitatsaufwand samt Nebenkosten zu ersetzen. Diese Kosten sind bei
der Festlegung der Finanzierungsbeitrage fiir die Branche Medien von der RTR—-GmbH zu bertcksichtigen.

E—Control: Kollektivvertrag fiir Angestellte der Elektrizitdtsversorgungsunternehmen Osterreichs, Kollektiv-
vertrag Fachverband Gas—Warme, Gehaltsschema fur 6ffentlich Bedienstete und Kollektivvertrag im Hand-
werk und Gewerbe; RTR-GmbH: Kollektivvertrage fir die Angestellten bei Telekommunikationsunterneh-
men, fur Angestellte im Handwerk und Gewerbe, in der Dienstleistung, in Information und Consulting
(Allgemeines Gewerbe) sowie Gehaltsschema fir 6ffentlich Bedienstete (Beamte)
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(3) Der Personalaufwand der Bundeswettbewerbsbehorde und der Geschéftsappa-
rate der Regulierungsbehérden je VZA im Jahr 2016 stellte sich wie folgt dar:

Abbildung 8: Personalaufwand je Vollzeitdquivalent im Jahr 2016

107.219

90.940

81.038
) I
Bundeswett- Schienen—
bewerbsbehorde E=Control RTR-GmbH Control GmbH

Rundungsdifferenzen moglich

Quellen: BMWFW; E—Control; RTR—-GmbH; Schienen—Control GmbH; RH

Der durchschnittliche Personalaufwand je VZA der Wettbewerbsbehérden lag bei
rd. 88.500 EUR im Jahr 2016. Die E—Control und die RTR—-GmbH Uberschritten die-
sen Wert.

Der RH kritisierte, dass bei der Errichtung der Wettbewerbsbehorden unterschiedli-
che Rechtsgrundlagen fiir die Beschaftigung des Personals geschaffen wurden und
dadurch grundsatzlich vergleichbare Tatigkeiten unterschiedlich entlohnt wurden.
Weiters war die Personaldurchlassigkeit zwischen den Wettbewerbsbehorden auf-
grund ihrer organisatorischen bzw. rechtlichen Eigenstandigkeit sowie der kritisier-
ten Entlohnungsdifferenzen erheblich eingeschrankt und der notwendige Wissens-
transfer aufgrund der in TZ 7 erorterten Marktanderungen erschwert.

Ferner hielt der RH kritisch fest, dass die E—Control und die RTR—GmbH durch den
Abschluss von Einzelvertragen eine intransparente Entlohnung der Beschéftigten
schufen, obwohl beide kollektivvertragsfahig waren.

Weiters verwies der RH auf seine Kritik hinsichtlich der fehlenden Steuerungsinstru-

mente zur Gewahrleistung der effizienten Leistungserbringung (siehe TZ 29),
wodurch die Wirtschaftlichkeit der Personalausstattung nicht beurteilbar war.
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Der RH empfahl dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
im Zusammenwirken mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fir
Nachhaltigkeit und Tourismus, dem Bundesministerium fur Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz sowie dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und
Technologie, im Zuge der in TZ 30 empfohlenen umfassenden Strukturreform der
Wettbewerbsbehorden eine einheitliche Rechtsgrundlage flr die Beschaftigung des
Personals auf Basis eines Kollektivvertrags zu schaffen. Die Entlohnung des Personals
sollte sich an den Bezugshohen des Vertragsbedienstetengesetzes des Bundes
orientieren.

Zur Sicherung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes verwies der RH auf den in
TZ 29 empfohlenen Aufbau von zweckmaéaRigen und wirksamen kaufmannischen
Steuerungsinstrumenten.

(1) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort sei diese Empfehlung von der Bundeswettbewerbsbehdrde erfiillt.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fir Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz seien die hohen rechtsstaatlichen Standards fir den Vollzug des
allgemeinen Wettbewerbsrechts bzw. Kartellrechts in Osterreich durch Kartellge-
richt, Kartellobergericht und die kartellrechtlichen Amtsparteien zu erhalten. Kollek-
tivvertrage auf Grundlage des Vertragsbedienstetengesetzes seien daflr
ungeeignet.

(3) Laut Stellungnahme der Bundeswettbewerbsbehorde seien Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bereits nach kurzer Zeit sehr attraktiv fir Unternehmen, andere
internationale Institutionen und Anwaltskanzleien. Dies, in Verbindung mit dem
niedrigen Besoldungsschema des Bundes und mangelnden Aufstiegschancen, hatte
dazu gefiihrt, dass die Bundeswettbewerbsbehorde regelmalig Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verliere. Der Vorschlag des RH, im Zuge einer Strukturreform ein
einheitliches Schema fir alle im Wettbewerbsvollzug tatigen Bediensteten zu schaf-
fen, werde daher ausdrucklich begriiRt.

Im Zuge einer Strukturreform musse auf eine sachgemalRe Ausstattung geachtet
werden. Eine institutionelle Zusammenfihrung aller Wettbewerbsagenden hétte
klar den Vorteil, dass sowohl Synergien geschaffen werden kénnten als auch kurzfris-
tige Umverteilungen nach Bedarf moglich waren.

(4) Die E—Control merkte in ihrer Stellungnahme an, dass vor allem die Energiebran-
che der fir die Personalauswahl relevante Recruiting—Markt sei. Interdisziplinares
Arbeiten in Teams mit hoher Expertise und Eigenverantwortung seien wichtige Ele-
mente der Personalauswahl. Auch die Europaische Kommission wiirde in Auslegung
der Bestimmungen der Binnenmarktrichtlinie den Standpunkt vertreten, dass die
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nationale Regulierungsbehorde vor dem Hintergrund der Komplexitdt der Regulie-
rungsaufgaben in der Lage sein muss, ausreichend qualifiziertes Personal unter-
schiedlicher Professionen anzuziehen.

Weiters verwies die E—Control auf die Sonderbelastungen aus Anlass des Abgangs
der Alt—Vorstande. Im Jahr 2017 lage der durchschnittliche Personalaufwand sowohl
ohne als auch mit Vorstand unterhalb von 100.000 EUR und damit ca. auf dem
Niveau der Finanzmarktaufsicht bzw. rd. 10 % oberhalb der RTR-GmbH.

Die Anzahl der NutznieRer individueller Gehaltserhéhungen wirde sinken (2017:
weniger als 25 %, 2018: weniger als 17 %, 2019: weniger als 8 %) und sei Ergebnis
einer generellen Entscheidung des Vorstands.

(5) Laut Stellungnahme der Schienen—Control GmbH bestehe zwischen ihr und
anderen Regulierungsbehorden durchaus eine Personaldurchlassigkeit (z.B. Mitar-
beiterwechsel von der E—Control zur Schienen—Control GmbH). Weiters sei ein
Abteilungsleiter der E-Control Mitglied der Schienen—Control Kommission. Ebenso
finde zwischen den Regulierungs— und Wettbewerbsbehdrden ein Wissenstransfer
und mit der Bundeswettbewerbsbehérde und dem Bundeskartellanwalt immer wie-
der ein allgemeiner Austausch statt.

Ebenso erscheine es der Schienen—Control GmbH fraglich, ob das derzeit in den
Regulierungsbehorden tatige Personal zu den vom RH empfohlenen Bedingungen
einer neu strukturierten Regulierungsbehorde zur Verfligung stehe.

Der RH stellte gegenlber dem Bundesministerium fur Verfassung, Reformen, Dere-
gulierung und Justiz klar, dass die gegenstandliche Empfehlung weder das Kartellge-
richt noch das Kartellobergericht betraf. Vielmehr stellte der RH die Empfehlung auf
die Strukturreform der Wettbewerbsbehorden ab, bei der eine einheitliche Rechts-
grundlage fir die Beschéftigung des Personals u.a. mit einem einheitlichen Bezugs-
schema geschaffen werden sollte.
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Geschaftsfihrende Leitungsorgane und Aufsichtsrate —
Bestellung sowie Bezlige und Vergltungen

(1) Die Auswahl und Bestellung der geeigneten Personen fiir die geschéftsfihrenden
Leitungsorgane der Wettbewerbsbehorden erfolgte durch ein Ausschreibungsver-
fahren, jedoch aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Bestimmungen:

Tabelle 9: Gesetzliche Grundlagen fur die Ausschreibungsverfahren

Organisations- - gesetzliche
Sektor cinheit Leitungsorgan Gl e Bestellung

sektoren- Bundeswettbe-  Generaldirektor Ausschreibungsge- Bundesprasidentin bzw.

Ubergrei- werbsbehorde setz, Wettbe- Bundesprasident auf Vor-

fend werbsgesetz schlag der Bundesregierung

Energie E—Control Vorstand Stellenbesetzungs- Bundesministerin bzw.
gesetz, Bundesminister fur
E—Control-Gesetz Wissenschaft, Forschung und

Wirtschaft
Medien KommAustria Mitglieder der ~ KommAustria— Bundesprasidentin bzw.

KommAustria Gesetz Bundesprasident auf Vor-
schlag der Bundesregierung
im Einvernehmen mit dem
Hauptausschuss des

Nationalrates

Medien RTR-GmbH Geschaftsfihrer Stellenbesetzungs— Bundeskanzlerin bzw.
gesetz, KommAust- Bundeskanzler
ria—Gesetz
Telekommu- RTR-GmbH Geschaftsfihrer Stellenbesetzungs- Bundesministerin bzw.
nikation gesetz, KommAus- Bundesminister fur Verkehr,
und Post tria—Gesetz Innovation und Technologie
Schiene Schienen— Geschéftsfihrer Stellenbesetzungs- Bundesministerin bzw.
Control GmbH gesetz, Eisenbahn- Bundesminister fur Verkehr,
gesetz 1957 Innovation und Technologie
Quelle: RH

Die Mitglieder der KommAustria waren auf sechs Jahre bestellt, die Gbrigen
geschaftsfihrenden Leitungsorgane waren fir die Dauer von funf Jahren bestellt,
wobei eine Wiederbestellung zuldssig war.

(2) Die Hohe der Entlohnung basierte je nach Wettbewerbsbehorde gleichfalls auf
unterschiedlichen rechtlichen Bestimmungen.

Der Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehorde erhielt ein Fixgehalt gemaR
Gehaltsgesetz fur Bundesbedienstete.*©

Fir den Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehorde war gemalt § 8 WettbG ein Fixgehalt der Funkti-
onsgruppe 9 der Verwendungsgruppe Al gemal} § 31 Gehaltsgesetz vorgesehen.
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Die finf hauptberuflichen Mitglieder der KommAustria bezogen gemall KOG ein
Monatsentgelt gemal Richterbezugsschema.*

Fir die rechtliche Gestaltung der Anstellungsvertrage der geschaftsfiihrenden Lei-
tungsorgane der Regulierungsbehorden war grundséatzlich die Bundes—Vertrags-
schablonenverordnung anzuwenden. Die Hohe der Entlohnung der geschaftsfiih-
renden Leitungsorgane der Regulierungsbehérden war nach dem
Stellenbesetzungsgesetz festzulegen. Dieses erlaubte allerdings eine branchenibli-
che Hohe der Entlohnung, da die Regulierungsbehorden nicht Gberwiegend aus
Mitteln des Bundes finanziert wurden. Die beiden Vorstandsmitglieder der E-Con-
trol erhielten nach deren Bestellung durch die Bundesministerin bzw. den Bundes-
minister fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft einen mit dem Aufsichtsrat
vereinbarten Bezug. Die zwei Geschéaftsfihrer der RTR-GmbH und die Geschaftsfih-
rerin der Schienen—Control GmbH erhielten einen von der zustandigen Bundesmi-
nisterin bzw. vom zustandigen Bundesminister festgelegten Bezug.

(3) Ein Vergleich der durchschnittlichen Einkommen der maRgeblichen Entschei-
dungstrager der KommAustria und der Bundeswettbewerbsbehorde sowie der
geschaftsfihrenden Leitungsorgane der Regulierungsbehorden flr das Jahr 2016
(gemél Einkommensbericht des RH (Reihe Einkommen 2017/1)) ergab:

Tabelle 10:  Durchschnittliche Einkommen der maRgeblichen Entscheidungstrager je

Vollzeitdquivalent im Jahr 2016

Organisationseinheit durchschnittliches Einkommen
in EUR
KommAustria 115.469
Bundeswettbewerbsbehdrde 144.388
E-Control 359.719
RTR-GmbH 223.076
Schienen—Control GmbH 134.221
Durchschnitt 195.375

Rundungsdifferenzen moglich
1 inklusive Einmaleffekt aufgrund des Vorstandswechsels im Mérz 2016
Quellen: KOG; WettbG; RH

Das Einkommen setzte sich aus dem Jahresbruttoeinkommen, den Sonderzahlungen,
den Erfolgskomponenten und den freiwilligen Sozialaufwendungen zusammen, wobei
der Zeitpunkt des ZuflieBens malgebend war. Die ausgewiesenen Durchschnittsein-
kommen wurden auf Basis von VZA errechnet. Ein VZA entsprach einem ganzjahrigen

Gemalk § 14 KOG geblihrte dem Vorsitzenden der KommAustria ein Gehalt eines Richters der Gehalts-
gruppe R3, Gehaltsstufe 6 nach § 66 Richter— und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz (RStDG), dem Vorsitzen-
den-Stellvertreter ein Gehalt eines Richters der Gehaltsgruppe R2, Gehaltsstufe 6 nach § 66 RStDG sowie
den Ubrigen Mitgliedern ein Gehalt eines Richters der Gehaltsgruppe R2, Gehaltsstufe 5 nach § 66 RStDG.
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Arbeitsverhdltnis mit vollem Beschaftigungsausmall. Die angefiihrten Durchschnitts-
werte konnten auch Zahlungen an ausgeschiedene Personen beinhalten (Einmal-
effekte). Dies betraf beispielsweise den Wechsel des Vorstands bei der E-Control im
Jahr 2016.

Die Hohen der durchschnittlichen Einkommen der mafRgeblichen Entscheidungstrager
im Jahr 2016 lagen mit rd. 134.000 EUR je VZA bei der Schienen—Control GmbH und
mit rd. 359.700 EUR bei der E=Control um mehr als 200 % auseinander. Die RTR—
GmbH zahlte die zweithdchsten Bezige.

Im Marz 2016 wurde der Vorstand der E—Control aufgrund des Ablaufs der gesetz-
lichen Funktionsperiode neu bestellt und die Bezlige der Vorstandsmitglieder wurden
verringert.

Im Juli 2017 erfolgte die Neubestellung eines Geschéftsfihrers der RTR-GmbH auf-
grund der Pensionierung des Vorgangers; gleichzeitig wurde der Bezug ebenfalls
verringert.

Die Summe der durchschnittlichen Einkommen der malgeblichen Entscheidungs-
trager der Wettbewerbsbehdrden (insgesamt 7 VZA) betrug im Jahr 2016
rd. 1,56 Mio. EUR; der Durchschnitt je Wettbewerbsbehorde lag beird. 195.000 EUR.

(4) Die RTR-GmbH und die Schienen—Control GmbH verflgten Uber einen vier— bzw.
sechskopfigen Aufsichtsrat. Die E—Control besall ebenfalls — obwohl sie eine Anstalt
offentlichen Rechts war — einen Aufsichtsrat, bestehend aus vier Mitgliedern. Alle
drei Aufsichtsrate waren auf finf Jahre bestellt.

Die Bestellung der Aufsichtsrate erfolgte:

bei der E—Control durch die Bundesregierung auf Vorschlag des Bundesministers fir
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft;

bei der RTR—GmbH fiir zwei Mitglieder durch den Bundeskanzler, fir zwei Mitglieder
durch die Bundesministerin bzw. den Bundesminister fur Verkehr, Innovation und
Technologie; je ein Mitglied bestimmten die Vollversammlung der KommAustria und
die Telekom—Control-Kommission aus ihren Reihen sowie

bei der Schienen—Control GmbH durch die Bundesministerin bzw. den Bundesminis-
ter fur Verkehr, Innovation und Technologie.

(5) Die Vergltung der Aufsichtsrate der E—Control war gemaR E—ControlG vom
Bundesminister flr Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft festzusetzen. Die
Vergltungen der Aufsichtsrate der RTR—-GmbH setzte der Bundeskanzler im Einver-
nehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister fir Verkehr, Innovation
und Technologie und jene der Schienen—Control GmbH die Bundesministerin bzw.
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der Bundesminister flir Verkehr, Innovation und Technologie per Gesellschafterbe-
schluss fest.

Die Vergltungen bestanden aus einer pauschalen Vergitung zuziglich eines Sit-
zungsgelds und stellten sich im Jahr 2016 wie folgt dar:

Tabelle 11:  Aufsichtsratsvergltung der Regulierungsbehorden im Jahr 2016

. . Aufsichtsrats- nzieller Aufwand
Regulierungsbehorde o A
mitglieder gesamt
Anzahl in EUR
E—Control 4 19.890 4,973
RTR—GmbH 6 13.560 2.260
Schienen—Control GmbH 4 7.900 1.975

1 ohne Arbeitnehmervertreter

Quellen:E—Control; RTR—-GmbH; Schienen—Control GmbH; RH

Die Grundvergltung eines Mitglieds des Aufsichtsrats lag zwischen 1.000 EUR (Mit-
glied) und 3.315 EUR (Vorsitz) zuziglich Sitzungsgelder in der Hohe zwischen 70 EUR
und 150 EUR pro Sitzung und wurde aus dem Verwaltungsaufwand der jeweiligen
Regulierungsbehorde gedeckt.

Der RH hielt die auf die zersplitterte Struktur der Wettbewerbsbehorden zurlickzu-
fihrenden unterschiedlichen Auswahl— und Bestellungsmodalitaten der geschéfts-
fihrenden Leitungsorgane und Aufsichtsrate fest. Er wies kritisch auf die groRe
Bandbreite der Bezugshohen der geschaftsfiihrenden Leitungsorgane der Wettbe-
werbsbehdérden bei grundsatzlich dhnlich gelagertem Aufgabenkatalog (siehe TZ 4
und TZ 5) hin. Weiters gab der RH kritisch zu bedenken, dass die Flihrungskrafte der
Regulierungsbehorden —wie in TZ 16 ausgefiihrt — nur ein geringes strategisches
Risiko aufgrund der gesetzlichen Finanzierungsgarantien und der gesetzlich ausge-
schlossenen Gewinnerzielungsabsicht zu tragen hatten. Weiters hielt der RH auch
die Uber das jeweilige Sitzungsgeld hinausgehende pauschale Vergltung der
Aufsichtsrate fur nicht gerechtfertigt. Der RH sah daher im Rahmen der in TZ 30
empfohlenen umfassenden Strukturreform der Wettbewerbsbehdrden ein erheb-
liches Einsparungspotenzial durch die Reduktion der Anzahl der maligeblichen Ent-
scheidungstragerinnen und —trager.*?

statt aktuell sechs Geschaftsfihrer nur noch zwei oder drei Geschéftsfihrer und nur noch ein mehrkopfiger
Aufsichtsrat; Einsparungspotenzial ohne Lohnnebenkosten von rd. 1 Mio. EUR pro Jahr
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Der RH empfahl dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
im Zusammenwirken mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fir Nach-
haltigkeit und Tourismus sowie dem Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und
Technologie, auf einheitliche Auswahl—und Bestellungsmodalitaten der geschaftsfih-
renden Leitungsorgane und Aufsichtsrate hinzuwirken. Weiters empfahl er dem Bun-
desministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort im Zusammenwirken mit
diesen Bundesministerien, nach der in TZ 30 empfohlenen umfassenden Strukturre-

form der Wettbewerbsbehorden die Hohe der Bezlige der geschéftsfiihrenden Lei-
tungsorgane an den Spitzenbezligen der Bundesbediensteten zu orientieren.

Ferner empfahl der RH dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fir Nach-
haltigkeit und Tourismus sowie dem Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und
Technologie, die Aufsichtsratsvergitungen zu vereinheitlichen und bei der Festle-
gung der Vergltung der Aufsichtsratsmitglieder deren geringes wirtschaftliches
Risiko zu bertcksichtigen.

(1) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort erfiille die Bundeswettbewerbsbehorde bereits diese Empfehlung.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und Tech-
nologie wirden im Zusammenhang mit der Auswahl und Bestellung von geschafts-
fihrenden Leitungsorganen die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen (wie
z.B. Stellenbesetzungsgesetz, Vertragsschablonen—Verordnung), aber auch Regelun-
gen wie der Public Corporate Governance Kodex eingehalten. Dies gelte auch im
Zusammenhang mit der Festlegung von Bezligen, die daher in angemessener Hohe
festgelegt seien. Die aktuell festgelegten Aufsichtsratsvergltungen und Sitzungsgel-
der wirden ebenfalls angemessen erscheinen.

Das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie beflirworte eine
Vereinheitlichung der Sitzungsgelder sowie der Aufsichtsratsvergitungen in ange-
messener Hohe. Es teile jedoch nicht die Auffassung des RH, dass eine pauschale
Vergltung der Aufsichtsratsfunktion ungerechtfertigt sei, sofern man der Aufsichts-
ratsfunktion eine angemessene Bedeutung beimesse.

(3) Laut Stellungnahme der RTR-GmbH sei der Jahresbruttolohn wesentlich gesun-
ken und betrage durch die Neubestellung des Geschaftsfihrers flir den Fachbereich
Medien ab dem 3. Quartal 2017 durchschnittlich 170.000 EUR.

Der RH erwiderte dem Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie,
dass die kaufméannischen Rahmenbedingungen der Regulierungsbehorden (geringe
Risikointensitdt, Nichtgewinnerzielung) verstarkt bei den Uber das jeweilige
Sitzungsgeld hinausgehenden Aufsichtsratsverglitungen berlcksichtigt werden
sollten.
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Frauenanteil in den geschaftsfihrenden Leitungsorganen
und den Aufsichtsraten

Die rechtlichen Vorgaben sowie Empfehlungen zur Reprédsentation von Frauen in
Unternehmen und ihrem Anteil in Leitungsfunktionen fanden sich insbesondere

in der EU—Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und
Gleichbehandlung von Madnnern und Frauen in Arbeits— und Beschaftigungsfragen,
im Public Corporate Governance Kodex, demzufolge bei der Besetzung frei werden-
der Aufsichtsratsmandate auf ein paritdtisches Verhaltnis von Frauen und Mannern
hinzuwirken und Uber den Erfolg von MaRnahmen im Public Corporate Governance
Bericht zu berichten war und

im Beschluss der Bundesregierung 2011 zur Erreichung eines Frauenanteils von
25 % bis Ende 2013 und von 35 % bis Ende 2018 in den Aufsichtsgremien &ffentli-
cher Unternehmen des Bundes.

Bezugnehmend auf den von der Bundesregierung beschlossenen Frauenanteil fr
Mitglieder des Aufsichtsrats ergab sich im Jahr 2016 fur die Regulierungsbehérden
insgesamt ein durchschnittlicher Frauenanteil von rd. 47 %; bei der E-Control betrug
dieser 50 %, bei der RTR—-GmbH rd. 17 % sowie bei der Schienen—Control GmbH
75 %.

Im Vergleich dazu waren im Jahr 2016 auf der Ebene der geschéftsfihrenden Lei-
tungsorgane der Wettbewerbsbehorden zwei Frauen Mitglied der KommAustria
sowie eine Geschaftsfihrerin bei der Schienen—Control GmbH tatig. Somit ergab
sich ein durchschnittlicher Frauenanteil bei den geschaftsfiihrenden Leitungsorga-
nen der Uberpriften Wettbewerbsbehorden von rd. 27 %.

Der RH hielt positiv fest, dass der von der Bundesregierung vorgegebene Frauenan-
teil in den Aufsichtsrdaten der Regulierungsbehérden —abgesehen von der RTR—
GmbH —bereits den Zielwert von 2018 erreicht hatte. Der RH sah aber beim Frauen-
anteil der geschaftsfihrenden Leitungsorgane der Wettbewerbsbehdérden noch
einen klaren Aufholbedarf.

Der RH empfahl dem Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
im Zusammenwirken mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fur
Nachhaltigkeit und Tourismus sowie dem Bundesministerium fir Verkehr, Innova-
tion und Technologie, bei der Bestellung von kinftigen geschaftsfihrenden Lei-
tungsorganen im Bereich der Wettbewerbsbehorden den Frauenanteil gemals den
Zielwerten der Bundesregierung fiir 2018 umzusetzen.
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(1) Laut Stellungnahme des Bundeskanzleramts seien seit Oktober 2016 drei der
funf Mitglieder der KommAustria Frauen.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Digitalisierung und Wirtschafts-
standort habe es in der Bundeswettbewerbsbehorde eine geschlechtergerechte
Besetzung in der neu geschaffenen Struktur der Bundeswettbewerbsbehorde durch
Bestellung einer weiblichen und einer mannlichen Person erreicht.

(3) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und Tech-
nologie werde die von der Bundesregierung festgelegte Frauenquote eingehalten.
Dies gelte auch fir die vom Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Techno-
logie nominierten Aufsichtsratsmandate der RTR—GmbH (derzeit eine Frau und ein
Mann).

(4) Die KommAustria merkte in ihrer Stellungnahme an, dass seit Oktober 2016 drei
der finf Mitglieder Frauen seien.

Steuerung der Effizienz der Leistungserbringung

(1) Die Wettbewerbsbehoérden mussten bei der Verwendung der Mittel das Gebot
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit sowie ZweckmaRigkeit beachten. Ferner hatten
die Regulierungsbehdrden u.a. die Bestimmungen des UGB hinsichtlich der Sorg-
faltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden, um u.a. einen wirtschaftli-
chen Mitteleinsatz zu gewdhrleisten. AuBerdem verfolgte der Gesetzgeber bei der
Grundung der Geschaftsapparate der Regulierungsbehorden (siehe TZ 21) u.a. das
Ziel, effiziente Arbeitsablaufe zu ermdglichen.

Die Wettbewerbsbehorden Uberwachten meist die Einhaltung von
finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, wie bspw. die Ausschopfung der einzelnen Bud-
getpositionen, sowie einzelne Kategorien von Aufwendungen (Reisespesen, EDV—
Kosten, Biroaufwand etc.). Tatsachlich lagen zur Zeit der Gebarungstberprifung
keine aussagekraftigen Grundlagen flr Beurteilungen der Wirtschaftlichkeit der
Leistungserbringung durch die Wettbewerbsbehdrden vor. Die Kostenrechnungssys-
teme konnten dies aufgrund ihrer Konzeption — Berechnung der Finanzierungsbei-
trage der beitragspflichtigen Unternehmen ohne Effizienzbeurteilungen der Aufga-
benerledigung — nicht leisten.

(2) Die Bundeswettbewerbsbehorde war in die Kosten—und Leistungsrechnung des
Bundesministeriums fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft eingegliedert.*?
Die Kosten— und Leistungsrechnung war als nachtragliche Kostenerfassung aufge-

Die Bewadltigung von betriebsbedingten Verwaltungsaufgaben durch die Supportbereiche im Bundesministe-
rium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort bzw. die Erflllung der im WettbG definierten Aufgaben durch
die Bundeswettbewerbsbehorde regelte die ,,Anordnung Uber die Zusammenarbeit zwischen dem Bundes-
ministerium fur Wirtschaft, Familie und Jugend, Zentralleitung und der Bundeswettbewerbsbehorde®.
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baut. Das Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft teilte die
jahrlich angefallenen Kosten mittels eines geschatzten Mitarbeitereinsatzes in VZA
je Leistungsart auf. Der tatsachliche Leistungsanfall in Form einer prozessorientier-
ten Ressourcenerfassung wurde nicht erhoben.

Der Bundeskartellanwalt sowie die Aufsichtsbehorde fir Verwertungsgesellschaften
waren als Teil des Oberlandesgerichts Wien in die Kosten— und Leistungsrechnung
des Bundesministeriums flr Justiz integriert. Das Bundesministerium fir Justiz
konnte diese beiden kostenmaRig nicht gesondert abbilden. Den tatsachlichen Leis-
tungsanfall in Form einer prozessorientierten Ressourcenerfassung erhoben der
Bundeskartellanwalt und die Aufsichtsbehorde flr Verwertungsgesellschaften eben-
falls nicht.

(3) Die Kostenrechnung der Regulierungsbehorden war fir die verursachungsge-
rechte Berechnung der Finanzierungsbeitrdage der beitragspflichtigen Unternehmen
konzipiert. In einem ersten Schritt wurden die Kosten basierend auf dem vorliegen-
den jahrlichen Gesamtaufwand den Sektoren sowie gegebenenfalls zusatzlich den
nicht—regulatorischen Aufgaben (z.B. Forderungsabwicklung) zugeordnet. Anschlie-
Rend erfolgte je Sektor die Kostenvorschreibung in Form der Finanzierungsbeitrage.
Eine kaufmannische Steuerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung war
daher nicht primares Ziel der vorliegenden Kostenrechnungen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der RTR-GmbH erfassten zwar ihre Leistungen kostentrdgerbezo-
gen, Auswertungen Uber die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung lagen zur
Zeit der Gebarungslberprifung nicht vor.

Bereits im Jahr 2016 stellte der RH in seinem Bericht ,Energie—Control Austria“
(Reihe Bund 2016/1, TZ 10) die fehlenden Instrumente zur unternehmensinternen
Ressourcen—, Ziel— und Leistungssteuerung fest. Die E—Control beschrankte das
Management—Reporting weiterhin auf Kennzahlen der Finanzrechnung.

Der RH kritisierte, dass die Wettbewerbsbehdrden Uber keine zweckmaRigen und
wirksamen Steuerungsinstrumente zur Gewahrleistung der effizienten Leistungser-
bringung verflgten, trotz des urspriinglichen Ziels des Gesetzgebers, effiziente
Arbeitsabldufe durch ausgegliederte Geschaftsapparate zu erreichen. Die vorliegen-
den Kostenrechnungsinstrumente der Regulierungsbehérden dienten nach Ansicht
des RH primaér Kalkulationszwecken fiir eine verursachungsgerechte Vorschreibung
der Finanzierungsbeitrage.

Die Bundeswettbewerbsbehorde, der Bundeskartellanwalt sowie die Aufsichtsbe-
horde flr Verwertungsgesellschaften waren zwar in die Kosten— und Leistungsrech-
nung des Bundesministeriums flr Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft bzw. des
Bundesministeriums fir Justiz eingebunden. Der RH kritisierte aber, dass bei den
genannten Einrichtungen betriebswirtschaftliche Steuerungsaspekte (bspw. Steue-
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rung der Produktivitat mittels betriebswirtschaftlicher Kennzahlen) keine wesentli-
che Rolle spielten. Zusammenfassend hielt der RH kritisch fest, dass die fehlende
kaufmannische Steuerung der Wettbewerbsbehorden eine Beurteilung der effizien-
ten Aufgabenerledigung ausschloss.

Der RH empfahl dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
im Zusammenwirken mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fir
Nachhaltigkeit und Tourismus, dem Bundesministerium flr Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz sowie dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und
Technologie, einer effizienten Aufgabenerledigung durch die Wettbewerbsbehdrden
hohe Prioritat einzurdumen sowie den Aufbau von zweckmaRigen und wirksamen
kaufmannischen Steuerungsinstrumenten in den Wettbewerbsbehdrden zu
bewirken.

(1) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums fir Verfassung, Reformen, Deregu-
lierung und Justiz seien die Aufgaben des Kartellgerichts, des Kartellobergerichts,
des Bundeskartellanwalts und der Aufsichtsbehorde flir Verwertungsgesellschaften
gesetzlich klar determiniert. Prioritat habe hier der rechtsstaatlich korrekte Vollzug
dieser Aufgaben. Der Personalstand des Bundeskartellanwalts und der Aufsichtsbe-
horde falle neben den Personalkosten sowie den Ublichen Biroaufwendungen der
Kosten fiir den Vollzug dieser Aufgaben kaum ins Gewicht. Der Aufbau von zweck-
mafRigen Steuerungsinstrumenten werde jedoch Gberprift.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und Tech-
nologie achte es im Rahmen der Eigentimerverwaltung grundsatzlich auf Aspekte
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit. Im Hinblick auf kaufmanni-
sche Rechnungs— und Steuerungsinstrumente hielt das Bundesministerium fur Ver-
kehr, Innovation und Technologie fest, dass eine Anpassung und Optimierung sol-
cher Systeme zum normalen Aufgabenbereich des Unternehmens gehore.

(3) Die E—-Control gab in ihrer Stellungnahme an, dass sie Uber ein aussagekraftiges
Planungs— und Berichtswesen verflige. Der Vorstand der E-Control habe zu jedem
Zeitpunkt umfassende kommerzielle Informationen zur wirtschaftlichen und zweck-
mafigen Fihrung der E=Control, worlber er auch zu jedem Zeitpunkt Bericht erstat-
ten konne und dieser Verpflichtung auch regelméaRig in den Aufsichtsratssitzungen
der E=Control und jahrlich im Wirtschaftsausschuss nachkomme.

Es wirden insbesondere die komplexen regulatorischen Tatigkeiten sowie deren
ZweckmaRigkeit dokumentiert und damit insbesondere der Offentlichkeit, dem Par-

lament, der Europaischen Union und allen Marktteilnehmern offengelegt.

Anreize zur wirtschaftlichen Fihrung seien gesetzt worden. Auf Basis des Doppel-
budgets lagen fur jeden Vorstandsbereich, jede Abteilung und ausgewdhlte Projekte
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jahrliche bzw. monatliche Plan—Ist=Vergleiche vor und bisher habe sich eine Kosten-
entwicklung unter den durch den Aufsichtsrat genehmigten Budgets ergeben. Diese
wirtschaftlichen Steuerungsinstrumente hatten zu einer erheblichen Kostensenkung
von nahezu 2 Mio. EUR innerhalb nur eines Jahres gefiihrt, was die Wirksamkeit
dieser Instrumente unterstreiche.

(4) Laut Stellungnahme der Schienen—Control GmbH verflige sie Gber ausreichende
kaufmannische Steuerungsinstrumente (z.B. Soll-Ist—Vergleich, Liquiditdtsplanung
und —rechnung, Kontrolle der MaRnahmenumsetzung). Der Aufwand der Schienen—
Control GmbH und der Schienen—Control Kommission sei im Vergleich zu anderen
Wettbewerbsbehorden gering. Auch hinge der Aufwand mafgeblich von Faktoren
ab, welche die Behorde selbst nicht beeinflussen konne. Die Schienen—Control GmbH
sehe den Aufbau von weiteren Steuerungs— und Kontrollsystemen als unverhaltnis-
mafig an.

(1) Der RH erwiderte dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Techno-
logie, dass die Kostenrechnung der Regulierungsbehdérden in erster Linie fur eine
verursachungsgerechte Berechnung der Finanzierungsbeitrdge der beitragspflichti-
gen Unternehmen konzipiert war. Konkret ware daher bei der Einfihrung von kauf-
mannischen Steuerungsinstrumenten —ergdnzend zur verursachungsgerechten
Verteilung von Kosten — auch die Steuerung der einzelnen Prozesse und Leistungen
unter Wirtschaftlichkeitsaspekten zu analysieren und die Steuerungsinstrumente
waren auf die effiziente Aufgabenerledigung zu fokussieren (z.B. Einfihrung einer
Ressourcenerfassung und einer prozessorientierten Kostentragerrechnung).

(2) Der RH entgegnete der E-Control, dass sich das Controlling im Wesentlichen auf
die Einhaltung der vorgegebenen Budgets beschrankte. Der RH wiederholte seine
Feststellung, dass die Kostenrechnung der E-Control primar zur verursachungsge-
rechten Weiterverrechnung der in der Finanzbuchhaltung angefallenen Aufwendun-
gen an die beitragspflichtigen Unternehmen in Form der Finanzierungsbeitrage
diente. Effizienziiberlegungen im Sinne einer Kostenrechnung wie auch die Plausibi-
lisierung der Budgetannahmen spielten dabei keine wesentliche Rolle. Ressourcen-
aufzeichnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch Prozessanalysen zur
Steuerung einer effizienten Leistungserbringung fehlten daher bzw. waren nicht
Gegenstand des Controllings. Von einer Kostenrechnung im eigentlichen Sinne
konnte daher nicht gesprochen werden, sondern nur von einem Finanzcontrolling.
Der RH erachtete sowohl fur die laufende Ressourceneinsatzsteuerung als auch fir
die Plausibilisierung von Planungspramissen die Einfihrung von zweckmaRigen und
wirksamen Steuerungsinstrumenten — konkret einer von der Finanzbuchhaltung
getrennten Kostenrechnung — fiir notwendig. Er bekréftigte daher seine diesbezlig-
liche Empfehlung an das Bundesministerium flr Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort.
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(3) Der RH entgegnete der Schienen-Control GmbH, dass sich die Steuerung der
Effizienz der Leistungserbringung dhnlich wie in den anderen Regulierungsbehorden
im Wesentlichen auf die Einhaltung der vorgegebenen Budgets beschrankte und
nicht hinreichende Elemente einer geeigneten Kostenrechnung mit angeschlosse-
nem Kostencontrolling enthielt. Aufgrund der geringen GréRe der Organisationsein-
heit sind dem wirtschaftlichen Einsatz von kaufméannischen Steuerungsinstrumen-
ten natlrlich Grenzen gesetzt. Allerdings entbindet dies nicht von einer wirksamen
wirtschaftlichen Uberwachung der Prozesse zur Leistungserstellung z.B. durch
Ressourcenaufzeichnungen.

Organisationsreformansatze

(1) Wahrend der innerstaatlichen Umsetzung des europaischen Wettbewerbsrechts
gab es mehr oder weniger konkrete Organisationsreformansatze. Dazu gehorten
auch die von mehreren Bundesregierungen abgegebenen Absichtserklarungen in
Bezug auf die (Weiter—)Entwicklung des Gsterreichischen Wettbewerbsrechts und
der dementsprechenden Behdrdenstruktur in deren Regierungs— bzw. Arbeitspro-
grammen (siehe TZ 8). Aber auch Institutionen wie der Osterreich—Konvent**, die
Kammer fir Arbeiter und Angestellte fiir Wien#, die Aufgabenreform— und Deregu-
lierungskommission*¢, das WIFO#, der Beirat fir Wirtschafts— und Sozialfragen zum
Osterreichischen Wettbewerbsrecht*®, Gutachter sowie zahlreiche Autoren in der
Literatur zum Wettbewerbs— und Regulierungsrecht analysierten verschiedene
(Teil-)Aspekte der osterreichischen Wettbewerbspolitik und machten Vorschlage
zur Reform des Rechtssystems einerseits und der Behordenstruktur andererseits.

Bericht des Osterreich—Konvents, 2004/2005, insbesondere Ausschussberichte 6 und 7,
http://www.konvent.gv.at/K/M_I/K.shtml

Studie: ,,REGULATIE, REGULierungsbehérden — Analyse der demokraTlErechtlichen Rahmenbedingungen”
von Priv.—Doz. Dr. Konrad Lachmayer, 2014,
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/WirtschaftundPolitik/studien/Regulatie.html
Abschlussbericht der Aufgabenreform— und Deregulierungskommission, Juni 2015,
http://www.aufgabenreform.at/

WIFO-Studie: ,Osterreich 2025: Wettbewerb, Biirokratie und Regulierung®, Michael Béheim (WIFO), Eva
Pichler (Wirtschaftsuniversitat Wien), Oktober 2016,
http://www.wifo.ac.at/publikationen?detail-view=yes&publikation_id=59068

,Effizienz — Rechtsstaatlichkeit — Transparenz im Osterreichischen Wettbewerbsrecht, Wettbewerbspolitische
Herausforderungen flr die 25. Gesetzgebungsperiode (2013 —2018)“, Nr. 87, 2014
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Die Kritik der Vorgenannten bezog sich u.a. auf:

die mangelnde Transparenz bei der Arbeitsteilung im sogenannten ,zweigliedrigen

|//

Osterreichischen Regulierungsbehdrdenmodell” zwischen Behorde und Geschaftsap-
parat und die faktische Dominanz des Geschaftsapparats (Osterreich—Konvent);

das sektorenspezifische Vorgehen bzw. den Mangel eines einheitlichen Standards im
Osterreichischen Regulierungsrecht (AK=Studie);

Doppelgleisigkeiten zwischen Bundeswettbewerbsbehorde, Kartellgericht und Bun-
deskartellanwalt sowie Doppelgleisigkeiten bei den Antragsbefugnissen zwischen
Bundeswettbewerbsbehorde und den Regulierungsbehorden (Aufgabenreform— und
Deregulierungskommission);

das Fehlen strategischer Uberlegungen der staatlichen Wettbewerbsbehdrden, weil
die dafir erforderlichen Instrumente nicht zur Verfligung stiinden: Mangel an einer
vorausschauenden (,visiondren”) Wettbewerbspolitik als ,Geburtsfehler” des im Jahr
2002 aus der Taufe gehobenen ,,neuen” dsterreichischen Wettbewerbsregimes; bis in
die heutige Zeit strategische Orientierungslosigkeit der Wettbewerbspolitik in Oster-
reich (WIFO-Studie) und

das Fehlen einer ,wettbewerbspolitischen Gesamtstrategie”: konkrete, langfristig gtil-
tige und nachhaltige wettbewerbspolitische Leitlinien der Bundesregierung im Rah-
men der allgemeinen Wirtschaftspolitik (Beirat flr Wirtschafts— und Sozialfragen).

(2) Die Europaische Kommission stellte in einer Mitteilung an das Europdische Parla-
ment und den Rat nach zehnjahriger Geltung der Verordnung (EG) 1/2003 im Jahr 2014
zusammenfassend fest,*® dass die nationalen Wettbewerbsbehorden zu tragenden
Sdulen des Wettbewerbsrechts geworden seien und durch deren Engagement gemein-
sam mit der Europdischen Kommission dem EU-Wettbewerbsrecht deutlich mehr
Geltung verschafft hatten. Die Europdische Kommission hielt weiters fest, dass nach
zehn Jahren gemeinsamer Arbeit ein erheblicher Grad an Konvergenz erreicht worden
sei, es aber dennoch Unterschiede gebe, die Uberwiegend auf die unterschiedliche
institutionelle Stellung der nationalen Wettbewerbsbehorden und auf Unterschiede in
den nationalen Verfahren und Sanktionsregelungen zurtckzufthren seien.

Die Européische Kommission zeigte MalRnahmen zur Steigerung der Konvergenz zwi-
schen den nationalen Systemen und zur Starkung der nationalen Wettbewerbsbehor-
den auf:

Ausstattung der nationalen Wettbewerbsbehdrden mit umfassenden und wirksamen
Ermittlungs— und Entscheidungsbefugnissen,

bessere Absicherung der Unabhéangigkeit bei der Aufgabenerfillung und
ausreichende Ressourcenausstattung.

Mitteilung der Kommission an das Europaische Parlament und den Rat: Zehn Jahre Kartellrechtsdurchsetzung
auf der Grundlage der Verordnung (EG) 1/2003 — Ergebnisse und Ausblick
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Bereits zwei Jahre davor hatte die EU u.a. eine Richtlinie zur Schaffung eines einheit-
lichen europdischen Eisenbahnraums verabschiedet (siehe auch TZ 15), die zumin-
dest fur die Regulierungsbehoérde im Eisenbahnsektor die Moglichkeit eroffnet

hatte, Regulierungsstellen einzurichten, die fir mehrere regulierte Wirtschafts-
zweige zustandig sind, aber auch die Regulierungsbehorde fir den Eisenbahnsektor
mit der nationalen Wettbewerbsbehorde (Bundeswettbewerbsbehorde) zusam-
menzulegen, wenn diese die Unabhangigkeitsanforderungen der EU erfllt.

(3) Nicht zuletzt gab auch der RH in der Vergangenheit bereits Vorschlage bzw. Emp-
fehlungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerbs— und Kartellrecht ab. So regte
er in seinem Bericht ,Wettbewerbsrechtliche Strukturreform” (Reihe Bund 2005/9)
die Zusammenfihrung der Bundeswettbewerbsbehérde und des Bundeskartellan-
walts an, weil der bestehende Dualismus (Doppelgleisigkeit aufgrund der gleichen
Antragsberechtigungen und der Amtsparteistellung der beiden Institutionen)
Ansatzpunkte fir Kompetenzbereinigungen und Verwaltungsvereinfachungen bot.
Im Bericht ,,Energie—Control Austria” (Reihe Bund 2016/1) stellte der RH insbeson-
dere das Fehlen einer systematischen Wirkungsberichterstattung Gber alle Regulie-
rungsmaRnahmen der E-Control fest, was eine Gesamtbeurteilung der Angemes-
senheit und Treffsicherheit der regulatorischen MalRnahmen erschwerte. In seinen
,Positionen fiir eine nachhaltige Entwicklung Osterreichs” (Reihe Positionen 2016/2)
machte der RH u.a. den Vorschlag, das Wettbewerbs— und Kartellrecht in einer
Rechtsmaterie zusammenzufihren.

(4) Aktuell bestanden im Bereich der Wettbewerbsbehorden organisatorische Parallel-
strukturen von mehreren Geschaftsapparaten der Regulierungsbehorden, der Bundes-
wettbewerbsbehorde als eigener Organisationseinheit sowie des Bundeskartellanwalts
und der Aufsichtsbehorde fir Verwertungsgesellschaften.

Daraus resultierten einerseits zahlreiche organisatorische Doppelgleisigkeiten
(bspw. geschaftsfiihrende Leitungsorgane, Aufsichtsrate, IT-Ausstattung, Biroaus-
stattung, Beschaffung). Andererseits lagen wirtschaftliche Fehlentwicklungen auch
durch teils nicht ausreichende budgetare Restriktionen sowie durch fehlende kauf-
mannische Steuerungsinstrumente in folgenden Bereichen vor:

Personaleinsatz und Entlohnung des Personals,
Entlohnung der geschaftsfiihrenden Leitungsorgane sowie
Verwaltungsaufwand.

Der RH hielt zu den zahlreichen Organisationsreformansatzen in Bezug auf die (Wei-
ter—)Entwicklung des Osterreichischen Wettbewerbsrechts und der dementspre-
chenden Behordenstruktur fest, dass diese insgesamt auf eine Gesamtreform der
Wettbewerbsbehorden abzielten. Konkrete MaRnahmen fanden aber immer nur
dann statt, wenn entsprechende EU-Vorgaben zwingend umzusetzen waren (siehe
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TZ 3, TZ 10). EinzelmaRnahmen reichten jedoch nach Ansicht des RH fiir die gebo-
tene umfassende Reform der Behordenstruktur nicht aus, wie auch eine Gesamtstra-
tegie bzw. ein Gesamtkonzept daflr zur Zeit der Gebarungstberprifung fehlten. Der
RH hielt die vorliegende Parallelstruktur (siehe TZ 10 bis TZ 15) von mehreren
Geschéftsapparaten der Regulierungsbehérden sowie der Bundeswettbewerbsbe-
horde als eigene Organisationseinheit sowie des Bundeskartellanwalts und der Auf-
sichtsbehorde fir Verwertungsgesellschaften fir wirtschaftlich ineffizient und
intransparent. Der RH hielt dabei die zahlreichen organisatorischen Doppelgleisig-
keiten bzw. die in den TZ 26 bis TZ 29 kritisierten Fehlentwicklungen kritisch fest.

Der RH empfahl dem Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort, im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium fur
Nachhaltigkeit und Tourismus, dem Bundesministerium fur Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz sowie dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und
Technologie, auf eine umfassende Strukturreform der Wettbewerbsbehorden (im
Zuge der empfohlenen Entwicklung einer bundesweiten Wettbewerbsstrategie)
nachdricklich hinzuwirken. Dementsprechend waére eine einzige rechtlich selbst-
standige Einrichtung mit einer modernen, effizienten Organisationsstruktur mit der
Anbindung an ein einziges Bundesministerium zu erwagen. Weiters sollten Berichts-
pflichten an den Nationalrat zur Gewahrleistung der Transparenz der Aufgabenerle-
digung und der Gebarung in Betracht gezogen werden.

Die gesonderte sektorenspezifische Erledigung der Regulierungsaufgaben sollte
aber aufgrund der rechtlichen Unterschiede weiter bestehen bleiben. Weiters soll-
ten die verwaltungsverfahrensrechtlichen Befugnisse in Bezug auf die Marktregulie-
rung wie bisher im Rahmen des Verwaltungsverfahrens wahrgenommen werden.
Die Abwicklung der kartellrechtlichen Verfahren sollte weiterhin im Rahmen des
Zivilrechts erfolgen.

Weiters empfahl der RH dem Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium flr
Nachhaltigkeit und Tourismus, dem Bundesministerium flr Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz sowie dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und
Technologie, im Zuge der umfassenden Strukturreform der Wettbewerbsbehorden
eine verbindliche mehrjahrige Finanzierungsvereinbarung als Finanzierungsinstru-
ment zu entwickeln. Diese sollte die Basis einerseits fir die vom Markt zu entrich-
tenden Finanzierungsbeitrage und andererseits flr die vom Bund zur Sicherung
eines funktionierenden Wettbewerbs sowie zur Vermeidung von Wettbewerbsver-
zerrungen oder —beschrankungen zur Verfligung zu stellenden Mittel bilden. Weiters
sollte diese unter Bezugnahme auf die unter TZ 8 empfohlene Wettbewerbsstrate-
gie bzw. auf deren Ziele und Vorgaben erfolgen.
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Nach Ansicht des RH wirde die Zusammenlegung der Wettbewerbsbehorden
erhebliche Synergieeffekte erschlieRen:

verkleinerte und damit kostengiinstigere oberste Fiihrungsebenen,

den Ausgleich von Ressourcenengpassen durch einen flexiblen bedarfsgerechten
Personaleinsatz Uber die bisherigen Organisationsgrenzen hinweg,

einen vertieften Wissenstransfer,

ein kostenglnstiges einheitliches Entlohnungsschema fir alle Beschaftigten,
einheitliche Qualitdtsstandards in der Administration,

eine einheitliche IT-Ausstattung,

wirtschaftlichere Beschaffungsvorgénge,

ein gemeinsames Rechnungswesen und Risikomanagement sowie

den wirtschaftlichen Einsatz von leistungsfahigen kaufmannischen Steuerungs-
instrumenten.

(1) Das Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort teilte in sei-
ner Stellungnahme die vom RH aufgezeigten moglichen Ineffizienzen durch eine
Vielzahl von Behorden. Es werde daher auler Frage gestellt, dass Synergien genutzt
werden kénnten und insbesondere Ressourcenmanagement und begleitende Auf-
gaben (wie z.B. Kommunikation, allgemeine Rechtsdienste, Strategie und Analyse)
harmonisiert werden sollten. Aufgrund von unterschiedlichen EU-Vorgaben wiirden
Unterschiede zwischen der allgemeinen Wettbewerbsaufsicht durch die Bundes-
wettbewerbsbehorde und den Aufgaben der Regulatoren zu beachten sein. Es
werde auch klar zu trennen sein, welche Aufgaben tatsachliche Vollziehungsaufga-
ben einer Behdrde und welche Aufgaben sachpolitischer Natur und von den zustan-
digen Ressorts zu erfillen sind. Die Frage einer mehrjahrigen Finanzierungsverein-
barung wdre im Zuge der Umsetzung des aufgezeigten Projekts zu kldren.
Vorausgeschickt werde, dass der nationale Spielraum auch von den Vorgaben im
Europarecht abhangig ist, welches den Regulatoren weitreichende Vorgaben erteilt.

(2) Laut Stellungnahme des Bundesministeriums flr Verfassung, Reformen, Deregulie-
rung und Justiz sei es bestrebt, auch im Zusammenhang mit einer méglichen Vereinfa-
chung von Behordenstrukturen Synergieeffekte zu nutzen und Effizienzpotenziale zu
heben. Dartber hinaus sehe das Regierungsprogramm 2017 — 2022 im Kapitel ,,Schlan-
ker Staat” die ,Zusammenfihrung der Kompetenzen von Bundeswettbewerbsbehdérde
und Kartellanwalt” sowie im Kapitel ,Justiz” eine Novellierung des Kartellgesetzes vor.
Demnach solle geprift werden, ob eine Zusammenfiihrung des Kartellgesetzes, des
Wettbewerbsgesetzes sowie des Nahversorgungsgesetzes maoglich sei.

Zu weitergehendem Anpassungsbedarf werde die Richtlinie zur Starkung der Wett-
bewerbsbehorden der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchset-
zung der Wettbewerbsvorschriften und zur Gewahrleistung des reibungslosen Funk-
tionierens des Binnenmarkts fiihren, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019
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angenommen werden und bis zum ersten Halbjahr 2021 umzusetzen sind. Das
Bundesministerium fir Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz werde
daher spatestens nach der Annahme der genannten Richtlinie gemeinsam mit dem
Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die Arbeiten an
einer weiteren Novelle des Osterreichischen Kartell- und Wettbewerbsrechts auf-
nehmen und gemeinsam mit den betroffenen Stakeholdern die Reform des institu-
tionellen Rahmens des Osterreichischen Kartellrechtsvollzugs in Entsprechung der
Vorgaben im Regierungsprogramm 2017 — 2022 beraten.

Jedenfalls seien die grundrechtlich hohen Standards des Vollzugs des allgemeinen
Wettbewerbsrechts im Rahmen der Kartellgerichtsbarkeit zu wahren und auch in
einer einzigen Einrichtung musse nach sektorspezifischen Regulierungen und Voll-
zug des allgemeinen Wettbewerbsrechts differenziert werden.

(3) Das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie hielt in seiner
Stellungnahme fest, dass die bestehenden Strukturen jeweils keinen Widerspruch
far die Zusammenarbeit, den Know—how Transfer etc. darstellen wirden. Dies zeige
sich auch durch Initiativen, die bereits gesetzt worden sind, wie Erfahrungsaus-
tausch, Know—how Transfer bzw. Know—how—Nutzung, Strukturfragen, IT oder auch
E—Government. An diesen und anderen Themenstellungen werde gearbeitet.
Ansatzpunkte dafir, dass eine Zusammenfihrung der Wettbewerbsbehorden zu
einer effizienteren, kostengiinstigeren etc. Aufgabenwahrnehmung fihren, seien bis
dato nicht zu identifizieren gewesen.

Gravierende Anderungen des Arbeitsplatzes wiirden firr die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu besonderen Stresssituationen fiihren. In der im Regierungsprogramm
2017 — 2022 angekindigten Machbarkeitsstudie werde dieser soziale Themenkom-
plex jedenfalls Beachtung finden.

Dem Synergieeffekt, der aus der —durch die Zusammenlegung der Regulatoren
resultierenden — ,verkleinerten und damit kostengiinstigeren obersten Fihrungs-
ebene” entsteht, kdnne nicht gefolgt werden. Vielmehr sei davon auszugehen, dass
auch bei einer Zusammenlegung der einzelnen Wettbewerbsbehdrden Leitungsebe-
nen fur die jeweiligen Sektoren weiterhin erhalten bleiben missen. Zusatzlich
misste zumindest eine weitere Flhrungsebene fiir die gesamte Behorde eingezo-
gen werden (Leiterin oder Leiter des zusammengelegten Regulators).

Ebenso konne der vom RH erwartete Synergieeffekt des , kostengiinstigen, einheitli-
chen Entlohnungsschemas fiir alle Beschaftigten” nicht als Resultat einer Zusammen-
legung der Regulatoren gesehen werden. Bei einer Zusammenlegung sei davon auszu-
gehen, dass das derzeitige Entlohnungsschema nicht beibehalten werden kann.

www.parlament.gv.at



107

111-295 der Beilagen XXV1. GP - Bericht - Hauptdokument

Eindringlich sei auf das Kostenrisiko eines Regulator—Kollektivvertrags hinzuweisen.
Derzeit wiirden sich die Gehélter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regula-
toren am jeweiligen Sektor orientieren. Einige Regulatoren wie zum Beispiel die
Schienen—Control Kommission seien daher sehr kostengtnstig und effizient aufge-
stellt. Kollektivverhandlungen fiir einen gemeinsamen Regulator—Kollektivvertrag
wirden sich hochstwahrscheinlich aber an dem derzeit héheren Gehaltschema
(somit jenem der E-Control) orientieren und nicht an jenem des
Vertragsbedienstetengesetzes.

Die derzeitige Finanzierungsstruktur der Regulatoren erlaube keine Querfinanzierung
anderer Bereiche. Ein vorlbergehender bereichsibergreifender Personalaustausch
wirde daher entweder einen indirekten und rechtswidrigen Finanzierungsfluss der
Kostenbeitrage der Marktteilnehmer an andere Bereiche bedeuten oder (um dies zu
vermeiden) komplexe und aufwendige Verwaltungsstrukturen verursachen.

(4) Die Bundeswettbewerbsbehorde hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass der Voll-
zug des Wettbewerbsrechts in Osterreich durch ein hohes AusmaR an Zersplitte-
rung, Uberlappende — wo nicht konkurrierende — Kompetenzen und (zumindest
abseits der Regulatoren) mangelnde finanzielle wie personelle Ressourcen gekenn-
zeichnet sei. Das Osterreichische System der behdérdlichen Zustandigkeiten sei nur
vor dem Hintergrund historischer und politischer Entwicklungen zu verstehen; wich-
tigen Aspekten wie Effizienz und Wirkungsorientierung sei dabei zumindest in der
Vergangenheit nicht die nétige Aufmerksamkeit geschenkt worden.

(5) Laut Stellungnahme der E—Control sei — aufgrund der unterschiedlichen gesetzli-
chen Zielsetzungen und Instrumente der Behorden — davon auszugehen, dass eine
einzige Gesamtbehdrde letztlich Bereiche umfassen wirde, die wenig bis nichts
miteinander zu tun hatten. Aus einer Zusammenlegung in eine einzige Behdrde ent-
stiinden deshalb keine nennenswerten Synergien. Vielmehr bestehe die Gefahr,
dass die jeweiligen Bereiche lediglich nebeneinandergestellt und durch eine zusatz-
liche Hierarchieebene verbunden wirden. Hinzu komme, dass keine Betrachtung
negativer Synergien erfolgt sei.

Selbstverstandlich bekenne sich die E=Control dazu, durch eine Kooperation mit
anderen Behorden Synergien zu heben und somit zu einer effizienteren Verwal-
tungsfiihrung beizutragen. Um die vom RH angedachten Synergien zu erfassen,
ware es zweckmalig, den Regulatoren Kooperationen in ausgewahlten Bereichen,
z.B. Einkauf von IT-Hardware/Software oder gemeinsame SchulungsmafRnahmen,
aufzutragen.

(6) Laut Stellungnahme der KommAustria wiirde eine mehrjahrige Finanzierungsver-

einbarung als Finanzierungsinstrument zu einer Schwachung der Unabhéangigkeit
flhren und einen Rickschritt bedeuten. Die Notwendigkeit einer wiederkehrenden
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und damit verpflichtenden Neuverhandlung des Budgets des Regulators gabe dem
finanzierenden Bundesministerium ein Instrument des Eingriffs in die Tatigkeit des
Regulators in die Hand.

(7) Laut Stellungnahme der RTR—GmbH fihre sie seit dem Jahr 2002 in regelmafigen
Abstdnden systematisch Vergleiche hinsichtlich Aufgaben, Budget und Personal mit
anderen relevanten europdischen Regulierungseinrichtungen durch (bspw. Vereinig-
tes Konigreich, Italien, Schweiz). Zusammengefasst zeige sich im europdischen Ver-
gleich, dass die RTR—-GmbH eine kostenoptimierte Regulierungseinrichtung sei, welche
mit vergleichsweise relativ niedrigem Budget und Personal eine hohe Anzahl an Aufga-
ben erledige. Bezlglich der Behordenstrukturen zeige der Vergleich, dass es neben
der konvergenten Einrichtung RTR—-GmbH noch in sechs weiteren Landern (Vereinigtes
Konigreich, Finnland, Italien, Schweiz, Slowenien, Ungarn) konvergente (Telekom und
Medien gemeinsam) Einrichtungen dieser europaweit bewdhrten Art gibt. In keinem
europaischen Land wirden alle in dieser Prifung enthaltenen Aufgaben bzw. Sektoren
(Wettbewerb allgemein, Energie, Schiene, Telekom, Post und Medien) von einer zent-
ralen Behorde bzw. Stelle wahrgenommen.

In Bezug auf die Empfehlung, eine ,mehrjahrige Finanzierungsvereinbarung” zu ent-
wickeln, hielt die RTR—-GmbH fest, dass §§ 34, 34a und 35 KOG vorsehen wirden, dass
der Bund zur Finanzierung der RTR—-GmbH jahrlich einen Zuschuss leistet. Ohne diese
gesetzliche Zusicherung wiirden Abhadngigkeiten geschaffen, die nicht im Sinne einer
zweckmaRigen Aufgabenerfillung seien.

(8) Die Schienen—Control GmbH merkte in ihrer Stellungnahme an, dass die Erzielung
von Synergien eine Zusammenlegung der Wettbewerbsbehdérden nicht voraussetze
bzw. eine Zusammenlegung nicht geeignet sei, die genannten Synergien zu erzielen.

Nicht geteilt werde die Auffassung, wonach Synergien aufgrund verkleinerter und
damit kostenglinstigerer oberster Flihrungsebenen entstehen wirden. Eine sektoren-
Ubergreifende Wettbewerbsbehdrde wirde im Vergleich zu den derzeit voneinander
getrennt bestehenden Behorden weitere Fliihrungsebenen zur Folge haben.

Zum ebenfalls als Synergieeffekt angefiihrten , Ausgleich von Ressourcenengpassen
durch einen flexiblen bedarfsgerechten Personaleinsatz Gber die bisherigen Organisa-
tionsgrenzen hinweg” sei darauf hinzuweisen, dass ein solcher Ausgleich mit einer
Finanzierung aus Kostenbeitrdgen der jeweiligen Marktteilnehmer rechtlich nicht ver-
einbar sei. Die Finanzierung einer sektorenibergreifenden Behérde aus Kostenbeitra-
gen wirde aufgrund der Erforderlichkeit unterschiedlicher Rechnungskreise und der
Aufteilung von Kosten einschliefllich der Gemeinkosten auf diese Rechnungskreise
jedenfalls einen betrachtlichen Verwaltungsaufwand verursachen, der nur durch eine
Finanzierung aus Steuermitteln, etwa Uber eine Unternehmenssteuer, vermieden
werden konne.
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Die weiteren aufgelisteten Synergien wiirden eine Zusammenlegung nicht vorausset-
zen. Insbesondere finde bereits jetzt Wissenstransfer zwischen den Wettbewerbsbe-
horden statt. Die Entlohnung sei jedenfalls im Bereich der Schienen—Control GmbH
angemessen. Die Schienen—Control GmbH verflge sowohl tber ein funktionierendes
Rechnungswesen und Risikomanagement als auch Uber ausreichende kaufmannische
Steuerungsinstrumente.

(1) Der RH betonte gegeniiber dem Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort, dass vor dem Hintergrund der komplexen Rechtsgrundlagen und
zufolge seiner Prifungsfeststellungen der Aufgabenkatalog der Wettbewerbsbehor-
den bzw. die Behordenstruktur mittlerweile unibersichtlich und unstrukturiert war.
Weiters hielt er die von ihm festgestellten wirtschaftlichen und organisatorischen
Schwachstellen im Bereich der Wettbewerbsbehorden fest, die in mehreren Reform-
versuchen bislang noch nicht behoben werden konnten. Er verwies dabei beispiels-
weise auf die im Regierungsprogramm 2017 — 2022 geplante Aufldsung von Doppel-
strukturen bzw. die Reform des institutionellen Rahmens des &sterreichischen
Kartellrechtsvollzugs.

(2) Der RH hielt gegenlber dem Bundesministerium fir Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz neuerlich fest, dass in der empfohlenen Einrichtung die
sektorenspezifische Erledigung der Regulierungsaufgaben weiterbestehen sollte.
Ungeachtet dessen sollte aber — rechtlich getrennt — die Vollziehung des allgemei-
nen Wettbewerbsrechts ebenso durch diese Einrichtung erfolgen, zumal — gesamt-
haft gesehen — sowohl die behdrdliche Sicherstellung des bestmdglich ausgewoge-
nen, marktwirtschaftlichen Wettbewerbs als auch die sektorenspezifische
Marktregulierung funktionierende Markte fir Guter und Dienstleistungen gewahr-
leisten und Marktversagen vermeiden sollen.

(3) Der RH erwiderte dem Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Techno-
logie, dass durch die organisatorische Zersplitterung der Wettbewerbsbehorden und
deren unterschiedlichen organisatorischen Aufbau erhebliche Hindernisse bei der
Zusammenarbeit bestehen. Dies galt insbesondere fir den Personalbereich, wo
nach Ansicht des RH ein Ressourcenaustausch aufgrund der stark differenzierten
Entlohnungsschemata und Rechtsgrundlagen fir die Beschaftigung des Personals
kaum moglich war. Bezlglich des in der Stellungnahme relevierten Kostenrisikos der
Zusammenlegung der Wettbewerbsbehoérden ware nach Ansicht des RH daher u.a.
strikt auf die Reduktion von Entscheidungsebenen bzw. auf die Vermeidung von
Doppelgleisigkeiten in der Aufbauorganisation der empfohlenen neuen Einrichtung
zu achten. Weiters ware die Entlohnung des Personals an den Bezugshdhen des
Vertragsbedienstetengesetzes des Bundes zu orientieren.

Bei geeigneter Ausgestaltung der kaufméannischen Steuerungsinstrumente (z.B.
Kostenrechnung mit sektorenspezifischen Rechnungskreisen fir die jeweiligen regu-
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latorischen Leistungen) ware mit der Zusammenlegung der Wettbewerbsbehorden
keine (ungewollte) Querfinanzierung der einzelnen Regulierungsbereiche moglich.
Die Finanzierung der neuen Einrichtung musste im Bereich der Regulierungsaufga-
ben weiterhin von den Marktteilnehmern sektorenweise, in strikt getrennten Rech-
nungskreisen zur Vermeidung von Quersubventionen, erfolgen. Die Basis fur die
interne, verursachungsgerechte Zuordnung der Regulierungskosten an die Markt-
teilnehmer mussten daher Ressourcenaufzeichnungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bilden. Vor diesem Hintergrund erachtete der RH einen voribergehen-
den Personalaustausch ohne Querfinanzierungseffekte fiir moglich.

(4) Der RH entgegnete der E-Control, dass mit der Zusammenlegung der Wettbe-
werbsbehorden sowohl die wirtschaftliche Effizienz der Abwicklung gesteigert wer-
den konnte als auch mehrere weitere positive Effekte einhergehen, wie z.B.:

moglicher Ausgleich von Ressourcenengpassen,

vertiefter Wissenstransfer zwischen den zur Zeit der Gebarungstberprifung
voneinander getrennten Wettbewerbsbehdrden,

Implementierung einheitlicher Qualitatsstandards in der Administration sowie
Hebung von Synergiepotenzialen in der IT-Ausstattung.

Hinsichtlich der von der E-Control thematisierten negativen Synergieeffekte erwi-
derte der RH, dass er wiederholt Madngel im Bereich der kaufmannischen Steuerung
der Gberpriften Wettbewerbsbehorden feststellte, wodurch z.B. keine Klarheit Gber
die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfillung durch den jeweiligen Geschéaftsapparat
der Regulierungsbehdrden zur Rechtfertigung der Hohe der Finanzierungsbeitrage
gegeben war. Ferner zog die historisch gewachsene Organisationslandschaft der
Wettbewerbsbehorden ein hohes MaR an Zersplitterung und Intransparenz der Auf-
gaben und von deren Abwicklung nach sich. So fehlte nach Ansicht des RH eine
Zusammenschau Uber die Regulierungsaktivitdten, Uber die gesetzten Mallnahmen
der Wettbewerbsaufsicht sowie Uber deren Wirkungen.

(5) Im Gegensatz zur KommAustria sah der RH in einer mehrjahrigen Finanzierungs-
vereinbarung eine Starkung der Unabhangigkeit der empfohlenen, neu zu schaffen-
den Einrichtung, weil dadurch eine langerfristige Finanzierungssicherheit gewahr-
leistet wdre.

(6) Der RH verwies gegentber der RTR-GmbH auf die fehlenden kaufmannischen
Steuerungsinstrumente zur Gewahrleistung einer effizienten Leistungserbringung.
Dadurch bestand keine Klarheit Uber die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfillung
durch den jeweiligen Geschaftsapparat der Regulierungsbehérden zur Rechtferti-
gung der Hohe der Finanzierungsbeitrage. Ferner zog die historisch gewachsene
Organisationslandschaft der Wettbewerbsbehdrden ein hohes Mald an Zersplitte-
rung und Intransparenz der Aufgaben und von deren Abwicklung nach sich.
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Der RH betonte, dass er eine mehrjahrige Festlegung des finanziellen Rahmens fiir
die Aufgabenerledigung der neu zu schaffenden Einrichtung empfahl. Diese sollte
dhnlich der einjahrigen Finanzierungsvereinbarung gemald §§ 34, 34a und 35 KOG
ebenfalls verbindlichen Charakter erhalten, wodurch die Finanzierungssicherheit
und Unabhangigkeit der RTR-GmbH gestarkt wirden.

(7) Der RH hielt der Schienen-Control GmbH entgegen, dass er wiederholt Mangel
im Bereich der kaufméannischen Steuerung der Gberpriften Wettbewerbsbehorden
feststellte, wodurch z.B. keine Klarheit Gber die Wirtschaftlichkeit der Aufgabener-
fillung durch den jeweiligen Geschéftsapparat der Regulierungsbehdrden zur Recht-
fertigung der Hohe der Finanzierungsbeitrage gegeben war. Ferner zog die historisch
gewachsene Organisationslandschaft der Wettbewerbsbehérden ein hohes Mal an
Zersplitterung und Intransparenz der Aufgaben und von deren Abwicklung nach sich.

Bei geeigneter Ausgestaltung der kaufmannischen Steuerungsinstrumente ware die
Aufteilung der Kosten Uber strikt getrennte Rechnungskreise der empfohlenen
neuen Einrichtung moglich.

Weiters erachtete der RH einen vertieften Wissenstransfer zwischen den zur Zeit der
GebarungsUberprifung voneinander getrennten Wettbewerbsbehorden fir nicht
gewahrleistet. Bei der Zusammenlegung der Wettbewerbsbehdrden ware u.a. strikt
auf die Reduktion von Entscheidungsebenen bzw. auf die Vermeidung von Doppel-
gleisigkeiten in der Aufbauorganisation der empfohlenen neuen Einrichtung zu
achten.
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Schlussempfehlungen

Zusammenfassend empfahl der RH:

Bundeskanzleramt; Bundesministerium fur Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort; Bundesministerium fur
Nachhaltigkeit und Tourismus; Bundesministerium fur
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz;
Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und
Technologie; Bundeswettbewerbsbehdrde; E-Control,
KommAustria; RTR—GmbH; Schienen—Control GmbH

(1)  Es ware eine umfassende Aufgabenkritik und darauf aufbauend eine Neu-
ordnung der Aufgaben insbesondere im Bereich der Regulierungsbehérden
durchzufiihren. Dabei wéren u.a. die zahlreichen nicht-regulatorischen Auf-
gaben hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung zu tUberprifen, um eine
organisatorisch klare Struktur herbeizufiihren sowie mogliche Interessenkon-

flikte zu vermeiden. (TZ 4)

Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort im Zusammenwirken mit Bundeskanzleramt;
Bundesministerium fur Nachhaltigkeit und Tourismus;
Bundesministerium fur Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz; Bundesministerium fr
Verkehr, Innovation und Technologie

(2)  Es ware eine umfassende bundesweite Wettbewerbsstrategie zu erarbeiten
und umzusetzen, die u.a. den zusammengefassten Regelungsrahmen fir die
Ziele, Aufgaben und Organisation der 6sterreichischen Wettbewerbs— und

Regulierungsbehorden bilden sollte. (TZ 8)

(3)  Im Zuge der empfohlenen Erarbeitung und Umsetzung einer bundesweiten
Wettbewerbsstrategie sowie der empfohlenen umfassenden Strukturreform
der Wettbewerbsbehorden sollten diesbezlgliche Gbergeordnete Wirkungs-

ziele festgelegt werden. (TZ 9)

(4)  Es wdre auf einheitliche Kriterien fir Aufbau, Inhalt und Adressaten der
Berichte der Wettbewerbsbehdrden hinzuwirken und bei den Berichtspflich-

ten auf deren Unabhéngigkeit Bedacht zu nehmen. (TZ 18)
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Im Zuge der empfohlenen umfassenden Strukturreform der Wettbewerbsbe-
hérden ware eine geeignete Finanzierungsbasis zu entwickeln, um die sach-
gerechte Aufgabenerfillung sicherzustellen. (TZ 20)

Im Zuge der empfohlenen Erarbeitung und Umsetzung einer bundesweiten
Wettbewerbsstrategie wére fir eine sachgerechte Hohe der Finanzierung der
Wettbewerbsbehorden unter der Pramisse einer wirtschaftlichen Aufgaben-
erledigung zu sorgen. (TZ 22)

Im Zuge der umfassenden Strukturreform der Wettbewerbsbehorden sollte
eine einheitliche Rechtsgrundlage fir die Beschaftigung des Personals auf
Basis eines Kollektivvertrags geschaffen werden. Die Entlohnung des Perso-
nals sollte sich an den Bezugshohen des Vertragsbedienstetengesetzes des
Bundes orientieren. (TZ 26)

Einer effizienten Aufgabenerledigung durch die Wettbewerbsbehdrden sollte
hohe Prioritdt eingerdumt werden sowie der Aufbau von zweckmafigen und
wirksamen kaufméannischen Steuerungsinstrumenten in den Wettbewerbs-
behorden bewirkt werden. (TZ 29)

Bundesministerium flr Digitalisierung und Wirtschafts-
standort im Zusammenwirken mit Bundeskanzleramt;
Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und Tourismus;
Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und
Technologie

(9)

Es sollte auf einheitliche Auswahl—und Bestellungsmodalitaten der geschafts-
fihrenden Leitungsorgane und Aufsichtsrate hingewirkt werden. Weiters
ware nach der empfohlenen umfassenden Strukturreform der Wettbewerbs-
behorden die Hohe der Bezlige der geschaftsfihrenden Leitungsorgane an
den Spitzenbeziigen der Bundesbediensteten zu orientieren. (TZ 27)

Bei der Bestellung von kiinftigen geschaftsfihrenden Leitungsorganen im

Bereich der Wettbewerbsbehorden sollte der Frauenanteil gemal den Ziel-
werten der Bundesregierung fir 2018 umgesetzt werden. (TZ 28)
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Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschafts-
standort im Einvernehmen mit Bundeskanzleramt;
Bundesministerium fur Nachhaltigkeit und Tourismus;
Bundesministerium fur Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz; Bundesministerium fur
Verkehr, Innovation und Technologie

(11)

Es wére auf eine umfassende Strukturreform der Wettbewerbsbehorden (im
Zuge der empfohlenen Entwicklung einer bundesweiten Wettbewerbsstrate-
gie) nachdricklich hinzuwirken. Dementsprechend wére eine einzige recht-
lich selbststdndige Einrichtung mit einer modernen, effizienten Organisati-
onsstruktur mit Anbindung an ein einziges Bundesministerium zu erwagen.
Weiters sollten Berichtspflichten an den Nationalrat zur Gewahrleistung der
Transparenz der Aufgabenerledigung und der Gebarung in Betracht gezogen
werden. Die gesonderte sektorenspezifische Erledigung der Regulierungs-
aufgaben sollte aber aufgrund der rechtlichen Unterschiede weiter bestehen
bleiben. Weiters sollten die verwaltungsverfahrensrechtlichen Befugnisse in
Bezug auf die Marktregulierung wie bisher im Rahmen des Verwaltungsver-
fahrens wahrgenommen werden. Die Abwicklung der kartellrechtlichen Ver-
fahren sollte weiterhin im Rahmen des Zivilrechts erfolgen. (TZ 30)

In Verbindung mit dieser umfassenden Strukturreform der Wettbewerbsbe-
horden wadre eine verbindliche mehrjahrige Finanzierungsvereinbarung als
Finanzierungsinstrument zu entwickeln. Diese sollte die Basis einerseits flr
die vom Markt zu entrichtenden Finanzierungsbeitrage und andererseits fir
die vom Bund zur Sicherung eines funktionierenden Wettbewerbs sowie zur
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen oder —beschrankungen zur Ver-
fligung zu stellenden Mittel bilden. Weiters sollte diese unter Bezugnahme
auf die empfohlene Wettbewerbsstrategie bzw. auf deren Ziele und Vorgaben
erfolgen. (TZ 30)

Bundeskanzleramt; Bundesministerium fir Nachhaltig-
keit und Tourismus; Bundesministerium fur Verkehr,
Innovation und Technologie

(13)

Im Hinblick auf die wiederholten Uberbudgetierungen sowie die unzurei-
chenden Ausgabenobergrenzen ware darauf hinzuwirken, den Regulierungs-
behorden transparente, wirtschaftlich gerechtfertigte Ausgabenobergrenzen
vorzugeben. Diese sollten auf den Ergebnissen einer Analyse der Aufwendun-
gen basieren. (TZ 25)
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(14) Die Aufsichtsratsvergltungen waren zu vereinheitlichen und bei der Festle-
gung der Vergitung der Aufsichtsratsmitglieder ware deren geringes wirt-
schaftliches Risiko zu bericksichtigen. (TZ 27)

Bundeskanzleramt; Bundesministerium fur Verkehr,
Innovation und Technologie

(15) Das Uberschissige Stammkapital der RTR-GmbH sowie der Schienen—Con-
trol GmbH ware zu vereinnahmen. (TZ 24)

Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschafts-
standort; Bundesministerium flr Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz

(16) Um Doppelgleisigkeiten in Zukunft zu vermeiden, sollte auf das Zusammen-
flhren der Kompetenzen der Bundeswettbewerbsbehorde und des Bundes-
kartellanwalts in der Bundeswettbewerbsbehorde hingewirkt werden. (TZ 6)

Bundesministerium fur Verfassung, Reformen, Deregulie-
rung und Justiz im Zusammenwirken mit dem Bundes-
ministerium fUr Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

(17) Reformschritte waren im Sinne der Schaffung einer erstinstanzlichen Ent-
scheidungskompetenz der Bundeswettbewerbsbehorde im kartellrechtlichen
Verfahren —dem Kartellgericht vorgelagert — einzuleiten. Dabei sollte der
Bundeswettbewerbsbehorde eine dem tatsdchlichen Arbeitsanfall sachge-
rechte Frist zur Verflgung stehen. (TZ 5)

Bundesministerium fur Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort

(18) Im Zuge einer noch zu entwickelnden Wettbewerbsstrategie waren die volks-
wirtschaftlichen Wirkungen der Wettbewerbsbehorden zu evaluieren. (TZ 7)
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Bundeskanzleramt im Zusammenwirken mit der
KommAustria; RTR—-GmbH

(19) Die Abwicklung der Medienférderungen wére auf nationale Forderungsinsti-
tutionen zu Ubertragen. (TZ 23)

Bundeskanzleramt; Bundesministerium fur Verkehr,
Innovation und Technologie; RTR-GmbH,;
Schienen—Control GmbH

(20) Vom ,zweigliedrigen Osterreichischen Regulierungsbehérdenmodell” wére
abzugehen, um die rechtliche Trennung und funktionale Unabhangigkeit der
Regulierungsbehorde von anderen 6ffentlichen und privaten Einrichtungen
sicherzustellen und damit mogliche Einflussnahmen durch den Eigentimer
des Geschaftsapparats auszuschlieRen. (TZ 17)

E—Control; RTR—-GmbH; Schienen—Control GmbH

(21) Die Hohe der Aufwendungen sollte unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit,
Zweckmaligkeit und Sparsamkeit kritisch hinterfragt werden und es sollten
unverzlglich — unter Berlcksichtigung der Empfehlung in TZ 29 — zweckma-
Rige und wirksame kaufmannische Steuerungsinstrumente mit dem Ziel ein-
gesetzt werden, Einsparungen zu erreichen. (TZ 24)

Bundeswettbewerbsbehorde

(22) Es ware ein Risikomanagement unter Berlcksichtigung der externen Risiken,
aufbauend auf den vorliegenden EinzelmalRnahmen zur Bewaltigung von
Bedrohungsszenarien, einzufihren. (TZ 16)

E—Control

(23) Im Sinne einer transparenten und nachvollziehbaren Unternehmensfiihrung
und —Uberwachung sowie der gemeinwirtschaftlichen Verantwortung sollte
ein Bericht — in sinngemaRker Anwendung des Public Corporate Governance
Kodex — erstellt werden. (TZ 19)
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Rechnungshof
Osterreich

Wien, im Juni 2019
Die Prasidentin:

Dr. Margit Kraker

www.parlament.gv.at

119 von 124



120 von 124 111-295 der Beilagen XXVI. GP - Bericht - Hauptdokument

Anhang X
Entscheidungstragerinnen und Entscheidungstrager

Anmerkung: Im Amt befindliche Entscheidungstrdagerinnen und Entscheidungstra-
ger in Fettdruck

E—Control

Aufsichtsrat

Vorsitz
Univ.—Prof. DDr. Walter Barful} (23. Februar 2001 bis 15. Marz 2016)
Dr. Edith Hlawati (seit 15. Marz 2016)

Stellvertretung

Dr. Georg Obermeier (23. Februar 2001 bis 15. Marz 2016)
Dr. Dorothea Herzele (seit 15. Marz 2016)
Vorstand

DI Walter Boltz (24. Marz 2011 bis 25. Marz 2016)
DI (FH) Mag. (FH) Martin Graf, MBA (24. Mérz 2011 bis 25. Mérz 2016)
DI Andreas Eigenbauer (seit 25. Marz 2016)
Dr. Wolfgang Urbantschitsch (seit 25. Marz 2016)
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RTR—GmbH
Aufsichtsrat
Vorsitz

Dr. Harald Glatz
Andreas Rudas

Stellvertretung

Dr. August Reschreiter
Mag. Sabine Joham-Neubauer

Geschaftsfihrung

Dr. Alfred Grinschgl
Dr. Georg Sentschy
Mag. Johannes Gungl
Mag. Oliver Stribl

Schienen—Control GmbH

Aufsichtsrat

Vorsitz

Mag. Christian Weissenburger
Mag. Ursula Zechner

Mag. Christian Weissenburger
Stellvertretung

Dr. Michael Grubmann

Mag. Sylvia Leodolter

Mag. Christina Platzer-Ehalt

Geschaftsfuhrung

Mag. Maria—-Theresia Réhsler, LL.M., MBA

(15. Februar 2001 bis 12. Dezember 2017)
(seit 12. Dezember 2017)

(8. Juli 2009 bis 19. August 2014)
(seit 19. August 2014)

(1. Juni 2001 bis 15. August 2017)

(25. November 2002 bis 31. Janner 2014)
(seit 1. Februar 2014)

(seit 16. August 2017)

(29. August 2007 bis 17. Oktober 2014)
(17. Oktober 2014 bis 29. September 2018)
(seit 29. September 2018)

(29. August 2007 bis 17. Oktober 2014)
(17. Oktober 2014 bis 29. September 2018)
(seit 29. September 2018)

(seit 7. November 2011)

www.parlament.gv.at

121 von 124



122 von 124 111-295 der Beilagen XXVI. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at



111-295 der Beilagen XXV1. GP - Bericht - Hauptdokument 123 von 124

www.parlament.gv.at



124 von 124 111-295 der Beilagen XXVI. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

K OST,
Q&“ Ry

£ .
% @ ) Datum/Zeit-UTC | 2019- 06- 14T09: 45: 28+02: 00
Perlametie ™" || Prufinformation | I nformationen zur Prifung des el ektronischen Siegels und des

SIEGEL

Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

\.

~—

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




	1	
	2.1	
	2.2	
	2.3	
	2.4	
	3.1	
	3.2	
	3.3	
	3.4	
	4.1	
	4.2	
	4.3	
	4.4	
	5.1	
	5.2	
	5.3	
	5.4	
	6.1	
	6.2	
	7.1	
	7.2	
	7.3	
	7.4	
	8.1	
	8.2	
	8.3	
	8.4	
	9.1	
	9.2	
	9.3	
	9.4	
	10.1	
	10.2	
	11.1	
	11.2	
	12	
	13.1	
	13.2	
	13.3	
	13.4	
	14.1	
	14.2	
	14.3	
	14.4	
	15.1	
	15.2	
	15.3	
	15.4	
	16.1	
	16.2	
	16.3	
	17.1	
	17.2	
	17.3	
	17.4	
	18.1	
	18.2	
	18.3	
	18.4	
	19.1	
	19.2	
	19.3	
	20.1	
	20.2	
	20.3	
	20.4	
	21.1	
	21.2	
	21.3	
	22.1	
	22.2	
	22.3	
	22.4	
	23.1	
	23.2	
	23.3	
	23.4	
	24.1	
	24.2	
	24.3	
	24.4	
	25.1	
	25.2	
	25.3	
	25.4	
	26.1	
	26.2	
	26.3	
	26.4	
	27.1	
	27.2	
	27.3	
	27.4	
	28.1	
	28.2	
	28.3	
	29.1	
	29.2	
	29.3	
	29.4	
	30.1	
	30.2	
	30.3	
	30.4	
	31	
	Abbildung 1:	Vergleich der Befugnisse im Verfahren
	Abbildung 2:	Entwicklungsprozess der Wettbewerbsbehörden
	Abbildung 3:	Schema der Wettbewerbsbehördenstruktur
	Abbildung 4:	Schema der Wettbewerbsbehördenstruktur ab 8. Jänner 2018
	Abbildung 5:	Finanzströme der Wettbewerbsbehörden im Jahr 2016
	Abbildung 6:	Finanzierungsquellen der Wettbewerbsbehörden im Jahr 2016
	Abbildung 7:	Personal der Wettbewerbsbehörden im Jahr 2016
	Abbildung 8:	Personalaufwand je Vollzeitäquivalent im Jahr 2016
	Tabelle 1:	EU–Richtlinien zur Regulierung der Sektoren Telekommunikation, Medien, Post, Energie und Schiene (Auswahl)
	Tabelle 2:	Nationale Rechtsgrundlagen der Wettbewerbsbehörden (Auswahl)
	Tabelle 3:	Aufgaben der Wettbewerbsbehörden (Auswahl)
	Tabelle 4:	Instrumente und Befugnisse der Wettbewerbsbehörden (Auswahl)
	Tabelle 5:	Antragstellung beim Kartellgericht (gemäß veröffentlichten Entscheidungen) seit 1. März 2013
	Tabelle 6:	Marktgröße des jeweiligen Sektors nach der Anzahl der Unternehmen
	Tabelle 7:	Kenngrößen der Jahresabschlüsse der Geschäftsapparate der ­Regulierungsbehörden im Jahr 2016
	Tabelle 8:	Aufwand der Regulierungsbehörden – Soll–Ist–Vergleich in den Jahren 2013 bis 2016
	Tabelle 9:	Gesetzliche Grundlagen für die Ausschreibungsverfahren
	Tabelle 10:	Durchschnittliche Einkommen der maßgeblichen Entscheidungsträger je ­Vollzeitäquivalent im Jahr 2016
	Tabelle 11:	Aufsichtsratsvergütung der Regulierungsbehörden im Jahr 2016
	Abkürzungsverzeichnis
	Prüfungsziel
	Kurzfassung
	Zentrale Empfehlungen
	Zahlen und Fakten zur Prüfung
	Prüfungsablauf und –gegenstand
	Rechtsgrundlagen
	Rechtsvorschriften der Europäischen Union
	Nationale Rechtsvorschriften

	Aufgaben und Instrumente der Wettbewerbsbehörden
	Aufgaben
	Instrumente und Befugnisse zur Aufgabenerfüllung
	Zusammenarbeit Bundeswettbewerbsbehörde und Bundeskartellanwalt

	Wirtschaftspolitische Steuerung durch die Wettbewerbsbehörden
	Marktgröße – Unternehmen
	Wettbewerbsstrategie
	Wirkungsorientierung

	Entwicklung der Wettbewerbsbehördenstruktur
	Entwicklungsprozess
	Zusammenwirken von Bundeswettbewerbsbehörde und Bundeskartellanwalt
	Regulierungsbehörden – Organisationsbedingungen
	Telekommunikation, Medien, Post
	Energie
	Schiene

	Unabhängigkeit der Wettbewerbsbehörden
	Strategisches Risiko
	Österreichisches Regulierungsbehördenmodell
	Transparenz

	Finanzierung und Mittelverwendung der Wettbewerbsbehörden
	Finanzströme
	Finanzierungsquellen
	Förderungsabwicklung durch die RTR–GmbH sowie die KommAustria
	Kenngrößen zur Finanz– und Ertragslage der Geschäftsapparate
	Budgetausschöpfung der Wettbewerbsbehörden

	Sonstige systembezogene Feststellungen
	Personal
	Geschäftsführende Leitungsorgane und Aufsichtsräte – Bestellung sowie Bezüge und Vergütungen
	Frauenanteil in den geschäftsführenden Leitungsorganen und den Aufsichtsräten
	Steuerung der Effizienz der Leistungserbringung

	Organisationsreformansätze
	Schlussempfehlungen
	Anhang X	
	Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger


		2019-06-14T09:45:28+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




